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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - 1. Anderung

t.

I

BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPTAN

NOTWENDIGKEIT DER PTANAruOENUNG - ZIELE, ZWECKE UND AUSWIRKUN.
GEN DES BEBAUUNGSPTANES

lm Zusommenhong mit der Weiterentwicklung von gewerblich-industriell zu nut-
zenden Bouflöchen om Altstondort des lndustrieporks West der Stodt Schö-
nebeck (Elbe) besteht die Notwendigkeit, den im Johr 2000zur Rechtskroft ge-
brochten Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" in seinem
südlichen Bereich zu öndern, Die dem Bebouungsplon zugrundeliegenden
stodteboulichen Zielstellungen in Form von Festsetzungen zu Verkehrsflöchen,
Boufeldern und weiteren Moßzohlen A)r Steuerung der boulichen Nulzung er-
schweren gegenwörfig uber Gebuhr die Ansiedlung von gewerblichen Unter-
nehmen unter zeitgemößen Rohmenbedingungen mit ihren Anforderungen on
die Grundstucksnu2ung, lnsbesondere sind es Anforderungen, die dorouf zie-
len, größere, zusommenhöngende Flöchen flexibel nutbor bereitstellen zu kön-
nen.

Die gewerblichen Flöchen im Umfeld sind gut ousgelostet bzw. befinden sich
in fortgeschrittenen Vermorktungsstodien oder sind ouf spezielle Vorhoben zu-
geschnitlen, sodoss keine nennenswerten Flöchenreserven in entsprechender
Größenordnung fur eine gewerblich-industrielle Nulzung zur Verfugung stehen
und die Stodt Schönebeck (Elbe) einen erheblichen "Nochfrogedruck" ver-
spurt. Letzterer ist sicherlich ouch im Zusommenhong mit der Diskussion um die
lntel-Ansiedlung in Mogdeburg zu sehen, jedoch nicht ousschließlich dohinge-
hend zu begreifen.

Der Stondort des Anderungsbereiches ist hinsichtlich seiner Loge in unmiftelbo-
rer Nochborschoft zu leisfungsföhigen Verkehrswegen und der hierdurch be-
stehenden Verknupfung mit dem uberörtlichen Verkehrsnetz fur gewerbliche
Nutzungen gut geeignet. Dos Entwicklungspotenziol ist mit Blick ouf die Loge-
gunst dergestolt, doss der Stondort insbesondere durch Unternehmen des Lo-
gistikgewerbes vorqussichtlich gut ongenommen wird und im Ergebnis der in
der Vergongenheit durchgeführten Erschließungsmoßnohmen zügig bebout
werden durfte. Der lndustriepork West ols londesbedeutsome Gewerbeflöche
findet seine E ntsprec h u ng im Flöchennutzu ngsplon Schönebeck (E I be), worouf
der vorliegende Anderungskontext Bezug nimmt. Neben der Entwicklungsmög-
lichkeit ous dem Flöchennutzungsplon Schönebeck (Elbe) steht die L Ande-
rung ouch im Einklong mit der oktuellen Fortschreibung des stödtischen Einzel-
hondelskonzeptes.

Zusötzlich zu den bereits erfolgten Erschließungsmoßnohmen soll die Möglich-
keit einer outorken Stromversorgung der im Plongebiet onzusiedelnden Unter-
nehmen ous erneuerboren Energien gesichert werden, lm Zusommenhong mit
der Schoffung von Produktionskopo2itöten und guten Vorousse2ungen fur Lo-
gistikdienstleistungen ist der Stondort für Dochflöchenphotovoltoikonlogen mit
der Einspeisemöglichkeit nicht für den Eigenbedorf eaeugten Stroms in dos Um-
sponnwerk östlich der Mogdeburger Stroße sehr otlroktiv.
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouun Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburge r Stroße" - 1, Anderung

Durch die l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger
Stroße" wird ein den Anforderungen des Morktes gerecht werdender Gewer-
bestondort entwickelt, von dem die Stodt Schönebeck (Elbe) eine weitere Stör-
kung ihres Wirtschoftsstondortes mit Londesbedeutung envortet. ln diesem plo-
nungskontext kooperiert die Stodt Schönebeck (Elbe) mit einem gewerblich to-
tigen EntwicklungstrÖger, der bereit und in der Loge ist, die erforderlichen Er-
schließungsrohmenbedingungen fur die Stondortentwicklung zu bewöltigen.

Dos Plongebiet der l, Anderung wird ouf der Grundloge des rechtskroftigen
Bebouungsplones weiterhin ols sogenonnte Angebotsplonung entwickelt, Die
innere Erschließung und Flöchenoufteilung erfolgt dobei nunmehr, wie o, g,, in
Zusommenorbeit mit einem mit der Stodt kooperierenden Entwicklungstroger.
Die Entwicklung der l, Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger Stroße" bedeutet eine wirtschoftliche Storkung des regionol-
bzw, londesbedeutsomen Stondortes in der Stodt SchönebeCf letOe) ünd ist
mit der Schoffung neuer Arbeitsplötze verbunden, Die Belonge der Wirtschoft
in Verbindung mit lnvestitionen in Erschließung und lnfrostruktui sowie durch die
Ansiedlung von Gewerbebetrieben stehen fur die Stodt Schönebeck (Elbe) so-
mit weiterhin im Vordergrund, bei ihrem Agieren zur Venvirklichung derhiesigen
Bouleitplonung,

GemÖß S I Abs. 3 BouGB hoben Gemeinden Bebouungsplöne oufzustellen
bzw, zu öndern, sobold und soweit es fur die stödtebouliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Dos Anliegen der Stodt Schönebeck (Elbe) ist es domit,
im Ergebnis der Anderungen im Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdebur-
ger Stroße" die Enfwicklungsrohmenbedingungen fur die gewerbliche Nutzung
entsprechend den bestehenden Anforderungen obzusichern, Entsprechenä
des geltenden Plonungsrechts ist die von der Stodt beobsichtigte Form des An-
gebotes fur bouliche Nutzungen om vorliegenden Stondort nicht zulössig. Aus
diesem Grund ist die Durchführung des Bebouungsplonönderungsverfohrens
gemöß S I Abs, 3 BouGB für eine geordnete stödtebouliche fntwiöktung erfor-
derlich,

ln unmittelborer Nochborschoftzum Plongeltungsbereich wurden bereits lnves-
titionen im Hinblick ouf die Erschließung und Vermorktung des Stondortes getö-
tigt. D. h., es erfolgten Ansiedlungen von Gewerbeunternehmen ouf den zur
Verfugung stehenden Flöchen entsprechend der bestehenden Bourechte. Fur
deren Nochborschoft sollen im hiesigen Anderungsbereich die lnholte des Be-
bouungsplones dohingehend ongeposst werden, doss sie on oktuelle Ansied-
lungsrohmenbedingungen ongeposst und somit bouplonungsrechflich gesi-
chert zur Verfügung stehen, Die dementsprechenden FestseLungen dei Ur-
sprungsbebouungsplones sollen hieau in Einklong mitollen sonstigen zu berück-
sichtigenden Belongen gebrocht werden,

Die Anderung wird domit insbesondere ouch erforderlich, do gegenwörtig die
Boufelder der festgesetzten Gewerbe- und lndustriegebiete durch Verkehrsflö-
chen zergliedert, der gewollten gewerblichen Entwicklung entgegenstehen
und nochgefrogte Bouvorhoben sich somit nicht in Gönze verwirklichen lossen
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mog Stroße" - l. Anderung

würden, Gleiches gilt für die mongelnde Flexibilitöt in Bezug zu den immissions-
schutzrechtlichen Regelungsinholten des Bebouungsplones, Resultierend ist

eine Anderung der bouplonungsrechtlichen Festselzungen ouf GrundstucksflÖ-
chen im sudlichen Teil des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger
Stroße" notwendig.

Bei dem Anderungsbereich hondelt es sich in großen Teilen um einen gegen-
wörtig noch londwirtschoftlich geprögten Bereich. Jedoch besteht hier bereits
Bourecht gemöß S 30 BouGB, Dieser Sochverholt ist im Zusommenhong mit der
Fortschreibung der seinezeit fur den Bebouungsplon fesigesetzten noturschutz-
rechtlichen Kompensotionsmoßnohmen im Rohmen der l. Anderung erforder-
lich oufzugreifen, Gegebenenfolls eriorderliche orlenschutzrechtliche Moß-
nohmen erfolgen im notwendigen Umfong im Zusommenhong mit der sukzes-
siven Nutzung ols Gewerbestondort,

Fochgutochten zusötzlicher Art stellen sich im Zusommenhong mit dem Gegen-
stond der l, Anderung in immissionsschutzrechtlicher wie ouch verkehrstechni-
scher Hinsicht ols erforderlich dor, Hiermit im Zusommenhong erfolgte die Eror-
beitung eines Verkehrsgutochtens, welches die Leistungsföhigkeit der umge-
benden Stroßenverlöufe in den Blick nimmt,

Zur Durchfuhrung der Plonung sowie Verfohrenskostenubernohme wird ein
stodteboulicher Vertrog zwischen der Stodt Schönebeck (Elbe) und dem Ent-
wicklungströger geschlossen, Domit soll die L Anderung des Bebouungsplones
so ongelegt werden, doss fur ein größeres zusommenhöngendes Flöchenoreol
ein Bougebiet festgesetzt wird, welches in gegliederter Form neu hinzutreten-
den Nutzungen gerecht werden konn und sowohl ouf die Erschließung von der
Hohendorfer Stroße ols ouch von der Mogdeburger Stroße hin obgestimmt ist,

Dobei erfolgen stodtebouliche Restriktionen in dem Moße, wie sie fur eine prin-
zipielle Ordnung im Bebouungsplongebiet erforderlich bzw, zur vorbeugenden
Gefohrenobwehr oder Vermeidung schödlicher Einflusse ouf schutzwürdige
Bereiche notwendig sind,

Domit strebt die Stodt Schönebeck (Elbe) die Aktuolisierung ihrer Bebouungs-
plonung für den vorliegenden Teilbereich on, berücksichtigt neu hinzugekom-
mene Erfordernisse ous der zukunftig gewollten Nutzung und gibt sich somit fÜr

den Geltungsbereich der l. Anderung eine zeitoktuelle und ouf den gegen-
wörtigen Rechtsg ru nd logen bosierende Plonfossu ng,

2. AUFSTETLUNGSVERFAHREN

Der Stodtrot der Stodt Schönebeck (Elbe) hot om 12.09.2024 den Beschluss zur
Aufstellung der l, Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogde-
burger Stroße" gefosst, Mit dem Aufstellungsbeschluss hot der Stodtrot seinen
Willen zur Überplonung des Gebietes kundgeton. Dos Bouleitplonverfohren
wurde demgemöß im Regelverfohren mit zweistufiger Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstigen Tröger offentlicher Belonge sowie
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Stodt Schönebeck (Etbe)
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Nochborgemeinden eingeleitet. Es ist von der Kooperotion mit dem größten
gegenwörtigen FlÖcheneigentümer getrogen. Die Grundloge hierfür stellt ein
stÖdteboulicher Vertrog zwischen der Stodt Schönebeck (Eibe) und dem Flö-
cheneigentümer dor,

ZunÖchst wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffenflichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen TrÖger öffentlicher Belonge und der Nochborgemeinden
durchgefÜhrf, Hierbei erhielt die Stodt Schönebeck (Elbe) Anregungen, welche
fÜr den Entwurf der l. Anderung des Bebouungsplones beruclisichtigt werden
konnten.

Von den beteiligten Stödten und Gemeinden wurden keine Hinweise zur vor-
liegenden Plonungsobsicht gegeben, Ebenso erfolgten keine Stellungnohmen
ous der Öffentlichkeit, Die BenÖrOen und sonstigen iröger öffenlichei Belonge
goben eine Reihe von sochdienlichen Hinweisen zur berucksichtigung in där
Abwögung bzw. zur Aufnohme in die Plonzeichnung oder die BegrunOung.

So wies dqs Londesqmt fur Vermessung und Geoinformotion (LVermGeo)
Sochsen-Anholt ouf Festpunkte des Londesmessnezes hin, welche teilweise
den Plongeltungsbereich tongieren, Die Loge der mitgeteilten Punkte wird ols
Anloge zur Begrundung dem Bebouungsplon beigefugt.

Die Fochbereiche des Solzlondkreises goben Hinweise hinsichlich der obfoll-
und oltlostenrechtlichen Belonge, ober ouch zu wosserrechlichen und
stÖdtebourechtlichen Grundlogen fur den Bebouungsplon. Sie wurden, sofern
sie nicht die Umse2ung des Bebouungsplones betreffen, im Rohmen der Eror-
beitung des Bebouungsplonentwurfes berücksichtigt. Doruber hinous gob die
u ntere BodenschutzbehÖrde Hinweise bodensch utzfoch l icher und -rechfl icher
Art. Dem entspricht die Plonung durch entsprechende Festsetzungen zum
zulössigen Grod der Bodenversiegelung.

Die Ergebnisse der fruhzeitigen Beteiligung, wie vorstehend ouszugsweise
dorgestellt, wurden, wie oben ongefuhrt, berucksichtigt und in die lnholte des
Entwurfs der l, Anderung und domit ouch dieser Begründung uberführt,

Als nöchster Verfohrensschritf fond die förmliche Beteiligung (gemöß S 3 Abs. 2
i. V, m. S 4 Abs. 2 BouGB) stott, lm Rohmen des Beteiligungsverfohrens wurde
der Entwurf der l. An,Cerung des Bebouungsplones Nr, 3S "ACF-Flöche Mogde-
burger Stroße" erneut von den Behörden und sonstigen Trögern öffenlicher Be-
longe geprüft. Neu hinzu troten lnformotionen des tonOesomtes fur Denkmol-
pflege und Archöologie, Abt, Bodendenkmolpflege hinsichflich der orchöolo-
gischen Relevonz des Plongeltungsbereiches, Die gegebenen Hinwe6e wur-
den nochrichtlich in die Begrundung der l, Anderung Oes Bebouungsplones
ubernommen und ein Hinweis ouf die erforderliche denkmolrechfliche Geneh-
migung bei der Reolisierung von Bouvorhoben ouf der Plonzeichnung ergönzt.
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche M Stroße" - l. Anderung

Des Weiteren wurde sowohl durch den Solzlondkreis ols ouch über eine Vielzohl
von Stellungnohmen ous der Öffentlichkeit die Zulössigkeit einer Windenergie-
onloge, mit der Zielstellung, diese ousschließlich fur den Eigenenergiebedorf
von Betrieben bzw, boulichen Anlogen im Plongebiet in Form einer Nebenon-
loge zuzulossen, hinterfrogt, Do die Stodt Schönebeck (Elbe) mit ihrer Ande-
rungsplonung ouch einen Beitrog zur Umse2ung der Klimoschulzziele zur Unter-
stützung dieser gesomlgesellschoftlichen Aufgobe leisten möchte, wurde ge-
pruft, inwiefern die Notwendigkeit der Aufrechterholtung der Option, eine
Windenergieonloge errichten zu dürfen, hieau notwendig ist. lm Ergebnis
wurde hiervon Abstond genommen, do dos Plongebiet, ouch oufgrund seiner
Exponiertheit, ein erhebliches und ols ousreichend onzusehendes Potenziol fur
Photovolto i kon logen zu r E aeu gu ng erneuerbo rer E nergien besitzt,

Weitere Anregu ngen betrofen d ie N iederschlogswosserbeseitigu n g im Plo nge-
biet sowie bodenschutzrechtliche Belcnge, welche im Rohmen der Umsefzung
des Bebouungsplones zum Trogen kommen sollen, Dorüber hinous wurden ins-

besondere ous der Öffentlichkeit ouch immissionsschutzrechtliche Belonge der
Anderungsplonung hinterfrogt, verbunden mit der Sorge um die Aufrechterhol-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhöltnisse bei der Entwicklung des Plonge-
bietes der l, Anderung, Durch die erfolgten gutochterlichen Bewerfungen zu
den unterschiedlichen Lörmorten, welche fur dos Plongebiet der 1, Anderung
kennzeichnend sind, konnte dofur Sorge getrogen werden, doss der Schu2on-
spruch bestehender Umgebungsnu2ungen in keiner Weise durch die Festset-
zungen im Rohmen der l. Anderung des Bebouungsplones relotiviert wird.

Domit besteht weiterhin dos lnteresse der Stodt Schönebeck (Elbe) dos vorlie-
gende Bouleitplonverfohren in Kooperotion mit dem gegenwörtigen Entwick-
lungströger zugig voronzubringen, Die Grundloge hierfur stellt ein stodtebouli-
cher Verirog zwischen der Stodt Schönebeck (Elbe) und dem EntwicklungstrÖ-
ger dor,

Alle weiteren Anregungen und Hinweise wurden fur die Abwögungsentschei-
dung des Stodtrotes Schönebeck (Elbe) oufbereitet sowie klorstellend bzw. re-
doktionell ergönzend in die Bestondteile des Bebouungsplonentwurfes einge-
pflegt. lnsgesomt wurde uber dos Beteiligungsverfohren ein Beitrog geleistet,
die Verstöndlichkeit des Plonwerks und domit seine Rechtssicherheit im Hinblick
ouf die Umse2ung zu erhöhen, Missverstöndnisse dobei weitestgehend zu ver-
meiden, Der uber die Gesomtheit der Stellungnohmen erorbeitete AbwÖ-
gungsvorschlog der Verwoltung wurde dem Stodtrot der Stodt Schönebeck
(Elbe) in vorgenonntem Sinne zur Beschlussfossung vorgelegt,
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Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdebu er Stroße" - 1. Anderung

3. LAGE, RAUMTICHER GEI.TUNGSBEREICH

3.1 Loge im Stodtgebiet

Der Plongeltungsbereich der l, Anderung des Bebouungsplones befindet sich
westlich der Mogdeburger Stroße und nördlich der Hohändorfer Stroße sowie
der hieron ongrenzenden Flurstucke 

.l033.|, .l0332 
und I 0926, Flur l, Gemorkung

SchÖnebeck-Solzelmen gelegen, Die westlichen Teile des plongeltungsberei-
ches der l. Anderung umschließen zum Teil die Liegenschoften äes Betonwer-
kes on der Hohendorfer Stroße, weiter nördlich grenzen gewerblich genufzte
Teilflöchen des Bebouungsplones Nr, 38 wie ouch bisloÄg nicht übärplonte
Grundstucksflöchen in gewerblicher Nutzung on,

Der Anderungsbereich verfügt momenton, obgesehen von einer unbefestig-
ten Zufohrt ousgehend von der Hohendorfer Stroße, über keine Verkehrser-
schließung in öffentlich-rechfl icher Form,

Dos Bebouungsplongebiet der l, Anderung besitzt eine weitgehend ebene
Gelöndetopogrofie, leicht onsteigend von Nord noch Sud zwisöhen 5l m NHN
und 52 m NHN on der Südwestecke des Anderungsbereiches. Dorüber hinous
gibt es eine leichte Senke im Übergongsbereich zum Flurstuck I O33l mit Höhen-
werfen um 50,30 m NHN, Somii konn von einer mittleren Gelöndehöhe von
5.l,50 m NHN ousgegongen werden.

3.2 Röumlicher Gellungsbereich

Die GrÖße des Geltungsbereiches der l. Anderung des Bebouungsplones Nr,
38 "ACF-FlÖche Mogdeburger Stroße" betrögt co, 8,24 ho, Der röumliche Gel-
tungsbereich wurde gegenüber dem Aufstellungsbeschluss geringfugig im
Rohmen der Beorbeitung des Vorentwurfs sowie im Ergebnis där nürrzöitigen
Beteiligung gemöß S 3 Abs. I BouGB i, V, m, S 4 Abs, I BouGB enveitert und
umfosst in der Stcdt Schönebeck (Elbe) nunmehr die folgenden Flurstucke der
Flur l, Gemorkung Schönebecl<-solzelmen:
10333, 37/6,36/lB, 36/15, Teite der Frurstucke 35/3, is4l2, 1s7/2,37/2,41g/37,
76/4, 

.l0057, 
36/19,.l033.|, 

.l0332, 
oile Frur r, Schönebeck-solzelmen,

Es hondelt sich bei dem Stondort um einen ubenruiegend durch londwirtschoft-
liche Nutzung geprÖgten Bereich, Hinzu treten Ruderolflöchen und Gehölz be-
stondene Teilbereiche im Norden und Westen des Plongeltungsbereiches. Dos
Plongebiet des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße,'-
l, Anderung wird begrenzl:

im Norden durch die Flurstücke 36/l 3, 36/1 4, 36/15, 35/ Asowie Teilflöchen
des Flurstucks 3715, Dos Flurstuck 154/1,l57/1 und Teil des Flurstucks der
Werkstroße 157 /2, des Weiteren durch Teile der Flurstucke 154/2 und 

.l53;

im osfen durch die Flurstucke der Mogdeburger stroße 37/3, 37/2,76/4,
418137;
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im Süden durch die Flurstucke 
.l0331, .l0332, 

10326 und dos Flurstuck der
Hohendorfer Stroße mit der Bezeichnung 

.l0057 
und sudlich doron ongren-

zend durch dos Flurstuck 332/55 im Bereich des Bebouungsplones Nr. l0
der Stodt Schönebeck (Elbe), des Weiteren wird dos Plongebiet im Süden
begrenzt durch die Flurstü cke 476136, 475/36 und Teile des Flurstucks 36/.l9;

im Westen durch die Flurstucke 36/.l9, 476136, 475136 und dos weiter noch
Westen verloufende Stroßenflurstück der Hohendorfer Stroße mit der Be-
zeichnung 10057,

Sömtliche Flurstücke des Plongeltungsbereiches befinden sich in der Flur I der
Gemorkung Schönebeck-Solzelmen, Die genoue Abgrenzung ist ouf der Plon-
zeichnung der l, Anderung des Bebouungsplones zu erkennen,

Hinweise des LVermGeo:

lm Plonungsgebiet bzw, in unmittelborer Nöhe befindet sich der Logefestpunkt
3936 02400 der Festpunktfelder des Londes Sochsen-Anholt, Dieser Festpunkt ist

noch S 5 VermGeoG LSA vom 
.l5,09,2004 

(GVBI, LSA S, 716), zuletzl geÖndert
durch Artikel l6 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBI, LSA S. 372, 373), gesetzlich
geschützt, Sollte im Rohmen konkreter Moßnohmen die GefÖhrdung des
Punktes obsehbor werden, bitte ich um rechtzeitige Mitteilung on dos
zustondige Fochdezernot Grundlogenver-messung: Dezernot 53
Grundlogenvermessung des Londesomtes fur Ver-messung und
Geoinformotion Oel, 039.|/567-3005 und/oder E-Moil: nochweis,ffo@sochsen-
onholt.de), Ein Auszug ous dem omtlichen Festpunktinformotionssystem/
Festpunktübersicht mit Erlöuterungen zur Verdeutlichung der Loge des Punktes
sowie den Einzelnochweis bezüglich des betroffenen Logefestpunktes ist ols
Anloge dieser Begrundung zu ersehen,

Es befinden sich im PlongebietGrenzeinrichtungen, welche zu sichern bzw, wie-
derhezustellen sind. Noch S S und S 22 des Vermessungs- und Geoinformoti-
onsgese2es Sochsen-Anholt (VermGeoG LSA) hondelt derjenige ordnungs-
widrig, der unbefugt Grenzmorken einbringt, veröndert oder beseitigt. Der fur
die Boumoßnohme verontwortliche Tröger hot dofur zu sorgen, doss die
erforderlichen Arbeiten zur Sicherung bzw, Wiederherstellung der Grenzmorken
durch eine noch S I des Gese2es befugte Stelle durchgefuhrt werden, lm Foll

der Geföhrdung von Grenzmorken muss rechtzeitig vor Boubeginn die erforder-
liche Sicherung durchgeführt werden, Dies ist in die Ausschreibungsunferlogen
ou2unehmen,

4. ügeneeoRDNETE UND soNsTtGE pIANUNGEN, PIANUNGSRECHTIICHE
SITUATION

Noch g 1 Abs, 4 BouGB sind die Bouleitplöne den Zielen der Roumordnung on-
zupossen, Als ubergeordnete Plonungen bestehen fur die Stodt SchÖnebeck
(Elbe) die Verordnung uber den Londesentwicklungsplon des Londes Sochsen-
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Anholt (LEP 20.l0 LSn;t und der Regionole Entwicklungspton fur die
Plonungsregion Mcgdeburg (REp MO;2, Die Stodt Schönebect (f iOe) besi2t ein
Stodtentwicklungskonzept, in welchem die Entwicklung der Gesomtstodt ouf
informeller Bosis nochholtig vorgegeben wird, Es ist durch Beschlussfossung des
Stodtrotes Schönebeck (Elbe) zu einer sonstigen stödteboulichen ploÄung
gemöß S I Abs, 6 Nr, I I BouGB geworden. deren ziele, Strotegien ,nä
Moßnohmen im Rohmen der verbindlichen Bouleitplonung zu beochten sind,
Widersrpüche zu den lnholten der l, Anderung des Bebouungsplones Nr, 3g
"ACF-Flöche Mogdeburger Stroße,' resultieren nlbnt.

4.1 Übergeordnete plonungen

4,1.1 Londesentwicklungsplon

Die Stodt SchÖnebeck (Elbe) ist gemöß den Festlegungen der Verordnung über
den Londesentwicklungsplon des Londes Sochsen-RÄfrott (LEp 20lO LSAj vom
12.03'20.l I (GVBI, LSA, Nr, 6/201.|, S, 

.l60) 
in Verbindung mit dem Regionoten

Entwicklungsplon für die plonungsregion Mogdeburg (REp MD) ols
Mittelzentrum festgelegt. Die rÖumliche Abgrenzung erfotgte im Sochlichen
Teilplon "Ziele und GrundsÖtze zur Entwicklung der Siedlungsstruktir - Zentrole
Orte/Sicherung und Entwicklung der Doseinsvorsorge/Großflöchiger Ein-
zelhondel in der Plonungsregion Mogdeburg,' (s. Kop, a, t ,2), Gemög ie p 2o1o
LSA Z 9 in Verbindung mit Anhong 1 (zeichnerische Dorstellung) gehört die Stodt
SchÖnebeck (El be) zu m Verd ichtu ngsro u m des Obeaentru mi- lVogdebu rg, Der
Verdichtungsroum Mogdeburg ist durch eine hohe Bevölkerunlsdichte, ein
vielfÖltiges Arbeitsplo2spektrum, eine Vielzohl von Wissensöhoffs- und
Forschungseinrichtungen, Einrichtungen der Versorgung und Betreuung sowie
eine sich gegenseitig beeintröchtigende Ausbreiiung der Sieälungs-,
Gewerbe- u nd Verkeh rsflöchen geken nzeich net,

GemÖß LEP 2010 LSA Z 25 sind die zentrolen Orte so zu entwickeln, dcss sie ihre
uberÖrtlichen Versorgungsoufgoben fur ihren Verflechtungsbereich erfullen
kÖnnen, Doruber hinous trogen Mitlelzentren in Ergönzung zu Ooezentren zum
Erholt eines engen trogfÖhigen Netzes regionoter Versorgungs- und Arbeits-
morktzentren, zur Sicherung einer londesweit ousgeglichen-en Ausstottung und
Versorgung mit hÖhenvertigen, speziolisierten Diönifleistungen, mit lndustrie-,
Gewerbe- und Dienstleistungsorbeitsplötzen sowie mit öffenflichen Verwol-
tungs-, Bildungs-, Gesundheits-, Soziol-, Kultur- und Sporteinrichtungen und
hochwertigen EinkoufsmÖglichkeiten bei (LEP 20lO LSA Z 37 Nr, l6 i, V, m,Z2g,
Z 58), ln gleicher Weise hoben Mittelzentren die Aufgobe, die Sicherung der
Öffentlichen Doseinsvorsorge fur die Bevölkerung zu gewöhrleisten, Durch die
l, Anderung bleibt die vollstöndige Übereinstimrnung mit den Zielen der Roum-
ordnung fur den Bebouungsplon erholten.

I LEP 2010 LSA - Londesentwicklungsplon Sochsen-Anhott vom 16.02.2011, in Kroft seit 12.03,201 I

' RFP MD - Regionoler Entwicklungsplon für die Plonungsregion Mogdeburg vom 19.02.2o2s, in Kroft seit
15.07.2025
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Die oberste Londesentwicklungsbehörde (ReferoI 24) stellt noch Prufung der
vorgelegten Unterlogen des Vorentwurfes der l. Anderung unter Bezug ouf
S l3 Abs. 2 LEntwG LSA fest, doss dos Vorhoben der Stodt Schönebeck (Elbe)
nicht roumbedeutsom im Sinne von roumbeonspruchend ist, Eine londesplone-
rische Abstimmung ist demzufolge nicht erforderlich,

4,1,2 RegionolerEntwicklungsplon

Noch der Überleitungsvorschrift des LEP 2010 LSA gilt der REP MD fort, soweit
dieser den festgelegten Zielen der Roumordnung des LEP nicht widerspricht,
Die Regionolversommlung der Regionolen Plonungsgemeinschoft Mogdeburg
hot om 03.03,20.l0 beschlossen, den Regionolen Entwicklungsplon für die Plo-
nungsregion Mogdeburg neu oufzustellen, Deaeit befindetsich die Erorbeitung
des Regionolen Entwicklungsplones in seinem Endsiodium, d. h, Ende vergon-
genen Johres fond die öffentliche Auslegung des 5, Entwurfs des REP MD mit
Umweltbericht stott, Am 

.l9,02,2025 
hot die Regionolversommlung den 5, Ent-

wurl des Regionolen Entwicklungsplones der Plonungsregion Mogdeburg mit
Umweltbericht (Beschluss RV 04/2025) beschlossen und zur Genehmigung dem
Ministerium fur lnfrostruktur und Digitoles des Londes Sochsen-Anholt ols
zustöndiger Genehmigungsbehörde eingereicht, Mit Bescheid vom 26,05,2025
(Aktenzeichen: 26-20325) hot dos Ministerium fur lnfrostruktur und Digitoles des
Londes Sochsen-Anholt ols oberste Londesentwicklungsbehörde den REP MD
genehmigt. Mit der Bekonntmochung im Amtsblotf des Londesver-
woltungsomtes Sochsen-Anhqlt Nr, 7 vom 15,07 ,2025, Seite I l0 ff, sowie ouf der
lnternetseite der RPM ist der REP MD wirksom,

Die Festlegung von Vorbeholtsgebieten fur Hochwosserschutz dient dem vor-
beugenden Hochwosserschu Iz bzw . der Risikovorsorge. Bisher hotten extreme
Hochwosserereignisse nur eine untergeordnete Bedeutung bei der Beurteilung
von Moßnohmen und Plonungen. Do Hochwosserschutzonlogen keine obso-
lute Sicherheit gorontieren, ist hinter den Deichen eine storkere BerÜcksichti-
gung der Bouvorsorge zur Minderung von Schodensrisiken bei Versogen der
Schutzeinrichtungen notwendig, ln den Vorbeholtsgebieten dient der Hoch-
wosserschutz sowohl der Steuerung und Absicherung zur Verringerung des
Schodenspotenziols ols ouch der longfristigen vorsorgenden Sicherung von FlÖ-

chen fur den Ruckholt und die Ableitung von Hochwosser,

Vorbeholtsgebiete sind Grundsö2e der Roumordnung, d, h, Vorgoben fÜr

nochfolgende Abwögungs- oder Ermessensentscheidungen (S 3 Abs, I Nr. 3
Roumordnungsgesetz) und zu berucksichtigen (Berucksichtigungspflicht). Die
Vereinborung der l, Anderung des Bebouungsplones mit dem Vorbeholtsge-
biet wurde durch die Regionole Plonungsgemeinschofi Mogdeburg erkonnt,

Zwischenzeitlich hoi die Regionole Plonungsgemeinschoft Mogdeburg den
Sochlichen Teilplon "Ziele und Grundsö2e zur Entwicklung der Siedlungsstruktu/'
verobschiedet und om 10,04,2024 im Amtsblott des Solzlondkreises Nr. l6 be-
konnt gemocht, Die Festlegung der Stodt Schönebeck (Elbe) ols Mittelzentrum
steht ouch im Sochlichen Teilplon nicht in Froge,

Bekonntmochung 12 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr. 38',ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - 1 Anderung

Somit resultieren fur dos vorliegende Plongebiet in Aufstellung befindliche Ziele
der Roumordnung im Sinne der Regionolplonung, die ols sonitige Erfordernisse
der Roumordnung gemoß S 4 Abs, I und 2 Roumordnungsgesetz lnOes) in Ab-
wÖgungs- und Ermessensentscheidungen und bei sonsiigän Entscheidungen
Öffentlicher Stellen uber die Zulössigkeit roumbedeutsomer plonungen und
Moßnohmen zu berücksichtigen sind, Es ergeben sich hierbeikeine strukturellen
Festlegungen im Sinne von Vonong- und Vorbeholtsgebieten ous dem in Auf-
stellung befindlichen REP MD, Durch die Stodt SchöÄebeck (Etbe) wird doher
festgestellt, doss die l. Anderung des Bebouungsplones f'{r, Sg "ACF-Flöche
Mogdeburger Stroße" nicht ols beeintröchtigend ouf die roumordnerischen
und freiröumlichen Fesflegungen des REp MD wirkt.

Die Ziele des Regionolen Entwicklungsplones für die Plonungsregion Mogde-
burg wurden beochtet. Widerspruche resultieren hierous nicht. Oiö StoOt Schö-
nebeck (Elbe) sieht oufgrund der Prufung der roumordnerischen Erfordernisse
und Ziele die vorgelegte Bebouungsplonung ols mit den Erfordernissen der
Roumordnung vereinbor on (S I Abs, 4 BouGB).

Fozit:

Mit der vorliegenden B-ebouungsplonung wird letztlich ein ordnungspolitischer
Konflikilösungsonsolzfür einen Teilbereich der Stodt Schönebecf 6lbe) im Be-
reich des lndustrieporks West gefunden und domit den konkret durch die Stodt
gewunschten Ansiedlungsrohmenbedingungen für die gewerbliche Wirtschqft
entsprochen, Die Nufzung eines bereits durch die bestehende verkehrliche Er-
schließung vorgeprÖgten Stondortes im Sinne der beobsichtigten industriell-ge-
werblichen Weiterentwicklung, ist domit Ausdruck der funktionolen Sichersiel-
lu ng konkreter gewerbl icher Ansied I u ngserfordern isse im Stodtgebiet.

ln der Gesomtheit kÖnnen so ous den vorgenonnten londes- und regionolplo-
nerischen Festlegungen keine sich ergebenden negotiven Auswirkungen oder
EinschrÖnkungen in Bezug ouf die Plonungsziele dei vorliegenden Bebouungs-
plones durch die stodt schönebeck (Elbe) erkonnt werdeÄ,

Fur den Geltungsbereich des vorliegenden Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-F|ö-
che MogdeburgerStroße" sind dorüber hinous keine überschneidungen mit Be-
reichen von storfollbetrieben noch SEVESO-Ill-Richflinie der stodt schönebeck
(Elbe) bekonnt,

4,.l.3 Flöchennutzungsplon

Der FlÖchennutzungsplon der stodt schönebeck (Elbe) ist im Amtsblott der
Stodt Schönebeck (Elbe) om 17 ,12.2017 neu bekonnt gemocht worden. Er stellt
eine Zusommenfossung des rechtswirksomen Flöchännutzungsplones Schö-
nebeck (Elbe) mit den Flöchennutzungsplönen der Ortsteite Aötzky, pretzien

Roumordnungsgesetz uom22,12.2OOB (BGBI, I S, 2986), zutetzt geöndert durch Artiket 7 des Gesetzesvom 12.08.2025 (BGBI. 2O2S t, Nr. 189)

Bekonntmochung t3 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - l, Anderung

und Ronies dor, Für die Rechtsloge moßgeblich bleiben die PlonstÖnde der vor-
moligen Ieilflöchennutzungsplöne, Domit besitzt die Neubekonntmochung des
Flöchennutzungsplones Schönebeck (Elbe) vom 17,12,2017 keine konstitutive,
sondern lediglich deklorotorische Wirkung in Bezug ouf die Ploninholte,

Der Flöchennutzungsplon stellt die Flöche des Ursprungsbebouungsplones ols
gewerbliche Bouflöche in Verbindung mit einer Teilflöche "Siedlungsgrünver-
bindung" dor, Domit konn die vorliegende l, Anderung des Bebouungsplones
Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" vollstöndig ous dem Flöchennut-
zungsplon entwickelt werden,

4.1,4 Stodtentwicklungs- und Einzelhondelskonzept

Die Stodt Schönebeck (Elbe) hot ein Stodtentwicklungskonzept und ein Einzel-
hondelskonzept ols integriertes strotegisches Plonwerk ouf informeller Bosis ols
Plonungsvorgobe für die Bouleitplonung gemöß S I Abs, 6 Nr, I I BouGB durch
den Stodtrot bestimmt, Durch Beschlussfossung om 25,10,2023 und Bekonntmo-
chung am 20,02,2024 wurden die beiden Konzepte ols Fortschreibung des Ein-

zelhondels- und Zentrenkonzeptes zu einer sonstigen stödteboulichen Plonung
gemöß S I Abs, 6 Nr, I I BouGB zusommengefuhrt und sind somit im Rohmen
der verbindlichen Bouleitplonung zu berucksichtigen, Widersprüche zu den ln-
holten der l, Anderung des vorliegenden Bebouungsplones resultieren nicht,

4.2 Plonungsrechtliche Rohmenbedingungen

Wie vorstehend ousgefuhrt, stehen die Entwicklungsziele unter dem Entwick-
lungsgrundsotz einer londesbedeutsomen Gewerbeflöche in hochwertiger
stödteboulicher Loge, So ist der Bebouungsplon stödteboulich so ongelegt,
doss für die geplonten Nutzungen Teilflöchen festgesetzt werden, die den be-
obsichtigten Vorhoben ouf der einen Seite gerecht werden kÖnnen, ouf der
onderen Seite stödtebouliche Restriktionen ober nur in dem Moße erfolgen, wie
sie fur eine prinzipielle stödtebouliche Ordnung im Bebouungsplongebiet erfor-
derlich sind. Do die Wirksomkeit des Flöchennutzungsplones Schönebeck (Elbe)
gegeben ist, konn die vorliegende l. Anderung des Bebouungsplones gemÖß

S B Abs. 2 BouGB oufgestellt werden, do sie fur eine geordnete stÖdtebouliche
Entwicklung erforderlich ist. Die durch den Bebouungsplon ousgelösten Kon-
flikte im Hinblick ouf den lmmissionsschutz, den Verkehr sowie weitere notur-
und ggf, ortenschutzrechtliche Erfordernisse werden durch die Einbeziehung ol-
ler relevonten Flöchenonteile in den Geltungsbereich und die Verfohrensbetei-
ligung der relevonten Stellen, Amter und Behörden ousreichend im Sinne des
Ordnungs- und Nochholtigkeitsprinzips gemÖß S I Abs, 5 BouGB gelÖst,

Die l. Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 greift den noturschutfochlichen
Eingriffs-/Ausgleichsumfong bezuglich der onteilig hier zu berucksichtigenden
Festselzungen ouf. Die überschlögige Betrochtung zur Umweltprufung ergob,
doss die vorliegende Bebouungsplonung nicht im beschleunigten Verfohren
gemöß S l3o BouGB zulössig ist, do obwögungsrelevonte Umweltouswirkungen
durch die Plonung ousgelöst werden. Die Umweltprüfung wurde im Rohmen
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ler l, Anderung des Bebouungsplones obschließend noch den Vorgoben des
BouGB durchgeführt,

Die vorliegende L Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 wird, wie vorge-
nonnt, ous dem FlÖchennutzungsplon Schönebeck (Elbe) entwickelt, No-ch
geltendem Plonungsrecht isi eine in der beobsichtigten Form ongestrebte
GrundstÜcksnutzung gemÖß S 34 oder 5 35 BouGB om vorgesehenen Stondort
nicht zulÖssig, Mit der Ausorbeiiung der l. Anderung des Bebouungsplones soll
verbindliches öffentliches Bourecht, d. h, Rechtssicherheit für geplonte Vorho-
ben om Stondort hergestellt werden, Die Auseinondersetzung mit Oen generel-
len GrundzÜgen der nochholtigen stödteboulichen Entwicklung fur däs pon-
gebiet wurde im Rohmen der Aufstellung des FlöchennutzungJplones, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der roumordnerischen VorgobeÄ fur Oie Gewer-
beflÖchennutzung gefuhrt, Do die l, Anderung des Beboüungsplones ous dem
FlÖchennutzungsplon entwickelt wird, bedorf sie noch Abschluss des plonver-
fohrens keiner Genehmigung durch die Plonoufsichtsbehörden, Aufgrund der
plonungsrechtlichen Rohmenbedingungen stellt die Stodt Schöneböck 15lbe)die l, Anderung des BebouungsploÄes äb Bebouungsplon im Regelverfohren
noch BouGB ouf. Die vorgelegte Bebouungsplonung entspricht den gesomt-
gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen mit Blick ouf die FlöchennüZungs-
plonung,

Neben dem Kopitel zum lmmissionsschutz wird insbesondere im Umweltbericht
noch S 2o BoUGB ouf die umweltrelevonten Auswirkungen der L Anderung des
Bebouungsplones eingegongen. Der Umweltbericht eÄthölt die fur die Umwelt-
prüfung bzw, die VorprÜfung wesentlichen lnholte und Angoben. Dos plonver-
fohren wird ouf der Grundloge der gese2lichen Regelungen des Bougesetzbu-
ches vom 03..l L20.l7 (BGBI, I S, 3634), zulelzt geöndert durch Artiket S des Ge-
sefzes vom 

.l2,08,2025 
(BGB|, 2O2S t Nr. t89) geführt,

Der Geltungsbereich des Bebauungsplones wurde noch erfolgtem Aufstel-
lungsbeschluss im Zusommenhong mit der Becrbeitung des Voänfuurfes er-
weitert, um insbesondere den im Rohmen der Plonungsolternotivcnbctroch
tung festgestellten gunstigeren Erschließungsrohmenbeäingungen im Hinblick
ouf die lmmissionsbelostung schutzwurdiger UmgebungJnuüungen ousrei-
chend Rechnung trogen zu können. Mit der Erweiterung äes ptongeltungsbe-
reiches bleibt eine geordnete stodtebouliche Entwicküng in diesem Teil des
Gemeindegebietes von Schönebeck (Elbe) gewohrt,

5. AruoenuNGsÜBERsIcHT zUM BEBAUUNGSPTAN NR. 38 ',ACF-FLACHE
MAGDEBURGER STRAßE'' - I. ANDERUNG

Die in der nochfolgenden Tobelle oufgeführte Kuzübersicht zeigt die geönder-
ten PlonungsgegenstÖnde fur den Geltungsbereich des Bebouungsplones Nr.
38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - L Anderung,
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bisheriger Plonungsgegenstond (Ur- geönderter Plonungsgegenstond
Ande

Plonzeichnung

Gt2 GE/GE3

GEe 2 GE 3, Verschiebung der Abgrenzung un-
terschiedlicher Nutzungen

GE2 Teilflöchen werden GE, Verschiebung
der Abgrenzung unterschiedlicher Nut-
zungen

GEe I GE l, Verschiebung der Abgrenzung un-
terschiedlicher Nutzungen

GFZ Entfoll

oK... HN 1960 NHN

(Bh,)

Bougrenzen

Verkehrsflöchen

Grünflöche Gf ,2

Versorgungsflöche Vf. 1

Umgrenzung von Flöchen mit Erholtungs-
bindungen von Böumen, Ströuchern und
sonstigen Bepflonzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nufzun-
gen von Bougebieten

Bouhöhenonpossung on geÖnderte
stodtebouliche Zielstellung

Anpossungen im Verlouf on geönderie
stödtebouliche Zielstellung

Entfoll der Plonstroße l, Hinzunohme von
Teilen der Mogdeburger und Hohendor-
fer Stroße (geringfugige Erweiterungen
Plongeltungsbereich mit klqrstellendem
Chorqkter), Ergönzung Verkehrsbegleit-
grün im Erweiterungsteil

Ergönzung um Teile der ehemoligen
Plonstroße 1, Gewöhrung Überfohrts-
recht

teilweise Entfoll/geometrische Anpos-
sung, Ergönzung weiterer Flöchen fur die
Oberflöchenwosserversic keru ng

Anpossung/ErgÖnzung entsprechend
der geönderten stödteboulichen Zielstel-
lung

Verkehrsflöche besonderer Zweckbe-
stimmung Fuß- und Rodweg im Erweite-
rungsteil

Anpossung entsprechend der geönder-
ten stödtebqulichen Zielstellung
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Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - l. Anderung

Textliche Festsefzungen

Übernohmen ous dem ursprungsbebouungsplon und Anpossungen im
Hinblick ouf die geönderte stödtebouliche Zielstellung im 

'Bereich 
der l,

Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mögdeburger Stroße,'

bisherige Festselzungen (Ursprungs- geönderte Festsefzungen (.l, e-
bebouun lon run

Ziftern 
.l,3, 

3,2, 3,5 Ubernohme mit zum Teil redoktionel-
ler Anpossung

Übernohme mit onteilig neuen lnhol-
ten

Ziftern 2,8, 3,.|

Tiffern 1 ,4, 1 .7,2,1, 2,2, 3.3 Entfoll mongels Festsetzungserforder-
nis

textliche Festsetzungen hinsichflich
der geönderten stödteboulichen Ziel-
stellung

Der Festse2ungsumfong der l, Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-
Flöche Mogdeburger Stroße" soll dem kuafristigen Ansiedlungsbedorf von Ge-
werbeunternehmen Rechnung trogen, Fur eine stodteboutiöfr kontinuierliche
Entwicklu.ng bietet sich diese ouf den verfügboren Flöchen im Zusommenhong
mit den Anderungsgegenstönden on,

5.1 Plonungsolternqliven

Alternotive Stondortezu vergleichbor flexibel wie verkehrsgunstig entwickelbo-
ren Konditionen finden sich im Stodtgebiet Schönebeck iftOeinur noch we-
nige, Alternoiive Stondorte mit entsprechend großen zusommenhöngenden
FlÖchenongeboten fiir gewerbliche NutzungeÄ sind onderenorts hinsichflich
der zu bewÖltigenden Konflikte eher problemotischer zu bewerten, Domit ist
vor dem Hintergrund der Nochfroge gewerblicher Nutzer fur dementspre-
chende Ansiedlungsoptionen, ober ouch den lnteressen der Stodt Schö-
nebeck (Elbe) on der Ansiedlung entsprechender stondorlveriröglicher Ge-
werbenutzungen, vor dem Hintergrund der beobsichtigten lntensitöt hinsicht-
lich des gewerblichen Nutzungsumfongs, keine weitere, vergleichbor ottroktive
Flöche kuafristig ols trogföhig oktivierbor ongesehen worden.

Die I ' Anderung der Bebouungsplonung fur den Stondort ist Ausdruck des ver-
ontwortlichen Hondelns der Stodt Schönebeck (Elbe), eine geordnete stödte-
bouliche Entwicklung im vorliegenden Bereich einzuleiten und Oie Anforderun-
gen on die Stondorlentwicklung unter Berucksichtigung oller Fochplonungsbe-
longe, hier insbesondere mit Blick ouf die Nochborschoft zu nöchstgelegenen
schutzenswerten Bodennutzu ngen, in d iesem Zuso m menho ng festzusch rei ben,
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche Stroße" - l. Anderung

Dorüber hinous spielte die Verfügborkeit der Grundstücksflöchen in einem zeit-
lich und wirtschoftlich vertretboren Rohmen fur die Stodt SchÖnebeck (Elbe)
eine Rolle bei der Bebouungsplonönderungsentscheidung, Zudem sind guns-
tige Voroussetzungen hinsichtlich der notwendigen verkehrlichen und techni-
schen Erschließung bereits om vorliegenden Stondort gegeben. Domit soll der
Stondort den Ansprüchen betriebswirtschoftlicher ProduktionsoblÖufe durch
eine ongemessene Erreichborkeit gerecht werden können, ln Bezug ouf Liefer-
und Abholprozesse, d, h, Zu- und Abfohrtsverkehre wurde der vorliegende
Stondort ouch nicht zulelzl durch die Loge on der Mogdeburger Stroße und
nohe der Wilhelm-Dumling-Stroße, bei perspektivischer Ertüchtigung der Ho-
hendorfer Stroße ols leistungsföhig erreichbor bewertet, wenngleich für die An-
siedlung bislong unbeboute Londwirtschoftsflöchen in Anspruch genommen
werden müssen. Bis zur Erschließung des Gewerbestondortes können die FlÖ-

chen ober weiter londwirtschoftlich genutt werden, Bewirfschofter und Eigen-
tümer der londwirtschoftlich genutten Flöche werden sich rechtzeitig uber dos
geplonte Vorhoben obstimmen.

Der potenzielle Verlust des londwirfschoftlichen Ackerbodens stellt sich bereits
ols Abwögungsentscheidung der Stodt Schönebeck (Elbe) in der Vergongen-
heit im Zusommenhong mit der Aufstellung des Flöchennutzungsplones SchÖ-
nebeck (Elbe) sowie des hierous enfwickelten Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-
Flöche Mogdeburger Stroße" ols so in dieser Form gewollt dor,

6. BEGRÜNDUNG DER WESENTTICHEN FESTSETZUNGEN

6.1 Arl und Moß der boulichen Nulzung

Die Art der boulichen Nutzung im Geltungsbereich der I . Anderung des Bebou-
ungsplones wird entsprechend der stödteboulichen Zielsekung und dem Be-
dorf ols Gewerbegebiet (GE) gemöß S B BouNVOa festgesetzt. Gewerbege-
biete dienen vonviegend der Unterbringung von nichterheblich belÖstigenden
Gewerbebetrieben, Die ollgemein zulossigen Nutzungen ergeben sich ous S B

Abs. 2 BouNVO, die ousnohmsweise zulÖssigen Nufzungen ous S 8 Abs. 3
BouNVO, lefztere werden jedoch von einer Ausnohme obgesehen nicht Be-
stondteil der hiesigen Plonung,

ln den im Bebouungsplon festgesetzten Gewerbegebieten werden keine vor-
rongigen Entwicklungsperspektiven für den zentrenrelevonten Einzelhondel ou-
ßerholb zentroler Versorgungsbereiche der Stodt Schönebeck (Elbe) gesehen.
Die Ansiedlung von mit zentrenrelevonten Sortimenten hondelnden Betrieben
verstieße gegen die Ziele der Forlschreibung des Einzelhondelskonzeptes, wo-
noch kleinflöchiger, ober dennoch strukturprögender Einzelhondel mit mehr ols
100 m2 Verkoufsflöche mit zentrenrelevonten Sortimenten nur noch in den Zent-
rolen Versorgungsbereichen ongesiedelt werden soll, Domit wird der Hondel

Verordnung über die bouliche Nutzung der Grundstücke (Bounutzungsverordnung) vom 21.11,2017
(BGBI, I S. 3786), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07,2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

4
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Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche Mog Stroße" - l. Anderung

durch dementsprechende Einzelhondelsbetriebe in den Gewerbegebieten
nicht Bestondteil der Bebouungsplonönderung, Die Einschrönkung örfotgt in
dem Moße, wie sie stondortbezogen durch die Stodt Schönebect< lftOej fur
erforderlich geholten wird (g I Abs, 6 Nr, 4 BouGB).

Abweichend werden in diesem Kontext der Feinsteuerung gemöß S I Abs. 9
Bou NVO Ü ber den Kotolog der zulössigen E inzelho ndelsnutzu Ä gen Verkoufsein-
richtungen innerholb der im Plongebiet gewunschten Gewerbe- und Hond-
werksbetriebe geregelt, Diese Verkoufseinrichtungen sollen sich mit ihren Hon-
delssortimenten im Rohmen der in der Sortimentsliste oufgeführten zentrenrele-
vonten Sorlimente - bei unmitlelborem Produktionsbezug - nicht schlechter
stellen, Allerdings ist hier dorauf hinzuweisen, doss es sich bei den Verkoufsflö-
chengrÖßen und gegenüber der sonstigen Betriebsflöchengröße um unterge-
ordnete Flöchengrößen hondeln muss.

Eine FlÖchengrÖße zur genoueren Bestimmung des Moßstobes der Verhöltnis-
mÖßigkeit konn ous rechtlichen Gründen nicht festgesetzt werden, lm Gewer-
begebiet besteht lediglich die Möglichkeit nqch der Art der Betriebe zu glie-
dern, nicht jedoch wie beispielsweise in einem Sondergebiet, moximole Ver-
koufsflÖchengrÖßen festusetzen, Zudem konn zuzeil nbnt obgeschöLt wer-
den, welche Auswirkungen ouf festgelegte zentrole Versorgungtsbereiche on-
grenzender Gemeinden, z, B. durch eine Überschneidung dler Sorfimente,
nochgewiesen werden können, Untergeordnete Flöchengrößen können bep
spielsweise vodiegen bei Shops innerholb einer Tonkstelle, bei Werkstotten, die
ouch Zubehör verkoufen oder im Rqhmen der Selbsfuermorktung von om
Stondorl produzierlen Woren.

ln der Fortschreibung des Einzelhondelskonzeptes der Stodt ous dem Jahr 2023
wird im vorliegenden Plongebiet der l, Anderung "...ein neuer, potenzieller
Sonderstondort in der Mogdeburger Stroße ousgewiesen. Der Stondort ist ols
stÖdteboulich integriert zu definieren, do er Wohngebietsbezug oufweist, Dies
wird begründet durch die Anbindung on Wohngebietslogen (Stroße der Ju-
gend, Am Sondl<uhlenfeld, Tropponstoig). Er stcht zudcm in Bczug zu Einzclhon
delsnutzungen im direkten Umfeld (Gorten-/Blumenmorkt, penÄy, Tonkstelle),
Der Stondorf ist verkehrlich günstig zu erreichen und verfugt zudem über einen
Anschluss on dos Gehwegenetz sowie den Öpruv..."s Somit bleiben im plonge-
biet der l. Anderung ouch großflöchige Einzelhondelsbetriebe mit zentrenrele-
vonten Sortimenten - bei einem fochgutochterlichen Nochweis der Stqndort-
vertrÖglichkeit - zulössig. Letzteres setzt die Vereinborkeit mit dem Einzelhondels-
konzept der Stodt Schönebeck (Elbe) in der jeweils gültigen Fossung vorous.6

Mit diesem Festsetzungskontext sind keine Beeintröchtigungen der örilichen
Versorgungsstruktur durch Verkoufseinrichtungen zu erworten, lm Ergebnis
spricht sich die Stodt Schonebeck (Elbe) für eine ousgewogene gewerlcliche

s Fortschreibung Einzelhondelskonzept der Stodt Schönebeck (Etbe) 2023, GM,\ Dresden 04,10.2023,
KopitellV,3.2o Anmerkung: Es gibt derzeit eine noch wirksqme Bougenehmigung fur ein Fochmorklzentrum im Be-
reich des Gewerbegebietes GE
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche M r Stroße" - l, Anderuno

Entwicklungsplonung om Stondort, unter gebuhrender Beochtung der Ange-
botsstruktur und -quolitöt ihrer zentrolen Versorgungsbereiche ous,

ln Verbindung mit der Zulössigkeit von Vergnugungsstötten wird festgesefzt,
doss Bordelle und bordellortige Betriebe ols Gewerbebetriebe oller Ari nicht
zulössig sind, Diese follen nicht unter den Begriff der Vergnugungsstotten, do sie
eher wohnortigen Chorokter oufweisen und doher im Sinne des S 8 Abs, 3 Nr, I
BouNVO ousnohmsweise zulössig wören, Sie wurden sich jedoch in die o. g.
Zielsetzung und die Struktur der om Stondort gewollten Betriebe nicht einfÜgen
und dos Gebiet belosten. An diesem Stondort sollen quolitöfuolle gewerbliche
Betriebe ongesiedelt und von vornherein dem Entsiehen eines sogenonnten
"Troding-Down-Prozesses", der höufig mit der Ansiedlung von Bordellen, Einzel-
hondelsbetrieben mit erotischem Worensortiment etc, verbunden ist, entge-
gengewirkt werden, Diese Ansiedlungen sind insofern im Plongebiet generell
nicht gewunscht, do dies sich obendrein ouch ouf benochborte Siedlungsbe-
reiche und dos (gewerbliche) lmoge der Gemeinde insgesomt ouswirken
könnte, Höufige Folgen der Ansiedlung derortiger Betriebe wören ein Attrokti-
vitötsverlust und ein Absinken des Niveous.... Eine domit verbundene Umstruk-
turierung zu einem minderwertigen Gebiet, wurde der stödteboulichen Zielstel-
lung fur dos Plongebiet, einen ottroktiven Stondort fur ggf, ouch londes- und
regionolbedeutsome gewerbliche Ansiedlungen zu schoffen und domit einher-
gehend die Wirtschoftskroff der Stodt Schönebeck (Elbe) zu störken, entgegen-
stehen,

Des Weiteren sind im vorliegenden Plongebiet roumbedeutsome Freiflöchen-
photovoltoikonlcgen nicht zulössig, Hintergrund dieser Festlegung ist dos Erfor-
dernis, die londesbedeutsomen Gewerbeflöchen innerholb ihrer Stondorte fur
die Ansiedlung von orbeitsplotzintensiven und/oder nicht erheblich belöstigen-
den Gewerbebetrieben vozuholten, die ouf die gute Logegunst und Erschlie-
ßung ongewiesen sind.

lm gesomten Plongebiet sind zudem Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schoftspersonol gemöß S B Abs, 3 Nr, I BouNVO kein Bestondteil der l, Ande-
rung, um mögliche immissionsschutzrechtliche Konflikte im Vorfeld ouszurÖu-
men, gerode wenn die Gefohr besteht, doss beispielsweise LKW ihre Kuhlog-
gregote die Nocht uber durchloufen lossen und hierdurch zu hohe Lörmemissi-
onen ezeugt werden könnten,

Dorüber hinous sollen die ousnohmsweise zulössigen Nutzungen im Sinne von
S B Abs. 3 Nr, 2 BouNVO ols Anlogen fur kirchliche, kulturelle, soziole und ge-
sundheitliche Zwecke generell nicht zulössig sein. Die Beschrönkung dient dozu,
dos produzierende, distribuierende und verorbeitende Gewerbe om Stondort
zu störken. Dodurch wird sichergestellt, doss dos Gewerbegebiet ouch longfris-
tig für gewerbliche Nutzungen, houptsochlich Betrieben mit entsprechendem
Arbeitskröftepotenziol, vorbeholten bleibt und domit vorrongig der Schoffung
gewerblicher Arbeitsplötze dient, Hierin eingeschlossen versteht sich ouch die
Ansiedlung weiterer ollgemein zulössiger Nufzungen, fur die der Stondort ouf-
grund der guten Anbindung on dos uberörtliche Verkehrsne2 interessont sein
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Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche Stroße" - 1. Anderung

könnte. Dies trifft insbesondere ouf Versondunternehmen, Zentrolloger oder
öhnliche Nutzungen zu.

Entsprechend der stÖdteboulichen Zielstellung sind in den Gewerbegebieten
GE bis GE 3 Vergnügungsstötten ousnohmsweise zulössig, Unter dem Begriff
"Vergnügungsstotte" wird grundsö2lich eine Vielzohl von Einrichtungen zusom-
mengefosst. ln der Kommentorliterotur zur BouNVO werden unter dem stödte-
boulichen Begriffstypus "Vergnügungsstötte" drei Unterorten wie folgt genonnt:

Nochtlokole jeglicher Art, Vorführ- und Geschöftsröume, deren Zweck ouf
Dorstell u n gen sexuel len Choro kters ousgerichtet ist,

Diskotheken,

Spiel- und Automotenhollen,

Nochtlokole sowie Vorführ- und Geschöftsröume zuzulossen widerspricht der
stödteboulichen Zielstellung der l, Anderung des Bebouungsplones. Hiezu wird
ouf die obenstehenden Ausfuhrungen im Zusommennong mit Bordellen und
bordellortigen Betrieben verwiesen, Dogegen wurden die weiteren ousnohms-
yvejse.zulÖssigen Nutzungen bei Einholtung der sonstigen Festsezungen der
l. Anderung des Bebouungsplones ous Sicht der Stodt nicht zu stödlebouli-
chen oder bodenrechtlichen Sponnungen oder Konflikten führen, Dovon ob-
gesehen besteht gegenwörtig im Bereich des Gewerbegebietes GE eine wirk-
some Bougenehmigung für eine Spiel- und Automotenholle (die jedoch obseh-
bor nicht verwirklichi werden soll),

Do dos Plongebiet keine direkte Zufohrt von der A9/B 246o besi2t, muss noch
Ubeaeugung der Stodt Schönebeck (Elbe) die Mögtichkeit einer werbetechni-
schen Unterstutzung in den Blick genommen werden, Als Fernwerbeonloge soll
ein Werbepylon von co, 20,00 m Höhe über Bezugspunkt errichtet werden dur-
fen, der von der Mogdeburger stroße gut einsehbor ist.

Um einen ongemessenen Schu2 vor Iörmhelostun0en frjr schrjtzenswerte Ltm-
gebungsnu2ungen (insbesondere Woh nnutzu ngen) gewöh rleisten zu kön nen,
werden gemöß Ziffer l,l der DIN 18005 / Teil lz in den Gewerbegebieten GE l
bis GE 3 wie ouch im ursprungsbebouungsplon gemöß S I Abs, 4 BouGB nur
nicht wesentlich störende Betriebe und bculiche Anlogen zugelossen, wos be-
deutet, doss mischgebietstypische Emissionswerl'e nicnt übeischriilen werden
dürfen.

Die durchgÖngige Festsetzung mischgebietstypischer Emissionen in den drei
Gewerbegebieten (GE l, GE2 und GE 3) ols Zulössigkeitskriterium fur Betriebe
und bquliche Anlogen stellt sicher, doss die schutzenswerten Wohnnutzungen
sudlich des Bebouungsplones om "sondkuhlenfeld", nördlich der l. Anderüng

i Schollschutz im Stödtebou
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Stodt Schönebeck
Bebouungsplon Nr

(Elbe)
Stroße" - l, Anderung, 38'ACF-Flöche

des Bebouungsplones in einem 6-geschossigen Wohnhous und östlich des Plon-
gebieies im Bereich der Wohnbebouung "Stroße der Jugend" nicht uber Ge-
buhr durch Emissionen ous gewerblicher Tötigkeit beeintröchtigt werden.

Ein Sonderfoll stellt hierbei dos vorstehend genonnte, nördlich on den Ande-
rungsbereich ongrenzende d-geschossige Wohngeböude in Plotlenbouweise
dor. Hier besteht die stödtebouliche Zielstellung des Ursprungsbebouungsplo-
nes dorin, Büro- und Geschöftsnutzungen in dos Geböude zu integrieren, Die
bouordnungsrechtliche Genehmigungssituotion stellt im vorliegenden Foll ob
ouf ein Arbeitenvohnheim, welche im Ergebnis des Vollzuges des Bebouungs-
plones uberwunden werden sollte, do die Nutzung "zu Wohnzwecken" im Sinne
der Überlossung on Arbeitnehmer zum Zwecke der Übernochtung zu einer
wohnöhnlichen Nutzung fuhrt, die im Gewerbegebiet moteriell rechtswidrig ist,

lm Hinblick ouf die Gebietsvertröglichkeit bedeutet diese Nutzung eine grund-
sötzlich störempfindliche und doher unzulössige Nutzung, die ungeochtet der
Geröuschbelostung im konkreten Foll nicht dem gebietstypischen LÖrm und
sonstigen Belöstigungen qusgese2t werden soll. ln diesem Sinne hotte der Ur-

sprungsbebouungsplon die Nutzungsintensitot der hieron ongrenzenden Ge-
werbegebiete eingeschrönkt, jedoch nicht im Hinblick ouf dos orbeiterunter-
kunftsbezogene Wohnen, sondern vielmehr ouf die zukunftig hier gewollte Bü-

ronutung des Geböudes.

Gegenwörtig ist ein Zustond zu erkennen, in dem sich dos douerhofte Wohnen
im Geböude entgegen der stödteboulichen Zielstellung des Bebouungsplones
verfestigt hot, wos bedeutet, doss die dem Ursprungsbebouungsplon zugrun-
deliegende plonerische Konzeption im in Rede stehenden Bereich funktionslos
geworden ist. Dobei spielt es keine Rolle, ob die Funktionslosigkeit der Festset-
zung des Ursprungsbebouungsplones in diesem Bereich hinsichtlich ihrer Nut-
zung moteriell legol oder illegol entstonden ist, Entscheidend hierfür ist die Art
der Festsetzung, dos Moß der Abweichung im totsöchlichen Bereich und die
I rreversibil itöt der entsto ndenen Verhöltn isse. e

Ungeochtet der totsöchlich vorgefundenen Verhöltnisse kommt dem Bebou-
ungsplon im in Rede stehenden Bereich ous Sicht der Stodt noch wie vor eine
stödtebouliche Steuerungsfunktion zu, Es broucht on dieser Stelle nicht wider-
legt werden, doss die zu Wohnzwecken genu2ten Röumlichkeiten nicht noch
bestimmten Umboumoßnohmen (wieder- oder erstmols) einer gewerblichen
Nutzung, wie ursprünglich im Bebouungsplon festgesetzt, zugefuhrt werden
könnten, lnsofern stellt sich die Sichtweise der Stodt Schönebeck (Elbe) im Roh-
men der l. Anderung des hiesigen Bebouungsplones dergestolt dor, doss die
Abweichu ng zwischen der bou plonu ngsrechtl ichen Festsetzu ng "Gewerbege-
biet" (GEe 2) und dertotsöchlich vorgefundenen Situotion in ihrer Erkennborkeit
einen Grod erreicht hot, der einem in die Fortgeltung der Festsetzung gesetztes
Vertrouen die Schutzwurdigkeit nehmen würde, Somit erfolgt die Beochtung

8 soouch BVerG, B. v.06.06.1997-4 N86,97, oufbouendouf BVerG U.v.29.04.1977 -lV C39.75
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Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburoer Stroße" - l. Anderung

der örtlichen VerhÖltnisse dergestolt, doss gesunde Wohn- und Arbeitsverhölt-
nisse im stodteboulichen Kontext des fortbestehenden wie ouch zu öndernden
Teils d_es vorliegenden Bebouungsplones mit den getroffenen Festsetzungsge-
genstonden ols gewohrt ongesehen werden können.

Anmerkung:

Die Stodt Schönebeck (Elbe) erkennt dos Anderungserfordernis im vorgenonn-
ten, nördlich on dos hiesige Plongebiet ongrenzenden Bereich des Bebäuungs-
plones Nr, 38 "ACF-FlÖche Mogdeburger Stroße", Sie wird dem im Rohmen ein-es
seporoten Anderungsverfohröns entsprechen, sobold die geönderte stödte-
bouliche Zielstellung hiezu obschließend entschieden worden ist, Mit der I . An-
derung des Bebouungsplones erfolgt die vollstondige Konfliktbewöltigung im
Hinblick ouf die totsÖchlich ousgeubte Nutzung und deren Schu2onspruch in
noch borschoftsvertrögl icher Form,

Dos Moß der boulichen Nutzung wird zunöchst durch die Festsefzung der
GrundflÖchenzohl (GRZ) bestimmt. Die GRZ wird in den Gewerbegebieten mit
0,8 festgesett und ols zulössiges Höchstmoß definiert, Die Festsetz--ung der Ori-
entierungswerte fur die Bestimmung des Moßes der boulichen Nutzung gemoß
S l7 BouNVO ols HÖchstmoß erfolgt mit Blick ouf bodenschützenoe-aätonge
unter Bezugnohme ouf die gewollte Nutungsstruktur in den einzelnen Gewer-
begebieten, So wird im Suden der Gewerbegebiete GE und GE 1 oufgrund der
BodenverhÖltnisse der Schwerpunkt im Bereich der Niederschlogswosserre-
tention (Oberflöchenwosserrückholtung/-versickerung) liegen, weswegen in
diesem Bereich der Anteil unversiegelter BodenflöcÄe im Bereich der nicht
überbouboren Grundstucksflöchen eine entsprechende Größenordnung er-
longt.

ln den Gewerbegebieten wird die Grundflöchenzohl von 0,8 für die wirlschoft-
liche Ausnu2borkeit der insgesomt im Plongebiet zur Verfugung stehenden
GrundstucksflÖchen durch den Plongeber ols erforderlich ongäsenLn, Dos fest-
gesetzte Moß erloubt neben den betrieblich genu2ten Geböuden und bouli-
cltert Attlugert dle Anloge der notwendigen inheren Erschließungsflöchen/-on-
logen.

ln den Gewerbegebieten ist entsprechend der Bebouungskonzeption des mit
der Stodi kooperierenden Entwicklungströgers, im Einklong mit der stödtebou-
lichen Zielsetzung, überwiegend eine Bebouung mit Gewerbehollen und dozu-
gehÖrigen BüroflÖchen/-geböuden onzunehmen, Do die Gewerbehollen in
der Regel mit einer uberhöhten Geschosshöhe eingeschossig, doron ongeglie-
derf oder freistehend Burogeböude gern ouch zwei oder riehrgeschoJsig er-
richtet werden, ober ouch ondere bouliche Anlogen, welche sich nicht im Hin-
blick ouf ihre Geschossigkeit einordnen lqssen, regelmößig in Gewerbegebie-
ten onzutreffen sind (2, B, Hochregolloger), veaichtet die Stodt Schönöbeck
(Elbe) ouf die Festsetzung von Vollgeschossen, Somit setzt die Stodt Schö-
nebeck (Elbe) die HÖhe boulicher Anlogen mit einer obsoluten Bouhöhenbe-
grenzung fest, Festgesetzt ist hierbeijeweils der höchste Punki boulicher Anlo-
gen.
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Die Festse2ung der Höhe boulicher Anlogen erfolgt unter Beochtung des Ge-
bietschorokters und der üblicherweise hier onzutreffenden Boukörper ous-
schließlich ous stödteboulichen Grunden. Zur Orientierung sind Gelöndehöhen
ouf der Plonzeichnung eingetrogen, lm Plongebiet werden relotive Höhen mit
12,00 m und 

.l8,00 
m festgese2t, fur bestimmte bouliche Anlogen 30,00 m, Fur

Aufbouten ouf Geböuden im Sinne von Nebenonlogen (2, B, Luftungsoggre-
gote o, A,) wird eine ousnohmsweise zulössige Überschreitung der zulössigen
Höhen boulicher Anlogen festgese2t, um in hierfur begrundeten Ausnohmeföl-
len keine ungewollten Hörten im Rohmen der Umsetzung des Bebouungsplo-
nes entstehen zu lossen.

Auch in der nöheren Umgebung befinden sich bereits bzw, sind im Stodium der
Errichtung, gewerbliche bzw, industrielle Anlogen mii entsprechenden Ge-
böude- und Anlogenhöhen. Dos Londschoftsbild ist zudem durch vorhondene
Überlondleitungen technogen vorgeprögt, Somit wird eine weitere Einschrön-
kung der Höhen fur bouliche Anlogen on diesem Stondort nicht ols erforderlich
ongesehen.

Dorüber hinous wird festgesekt, doss Grundstuckseinfriedungen bis zu einer
Höhe von 3,00 m zulössig sind, um die Sicherheit der ovisierten gewerblichen
Anlogen zu gewöhrleisten, Grundstückseinfriedungen sind in Form von ZÖunen,
Mouern oder Hecken sowie in Kombinotion dieser Einfriedungsorlen zulössig,
Diese Festse2ung dient der Abgrenzung des Plongebietes gegenüber der un-
mittelboren Umgebung, Dos im Plon festgesetzte Moß der boulichen Nutzung
soll insgesomt eine höchstmögliche Flexibilitöt innerholb der Gewerbegebiefe
ermöglichen,

Hinweis:

lm Rohmen von Erschließungsmoßnohmen ist zu prufen, ob Meliorotions- oder
Droinogeonlogen von der Boumoßnohme betroffen sind,

6.2 Bouweise, überboubore Grundslücksflöche

Eine Bouweise wird in den Gewerbegebieten nicht festgesetzt, Die Bouweise ist

bei gewerblicher Nutzung sehr stork obhöngig von den Produktions- und Be-
triebsbedingungen. Mit dieser Form plonerischer Zuruckholtung sollen fur zu-
künftige Grundstucksnutzer keine unbeobsichtigten Hörten entstehen, Die
uberboubore Grundstücksflöche wird durch Bougrenzen definiert. Dodurch er-
folgt nur bedingt eine innere Gliederung der Bougebiete, um den Stondort fur
u ntersch iedl iche Betriebsstru ktu ren f lexibel offenzuholten.

lnsbesondere im Nordwesten des Plongebietes der l, Anderung werden von
Bebouung freizuholtende und zu bepflonzende Bereiche im Übergong zu on-
grenzenden gewerblichen Nutzungen festgese2t, um die über den Ursprungs-
bebouungsplon ongelegten lineoren Biotopstrukturen, welche in Teilen bereits
bestehen, weiter zu entwickeln, lm sudlichen und östlichen Teil des Plongebie-
tes folgen die Bougrenzen den ongrenzenden Stroßenverlöufen von Hohendor-
fer und Mogdeburger Stroße.

Bekonntmochung 24 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Etbe)
lon Nr, 38 "ACF-Ftöche Mogde r Stroße" - 1, Anderung

FÜr die lm Rohmen des Bebouungsplones festgesetzten Bougebiete gelten
nochfolgende Ausfuhrungen :

- Noch S 9 Abs, 3 des Denkmolschutzgeselzes des Londes Sochsen-Anholt
(DenkmSchG LSA) vom 21,10..1991 (GVBI, LSA S, 368), zutetzl geönderf
durch Artiket 2 des Gesefzes vom 20.12,200s (GVB|, LSA s, 7oo; sino
Befunde mit den Merkmolen eines Kulturdenkmols sofort onzuzeigen und
zu sichern, Bis zum Ablouf einer Woche noch der Anzeige isi om Fundort
olles unverÖndert zu lossen. Die wissenschoftliche Dokumentotion der im
Zuge der Bou- und Erschließungsmoßnohmen entdeckten orchöolo-
gischen Denkmole obliegi dem jeweiligen Vorhobentröger und wird
durch s l4 Abs, 9 DenkmschG LSA geregett (s, o, Kopitet 10,j,

- Auf der Grundloge des S 4 des Abfollgesetzes des Londes Sochsen-Anholt
(AbfG LSA) vom 01,02,2010 (GVBI. LSA 20.l0 S, 44), zuletzt geöndert durch
S I des Gesetzes vom I 0J22015 (GVBI, LSA S, 6't0) regetÄ Oie öffenlich-
rechtlichen Entsorgungströger durch Sotzung die Abfollentsorgung,
GemÖß der Sotzung uber die Abfollentsorgung im Solzlondkreis
(Abfollentsorgungsotzung) besteht zur Abfollentsorgüng Anschluss- und
Benu2ungszwong, Die Abgobe der Abfölle zur BeseiiiguÄg ist nur ouf den
dofur zugelossenen M ullonnoh mestellen des Solzlond kieises zu lössig, N icht
wiedetwendborer Bodenoushub ist in Abstimmung mit dem Amt fur
Umwelt und Londwirlschoft des Solzlondkreises zu verlcringen (s, o, Kopitel
7,7),

- Sollien bei Tiefbouorbeiten Grundwosserobsenkungen erforderlich
werden, so ist dofür gemöß S B Abs, I WHG eine wosserrechfliche Erlounis
noch S l0 WHG erforderlich. Diese Erloubnis ist rechtzeitig, mindestens 4
Wochen vor Boubeginn bei der unteren Wosserbehörde iu beontrogen.
Hier sind dem Antrog eine kuae Boubeschreibung mit Angobe der
Entnohme- und Einleitmenge, der Entnohme- und Einleitsielle, des
Zeitroumes der Wosserholtung und mit Angoben uber die örfliche Loge
und ein Logeplon beizufÜgen, Die Erloubnisbedürftigkeit trifft ouch tur die
Versickeru ng von N iedersch logswosser zu, Von einer Erlou bn isfreiheit ko nn
oufgrund der ousschließlich gewerblichen Nutzung nicht ousgegongen
werden (s, o, Kopitel 7,6 und 

.l2,).

- Sömtlicher ouf dem Gelönde befindlicher Oberboden (Mutterboden), der
fÜr die Bebouung obgetrogen werden muss, ist in nutzborem Zustond zu
erholten, vor Vernichtung und Vergeudung zu schüten und noch Mog-
lichkeit innerholb des Geltungsbereichs des Bebouungsplons zu verwerten
(Schufz des Mutterbodens gemöß S 202 BouGB), Dör Oberboden ist so
hochwerlig wie möglich wiedeauvenverten. Der überschuss von Erdous-
hub ist ouf ein Minimum zu reduzieren, Hieau ist ein detoilliertes Bodenver-
wertungskonzept zu erstellen, dos neben Mossenbilonzierungen ouch ent-
sprechende sochgerechte Venvertungswege fur vor Ort niCfrt wiederver-
wendboren Boden oufzeigt.
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6.3 Nebenonlogen

Die Festsetzungen zu Nebenonlogen zielen dorouf ob, im Rohmen der l, An-
derung des Bebouungsplones die entsprechende stödtebouliche Einordnung
voaugeben, Es soll domit bewirkt werden, doss insbesondere ouch Anlogen fur
erneuerbore Energien einen entsprechenden Stellenwert bei der Ausgestol-
tung der gewerblichen Grundstucksnutzungen erfohren, Domit ist ein Ziel vor-
liegender l, Anderung, eine möglichst umfongreiche Nutzung erneuerborer
Energien im Zusommenhong mit Neubouvorhoben im Rohmen der Plonge-
bietsentwickl ung onzustoßen,

Die röumlichen Verhöltnisse ous der Struktur des Plongebietes herous, bieten
hieau nohezu ideoltypische Voroussetzungen, so doss die Stodt Schönebeck
(Elbe) mit Blick ouf die Klimoschutziele ouf Londes- und Bundesebene ouch im
Rohmen vorliegender l, Anderung des Bebouungsplones sehr bewusst einen
Beitrog zur Störkung des Anliegens einer klimogerechten Stodtentwicklung un-
ter Bezug ouf die Klimoschutzklousel des BouGB ols umse2bore Option vorgibt,

Die diesbezuglichen Festsetungen entsprechen der gewochsenen Bedeutung
der Bekömpfung des Klimowondels und der Anpossung on den Klimowondel
innerholb der Bouleitplonung, hier konkret in Bezug ouf die Ausgestoltung der
Klimoschufziele der Stodt Schönebeck (Elbe) im Rohmen der verbindlichen
Bouleitplonung mitlels Photovoltoikonlogen, Der erfolgte Festsetzungskontext
stellt sich sowohl ols zeitgemößer, do nochgefrogter Wirtschoftlichkeitsbeitrog
im Zusommenhong mit onzusiedelnden Vorhoben wie ouch ols klores Bekennt-
nis zur Bewöltigung der Energiewende dor und wird in Verbindung mit den wei-
teren Moßnohmen (l-eilversiegelung von PKW-Stellplöfzen, Höhenbeschrön-
kung von Bouwerken, Bepflonzungsmoßnohmen im Plongebiet, Niederschlogs-
wosserrückholtung und -versickerung etc,) im Sinne des Einsotzes erneuerborer
Energien und domit im Zusommenhong eines möglichst geringen COz-Aussto-
ßes im Bebouungsplonkontext festgesetzt. Die Stondorlvertröglichkeit von bou-
lichen Nutzungen (ouch Nebenonlogen) unter immissionsschutzrechtlichen
Rohmenbedingungen ist im jeweiligen Einzelfoll gutochterlich nochzuweisen,

Auf den uberbouboren sowie onteilig ouch ouf den nicht überbouboren
Grundstucksflöchen der Gewerbegebieie sind Nebenonlogen gemöß S 14

Abs. I BouNVO und Stellplölze gemöß S l2 BouNVO zulÖssig, Doruber hinous
sind Nebenonlogen gemöß S l4 Abs, 2 BouNVO im gesomten Plongebiet in-

nerholb der Gewerbegebiete, mit Ausnohme von Windkroftonlogen gemÖß

S l4 Abs, 2 Sotz 2 BouNVO, zulössig. Lettere stellen sich ols nicht vereinbor mit
dem Orts- und Londschoftsbild in diesem Bereich von SchÖnebeck (Elbe) dor,

Bekonntmochung 26 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Floche Mogdeburger Stroße,,- l. Anderung

Die Zulössigkeiten, wie in den vorstehenden Absötzen ousgeführt, sind Ausdruck
der Uberlegungen der Stodt Schonebeck (Elbe) im Sinne der Klimofolgenbe-
wÖltigung und fußen ouf dem entsprechenden derücksichtigungsgeooiin S t sAbs. I SoL I Bundes-Klimoschutzgesetz (KSe;r,

Dieses loutet:

"Die TrÖgeröffentlicherAufgoben hoben bei ihren Plonungen und Entscheidun-
gen den Zweck dieses Gese2es und die zu seiner Erfullung festgelegten Ziele
zu berucksichtigen,"

S I KSG loutet:

"Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schulzvor den Auswirkungen des weltweiten
Klimowondels die Erfullung der notionolen Klimoschu tzziele sowie die Einhol-
tung der europÖischen Zielvorgoben zu gewöhrleisten. Die ökologischen, sozi-
olen und Ökonomischen Folgen werden berucksichtigt, Grundlole bildet die
Verpflichtung noch dem Übereinkommen von Poris oufgrund där Kimoroh-
menkonvention der Vereinten Notionen, wonoch der Aistieg der globolen
Durchschnitlstemperotur ouf deutlich unter 2 Grod Celsius unO mögllcnst ouf.l,5 

Grod Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveou zu begrenzen isf, um
die Auswirkungen des weltweiten Klimowondels so gering wie Äoglich zu hol-
ten.'l

ln seinem Klimobeschluss hot dos Bundesverfossungsgericht herousgeorbeitet,
doss bei jeder Entscheidung die Bedeutung fur den Klimoschut zu ermitieln
und Klimoschutzgesichtspunkte zu berücksichtigen sind, soweit keine entge-
genstehenden, Überuriegenden rechtlichen oder sochlichen Gründe vor-lie-
gen, Die Pflicht folgt bereits ous dem Verfossungsrecht, nömlich ous Art 20o
GG.

BVerfG, Beschluss vom24. Möz 2021 - I BVR 26s6/18 Rn. 197 tt.
Dos Bundeskobinett hot dozu om 24, Juli 2024 den Entwurf eines Gesekes zur
Umse2ung der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED lll) in den Bereichen Windenergie
on Lond und Solorenergie sowie fur Energiespeicheronlogen om selben Stond-
ort beschlossen (BR- Drs, 396/24). Dos Gesetz ist ein Bespiel fur die Bemuhungen
des Gese2gebers, die Errichtung und den Betrieb von Anlogen fur erneuerbore
Energien zu beschleunigen,

Diese Sichtweise mochtsich die SiodtSchönebeck (Elbe) zu eigen und verföhrt
festsetzungsbezogen in dieser Weise im Rohmen der vorliegenOen t AnOärung
des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger stioße',.

e Bundes-Klimoschutzgesefz vom 12.12.2019 (BGBI, I S. 2513), zutetzt geöndert durch Artiket I des Geset-
zes vom 15.07.2024 (BGB|. 2024 I Nr, 235)
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6.4 Verkehrsflöchen

Die Erschließung der Gewerbegebiete der l, Anderung des Bebouungsplones
Nr, 38 "ACF-Floche Mogdeburger Stroße" erfolgt ousgehend von der Mogde-
burger und Hohendorfer Stroße. Bereits im Ursprungsbebouungsplon zweigt
ousgehend von der Mogdeburger Stroße im Einmündungsbereich Stroße der
Jugend eine neue Plonstroße in dos Plongebiet hinein ob, ln diesem Bereich
wird die Zufohrtssituotion in dos Plongebiet beibeholten, jedoch ohne eine
geometrische Festlegung einer inneren verkehrlichen Erschließung im Sinne der
bislong festgesetzten Verkehrsflöche. Diese entföllt und wird den Gewerbege-
bietsfestselzungen sowie den Festsetzungen zur Grünordnung im Anderungs-
bereich zugeschlogen, Bei beiden Anbindungen sind sowohl die Erfordernisse
des motorisierten ols ouch nicht motorisierten Verkehrs zu beochten. Hiezu
wurde eine Verkehrsuntersuchungt0 in Auftrog gegeben, welche die Rohmen-
bedingungen fur die Anbindung der Gewerbegebiete des Plongeltungsbe-
reichs der l. Anderung untersucht, Hierbei wurde die Leistungsföhigkeit und
Verkehrssicherheit ouf Grundloge oktueller Verkehrsdoten nochgewiesen und
die Wechselwirkungen mit benochborten Verkehrsonlogen/Grundstuckszu-
fohrten oufgezeigt und bewertet, Auch eine Zu- bzw, Abfohrtssituotion im Be-
reich der Hohendorfer Stroße wurde einbezogen, Dobei wurde deutlich, doss
diese oufgrund des boulichen Zustondes der Fohrbohn und im Nohbereich on-
grenzender schutwurdiger Bebouung nicht ols Houpterschließung des Gewer-
begebietes im Geltungsbereich der l. Anderung in Froge kommt, Dieses Ergeb-
nis korrespondiert mit den Ergebnissen des Scholltechnischen Gutochtens zur l.
Anderung des Bebouungsplones (vgl, Kop, I l),

Die röumlich erforderlichen Verhölinisse fur die Eckousrundungen bei Einmün-
dungen wurden insofern im Rohmen des Bebouungsplones bereits beochtet,
ols ouf einem Teilobschnitf entlong der östlichen Plongebietsgrenze ein Bereich
ohne Ein- und Ausfohrt festgese2t wird. Dieser trögt dem Umstond Rechnung,
doss die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs im Bereich der Mogdeburger
Stroße nicht durch weitere zusötzliche Ein- oder Ausfohrten behindert werden
soll, Die Erreichborkeit der onschließenden Grundstücksflöchen steht hierdurch
nicht in Froge,

Die nochfolgenden Abbildungen zeigen zwei Vorionten der Knotenpunktge-
stoltung im Erschließungsbereich Mogdeburger Stroße/Stroße der Jugend in
grundsötzlicher Form, Bei beiden Vorionten wird fur den Verlouf der Mogdebur-
ger Stroße die höchste Verkehrsquolitöt (Stufe A) ouch weiterhin sicher erreicht,

t0 Verkehrsuntersuchung zur Stondortentwicklung Gewerbegebiet Schönebeck, Ecke Mogdeburger
Stroße/Hohendorfer Stroße. BERNARD Gruppe ZT GmbH, Mogdeburg vom 20.05.2025
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Der Rodwegeverlouf entlong der Mogdeburger Stroße ist bei den Gewerbege-
bietserschließungsmqßnohmen für den motorisierten Verkehr zu beochten und
weiterhin sicher zu fuhren. Er fungiert u, o, ouch ols Schulweg, lm Sinne der Si-
cherheit und Ordnung des Verkehrs sind doher die Hinweise äer Verkehrstech-
nischen Untersuchung zur Verkehrsonbindung fernerhin zu beochten. Der Rod-
weg ist bevorrechtigt uber die Grundstückszufohrt zu fuhren, Die Furt ist einzu-
fÖrben und es ist ouf den Zweirichtungsrodweg hinzuweisen (ggf, Ergönzung
von Verkehrsspiegeln zur Erhöhung der Verkehrssicherheit).

Die innere verkehrliche Erschließung des Plongebietes erfolgt über Betriebsstro-
ßen, Es erfolgen vorliegend keine Festsefzungen zu privoteÄ Sekundörerschlie-
ßungen, respektive Privotwegen, um die Flexibllitöt im Rohmen der inneren ver-
kehrlichen Erschließung möglichst hoch zu holten, Es ist zudem ouch nicht be-
obsichtigt, Verkehrsonlogen innerholb der Bougebiete im Ergebnis ihrer Herstel-
lung Öffentlich zu widmen bzw. der Stodt Schönebeck (Elbe) zu ubertrogen.

Ungeochtet dessen, sind die privoten Verkehrsflöchen zu inneren Erschließung
noch öffentlich-rechtlichen Vorschriften heaustellen und so on die Anforderun-
gen der gewerblichen (Schwerlost-)Verkehre, ober ouch on die Erfordernisse
des ruhenden Verkehrs sowie des Rod- und Fußverkehrs und weiterer notwen-
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diger Verkehrsinfrostrukturen (2, B, Feuenvehzufohrten usw,) entsprechend on-
zupossen, Doruber hinous sind fur den ruhenden Verkehr ousreichend LKW- ols
ouch PKW-Stellplö2e ouf den jeweiligen Bougrundstücken nochzuweisen.

Hinweis:

Der Kreiswirtschoftsbetrieb des Solzlondkreises (KWB) fuhrt ous, doss sicherge-
stellt sein muss, doss jedes Grundstück bzw, jeder Sommelplo2 für Abfölle mit
einem 3-ochsigen Entsorgungsfohzeug mit einer Lönge von I0,00 m befohren
werden konn, um eine fochgerechte Entsorgung der Abfollbehölter zu gewöhr-
leisten, Sollte die Plonung den Ausbou einer Sockgosse vorsehen, ist entspre-
chend ein Wendekreis fur die Befohrung von Entsorgungsfohrzeugen (3-ochsig,
.l0,00 

m) einzuplonen.

6.5 Grünflöchen

Die im Plongebiet festgesetzten Grünflöchen werden ols öffentliche und pri-
vote Grünflöchen entsprechend ihrer Zweckbestimmung festgesefzt. Die Öf-
fentlichen Grünflöchen umfossen vorliegend dos Verkehrsbegleitgrün der
Mogdeburger Stroße im Bereich des Stroßenflurstücks, im Norden werden pri-
vote Grünflöchen festgesetzt,

Privote Grünflöchen werden für den nördlichen Abschniff der bislong ols Plon-
stroße 'l festgesetzten Teilflöche des Anderungsbereiches Festse2ungsgegen-
stond, Doruber hinous sind es Grunflöchenonteile, welche die lineore Grünver-
bindung ols Bestondteil des stodteboulichen Grundkonzeptes des Ursprungs-
bebouungsplones weiter unterstutzen, Bei den le2tgenonnfen erfolgen Festset-
zungen mit Umgrenzungssignotur ols Entwicklungsflöchen und zum Anpflonzen
bzw, zum Erholt von Böumen, Ströuchern und sonstigen Bepflonzungen, Diese
sind in der Loge sich onteilig ous den noturschutzrechtlichen Eingriffstotbestön-
den ergebende Ausgleichsmoßnohmen ou2unehmen, So besteht die MÖg-
lichkeit, durch eine Aufwerlung der lineoren Grünstruktur im nordwestlichen Teil

des Anderungsbereiches deren Vernetzung mit den ongrenzenden Strukturen
mit höherer ökologischer Wertigkeit ols bislong entstehen zu lossen. Doruber
hinous dienen die Moßnohmen der röumlichen Gliederung der Gewerbege-
biete im Übergong zu den umgebenden boulichen bzw. noturröumlichen
Strukturen.

Die lntegrotion von Anlogen zur Niederschlogswosserversickerung in den Be-
reich der privoten Grünflöchen ist onteilig bis zu einer festgesetzten Obergrenze
zulössig, ohne doss hierdurch die Grünverbindung signifikont geschwöcht
wurde,

Die bisherigen Anpflonzungsfestselzungen fur die interne Begrünung der Ge-
werbegebiete werden so forlgeführl, doss sie flexibel innerholb der Bougebiete
ongeordnet werden können, Die zulössige Querungsmöglichkeit der privoten
Grunflöche im Bereich des Flurstücks 36/l B orientiert sich om Bestond und stellt
in dieser Weise die Erreichborkeit ongrenzender Grundstücksflöchen sicher. Die

Bekonntmochung 30 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Etbe)
Nr, 38 "ACF-Flöche Stroße" - L Anderung

on der nÖrdlichen Geltungsbereichsgrenze logekonkretfestgesetzten pflonzge-
bote orientieren hier ouf Anpflonzungen in Verknupfung miivorhondenem Be-
wuchs, welche die Wirksomkeit und Hobitoteigenschoften der vorhondenen
Bepflonzungen ergönzen können.

6.6 BouordnungsrechllicheFeslserzungennoch[ondesrechl

GemÖß S 85 Bouordnung des Londes Sochsen-Anholt können zur besseren
Gestoltung des Ortsbildes örtliche Bouvorschriften in Sotzungen oufgenommen
werden (S 9 Abs, 4 BouGB), Diese Festsetzungen werden Bestondteil des
Bebouungsplones. lm roumlichen Zusommenhong des zu entwickelnden
Gewerbegebietes werden diese Festsetzungen oli notwendig erochtet, Sie
sind für Gewerbegebiete durchous üblich und zielfuhrend, um eine
Überfrochtung von Gewerbeonlogen zu vermeiden. Es wird somit festgesetzt,
doss sich Werbeonlogen, Firmenoufschriften u. ö, im Umfong, Werkstoff, Form
und Forbe der Geböudegestoltung unterordnen müssen,

Werbeonlogen, die on Geböuden ongebrocht sind, dürfen die zulössige Höhe
boulicher Anlogen nicht überrogen, Bei Flochdochgeböuden dürfen sie die
zulÖssige GebÖudehöhe nicht uberrogen. Beleuchteie Werbeonlogen müssen
blendfrei sein, Werbeonlogen müssen hinsichtlich Forbe und Form so gestoltet
sein. doss eine Verwechslung mit omtlichen Verkehrszeichen ousgesöhlossen
isl somit sind folgende Werbeonlogen nicht zulössig:

Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung,
werbung on sich veröndernden oder bewegenden Konstruktionen,
Werbeonlogen mit reflektierenden Moteriolien,
Bondenwerbung.

ln Gewerbegebieten, bei denen der ongrenzende öffenfliche Verkehrsroum
hÖufig durch eine Vielzohl von Schildern, Werbeonlogen, Plokoten etc, uberlo-
den ist. dienen die Festseüungen zur Gestqlturrg vcrrr Werbeorrluger-r clqzu,
ubermößige und besonders störende Werbeonlogen ouf ein vertrögliches Moß
zu reduzieren.

7. STADTTECHNISCHE ERSCHLIEßUNG

Der Anschluss des Plongebietes der l. Anderung on dos öffenfliche Ver- und
Entsorgungsne2 ist mÖglich. Weiterfuhrende Leitungen sowie einzelne Houson-
schlussleitungen kÖnnen im Zuge der Erschließung des jeweiligen Bougebietes
verlegt werden. Gesefzliche Bestimmungen, weitere Vorgobän oufgrund von
Vorschriften und DIN-Normen sowie onerkonnte Regeln derTechnik sind bei der
Bougenehmigungsplonung und Bouousführung zu beochten.

Um Kosten zu sporen, ist ouf die rechtzeitige Koordinotion der Versorgungsun-
ternehmen bei der Erschließung des Plongebietes zu ochten, Die Einzelhäiten
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zur Erschließung der Gewerbeflöchen sind nicht Gegenstond der 1, Anderung
des Bebouungsplones, sondern werden in stodteboulichen Vertrögen zwi-
schen der Stodi Schönebeck (Elbe), den Erschließungströgern sowie den zu-
stondigen Ver- und Entsorgungsunternehmen vereinbort.

7.1 Trinkwosserversorgung

Die Wosserversorgung erfolgt uber dos öffentliche Leitungsnefz, welches in den
ongrenzenden Stroßenröumen von Mogdeburger Stroße und Hohendorfer
Stroße bis on den Plongeltungsbereich heron ousgebout ist. Versorgungströger
sind hier die Stodtwerke Schönebeck GmbH, Dos Plongebiet selbst queren
keine Trinkwosserleitungen. Aus den in ongrenzenden Stroßenröumen befindli-
chen Leitungen konn die Trinkwosserversorgung fur dos Plongebiet kopozitöts-
seitig ols gesichert betrochtet werden,

Die erforderliche innere wosserwirtschoftliche Erschließung erfolgt durch den
mit der Stodt Schönebeck (Elbe) kooperierenden Erschließungströger, Hieau
wird ein seporoter Vertrog über Bou und Übernohme von Wosserversorgungs-
onlogen zwischen Erschließungströger und Versorgungströger obzuschließen
sein, Er regelt Art, Umfong sowie die Kostenübernohme der Erschließung. Mit
der Erschließung dorf erst begonnen werden, wenn der Vertrog vorliegt und
der boutechnischen Plonung zugestimmt wurde, Sollte sich im Einzelfoll herous-
stellen, doss der zukunftige Bedorf dos vorhondene Netz hinsichtlich Menge
oder Druck uberlostet, sind durch den Erschließungströger Moßnohmen zu er-
greifen, so doss entweder der Bedorf gesenkt oder dos NeL verstörkt wird, Alle
Eingriffe in dos bestehende System sind im Vorfeld mit dem Versorger obzustim-
men.

7.2 Abwosser

Die Abwosserentsorgung (Schmutzwosser) konn über dos Konolsystem der on
den Bereich der l, Anderung ongrenzenden Stroßenröume von Mogdeburger
Stroße bzw, Stroße der Jugend erfolgen. Dqs im Anderungsbereich onfollende
Schmutzwosser kqnn in den öffentlichen Mischwosserkonol in der Mogdebur-
ger Stroße eingeleitet werden, Alternotiv ist ouch eine Einleitung in den
Schmutzwosserkonol in der Stroße der Jugend möglich; dqfür ist jedoch ouf-
grund der geringen Tiefenloge des Konols zwingend eine DruckentwÖsserung
erforderlich, lm Anderungsbereich der l, Anderung befinden sich noch keine
Anschlusse für Schmu2wosser on die öffentliche zentrole Abwosseronloge der
Stodt Schönebeck (Elbe).

Um negotive Beeintröchtigungen des Erdreiches durch Abwösser zu verhin-
dern, sind die Bouousführungen entsprechend sorgföltig durchzufuhren. Kunftig
erforderliche Anschlusse sind noch den sotzungsrechtlichen Vorgoben der
Stodt Schönebeck (Elbe) zu beontrogen, genehmigen und errichten zu lossen,
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7.3 Eleklroenergieversorgung

Der Anschluss des Plongebietes der l. Anderung on dos Stromnetz ist grund-
sÖ2lich möglich, Versorgungstroger sind hier äie Stodtwerke Schönäoect<
(Elbe), lnformotionen über eine mögliche Netzenveiterung in Verbindung mit
der Erschließung fur dos Plongebiet der l, Anderung liegen der Stodt S-cno-
nebeck (Elbe) noch nicht vor, Seitens der Stromversorgung wurde ouf die Mög-
lichkeit der Errichtung einer kundeneigenen Trofostotion im plongebiet hingä-
wiesen, wobei vorob der Leistungsbedorf zu klören ist,

lm Rohmen der Umse2ung der l, Anderung des Bebouungsplones Nr, OB,'ACF-
FlÖche Mogdeburger Stroße" wird sich die Einordnung unä der Flöchenbedorf
von Tronsformotorenstotionen im Plongebiet klören müssen, Somit erfolgen im
Rohmen der l. Anderung des BebouuÄgsplones hierfür keine gesonderten Flö-
chenfestsetzungen.

Dos Plongebietwird lediglich im Öußersten Sudosten vom Schuzstreifen der hier
befindlichen I l0 kV-Freileitung "Förderstedt- Mogdeburg" gequert, Ein Ne2on-
schluss fÜr dos Plongebiet, ousgehend von dieser HocÄsfonnungstrosse, be-
steht nicht. Arbeiten und geplonte Bebouungen innerholb Oes teitungsberei-
ches der I lO-kV-Hochsponnungsfreileitung sind grundsöfzlich im Detoil mit der
AVACON Netz GmbH obzustimmen, lnnerholb des Leitungsschutzbereiches
sind die zulössigen Arbeits- und Bouhöhen begrenzt. Der Bereich des Schutz-
streifens wird in nochrichtlicher Übernohme im Rohmen der l. Anderung des
Bebouungsplones dorgestellt.

7.4 Telekommunikolion

Telekommunikotionslinien befinden sich in den ongrenzenden Stroßenröumen
der Hohendorfer und Mogdeburger Stroße zur Versorgung der hier bestehen-
den boulichen Anlogen und sind bis zu diesen bereits ousgebout, Weitere Lei-
tungen innerholb des Plongebietes sind der Stcdt Schöne-beck (Elbe), bis ouf
einen Trossenverlouf im Gewerbegebiet GE l, nicht bekonni, Die Leitungstrosse
wird nochrichtlich im Bebouungsplon dorgestellt, Eine ggf. erforderliche Siche-
rung der Leitungstrosse hot ouf privotrechflicher Bosis zu erfolgen,

Zur Erschließung der zukunftigen Bebouungen im Plongebiet wird eine Neuver-
legung.von Telekommunikotionslinien erforderlich, lm Rohmen der Umsetzung
O"j l. Anderung des Bebouungsplones ist zu klören, wie dos plongebiet mit
mÖglichst großer Bondbreite uber Glosfoserkobel versorgt werden konn, Eine
entsprechende Trosse verl öuft enfl o ng der Mogdebu rgei stroße,
Hinweise:

ln ollen Strqßen bzw, Gehwegen sind geeignete und ousreichende Tros-
sen mit einer Leitungszone in einer Breite von co, 0,30 m fur die Unterbrin-
gung der Telekommunikotionslinien vozusehen,
Fur Tiefbouunternehmen steht die Trossenouskunft "Kobel" (Kobeleinwei-
sung vio lnternet) unter folgender lnternetodresse zur Verfugung:
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n

Die Kobelschu2onweisung der deutschen Telekom ist zu beochten,

7.5 Gosversorgung

lm Bereich der Mogdeburger Stroße verlöufi eine Gosversorgungsleitung. Eine
weitere Leitung verlöuft nördlich des Plongeltungsbereiches der l, Anderung
und erreicht dort eine Gosdruckregelstotion (ehemols im Bereich der Plon-
stroße 1 gelegen), Die Gosdruckregelonloge in der ursprünglich geplonten Er-

schließungsstroße "Plonstroße I " wird zurückgebout, Es erfolgt noch lnformotion
der Stodtwerke Schönebeck (Elbe) eine Netzumstellung ouf Mitteldruck,

Eine Anbindung des Plongebietes on die Gosleitungsinfrostruktur ist in Abhön-
gigkeit von den Bedorfswerlen möglich, Somit konn die Gosversorgung über
dos in den ongrenzenden Bereichen zur 1, Anderung des Bebouungsplones Nr,

38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" gelegene Gosleitungsnetz erfolgen,
Dozu ist ein Erschließungsvertrog erforderlich,

Die Erschließung des hiesigen Bougebietes ist noch den technischen Vorgoben
des Versorgers vorzunehmen. Domit ist eine gostechnische Erschließung mög-
lich,

7.6 Niederschlogswosser

lm Sinne des schonenden Umgongs mit Grund und Boden soll dos Nieder-
schlogswosser im Plongebiet versickert bzw, verrieselt werden. Hieau werden
bereits im Vorfeld einer ouf konkrete Bouvorhoben hin oufkommenbezogenen
Berechnung Flöchen im Süden des Plongeltungsbereiches der l, Anderung des
Bebouungsplones festgesetzt, Aufgrund der vorhondenen Bodenverhöltnisse
bestehen grundsötzl ich gute Voroussetzu ngen O berflöchenwosser zu sommel n
und zurückzuholten bzw. schodlos zu versickern,

Do der totsöchliche Bedorf on Versickerungsonlogen sowie deren röumliche
Zuordnung zu entsprechenden boulichen Anlogen noch nicht bekonnt ist, er-
folgt die Festsetzung entsprechender Flöchen in zweierlei Form, Dobei erfolgen
für die Flöche on der Mogdeburger Stroße bewusst keine Festsetzungen fur
Moßnohmen zur Entwicklung von Notur und Londschoft, um hier ggf. ouch wos-
serwirischoftlich erforderlichen boulichen Anlogen ousreichend Roum sowie
Flexibilitöt zu geben, um weiter bouliche Moßnohmen (2, B, im Hinblick ouf den
vorbeugenden Brondschutz) umselzen zu können, Anders bei der Flöche on
der Hohendorfer Stroße, bei der eine storker noturröumlich geprögte Re-
tentionsflöchenousbildung dos Ziel der hiesigen Beloouungsplonönderung dor-
stellt,

Beim Vollzug des Bebouungsplones im Geltungsbereich seiner l, Anderung gibt
es die Zielstellung, Verönderungen des noturlichen Wosserhousholtes durch die
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Neubebouung des Stondortes in mengenmößiger und stofflicher Hinsichtso ge-
ring zu holten, wie es technisch, ökonomisch und wirlschofflich vertretbor ist.
Dobei ist der Nochweis zu erbringen, doss sowohl bei einem zehnjöhrigen Nie-
derschlogsereignis ols ouch einem dreißigjöhrigen Ereignis die Sicherheit vor
Uberfluten des Plongebietes oder ongrenzender Grundstücke gewöhrleistet
werden konn.

Die "Regenrückholtebecken" für Niederschlogswosser erholten dos Nieder-
schlogswosser vozugsweise über Freispiegelkonöle zugeleitet. Der Umfong des
benötigten Retentionsrqumes wird im Rohmen der Umsefzung der l. AnOJung
ingenieurtechnisch zu ermitteln sein, lm Vorfeld des hiesigen Bebouungs--
plononderungsverfqhrens wurde ein Bougrundgutochten erslellt, welches zu-
nÖchst ousschloggebend wor für die Festsetzung der Bereiche zur Oberflö-
chenwosserversickerung, Auf die diesbezuglichen Ausführungen unter Kopitel
l2 dieser Begründung wird, um Wiederholungen zu vermeiden, hingewiesen.

Entscheidend wird sein, doss eine schodlose Beseitigung des Niederschlogs-
wossers im Plong_ebiet fernerhin gegeben sein wird, Alternotiv besteht die Mög-
lichkeit onteilig Oberflöchenwosser in eine öffentliche Konolisotion, ohne Ver-
mischung mit Schmutzwosser, obzuleiten, soweit dem weder wosserrechfliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften bzw, wosserwirtschoffliche Be-
longe entgegenstehen (S SS Abs, 2 WHGr'), D. h., es besteht ungeochtet der
Wirtschoftlichkeit sowie rechtlicher und verlroglicher Voroussetzungen zur Be-
nutzung fremder Grundstucke und Abwosseronlogen die Möglichkeitzur Einlei-
tung in den Öffentlichen Niederschlogswosserkonol (DN 500) äer AbS GmbH in
der Mogdeburger Stroße, Dos deaeitige Konolende befindet sich ouf Höhe
Hous Nr. 250 o, Die Einleitung von Niederschlogswosser in den öffenlichen
Mischwosserkonol in der Mogdeburger Stroße ist nicht möglich, do dieser Konol
bereits hydroulisch ousbilonziert ist und kein weiteres Niederschlogswosser mehr
oufnehmen konn,

Jegliche Wossereinleitung in die öffentlichen Abwosseronlogen ist vorher bei
der AbS GmlrH schrifilich zu beontrogen und genehmigen zu iosson. Allc Arbci
ten on den Öffentlichen Abwosseronlogen der AbS GmbH dürfen nur im Auf-
trog oder in enger Abstimmung mit der AbS GmbH erfolgen; dozu zöhlen ouch
die Grundstücksonschlüsse.

Abschließend soll dorouf hingewiesen werden, doss im Zusommenhong m1
dem noch zu entwickelnden Niederschlogswossermonogement Oie Vöglicn-
keit bestehen soll, im Bereich der uberbouboren Grundstutksflöchen dezentrol
(weitere) Versickerungsmöglichkeiten grundstücksbezogen einzuordnen, wel-
che sodonn mit ÜbertÖufen zu den zentrolen Versickerungsflöchen (Retentions-
bereiche) bzw, in eine Öffentliche Niederschlogswosserkonolisotion ousgestolt-
bor woren,

f r Gesetz zur Ordnung des Wosserhousholts (Wosserhoushottsgesetz) vom 3i ,O7 .2009 (BGBI, I S. 2Sg5). zu-
letzt geöndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom l2.og.zozs (aeal2025 I Nr. 1g9)
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Bei der Errichtung von Verkehrsflöchen zur inneren Erschließung des Gebietes
ist dos Arbeitsblotf DWA-A l38-l "Anlogen zur Versickerung von Niederschlogs-
wosser - Teil l: Plonung, Bou, Betrieb", Oktober 202412 zu beochten, Wird Nie-
derschlogswosser gesommelt und gezielt obgeleitet, stellt dies eine Benu2ung
noch S 9 WHG dor und bedorf gemöß S B WHG einer wosserrechtlichen Erloub-
nis, Die Antrogsunterlogen sind unter Zugrundelegung des ATV-Blottes A l38rs
bei der unteren Wosserbehörde einzureichen, Benutzungen sind im Sinne des
S 9 Abs, I Nr. 4 WHG dos Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewösser,

Hinweise:

- OberirdischeVersickerungsonlogen(Mulden, Mulden-Rigolensystem,Ver-
sickerungsbecken) sollten zwei Monote vor Boubeginn in der Vegetotions-
periode oder eine Vegetotionsperiode vorher errichtet werden (Kop, 7,3
Arbeitsbloff DWA-A I 38-l ),

- Bodengutochten on den Stellen der Versickerungsonlogen sollten er-
brocht werden, um die Versickerungsföhigkeit lokol nochzuweisen,

- Einleitungen von Grundwosser ous GW-Absenkungen in die Nieder-
schlogswosserversickerungsonlogen sind nicht zulössig, do der Zuloufwert
des Grundwossers den Zuloufwerf des Regenwossers übersteigt.

- lm Zusommenhong mit Grundwosserholtungen wird dorouf hingewiesen,
doss gemöß S B Abs, I WHG die Benufzung eines Gewössers einer wosser-
rechtlichen Erloubnis bedorf, Benulzungen im Sinne des Gese2es sind
noch S 9 Abs, I Nr, 5 und Abs. 2 Nr, I WHG dos Entnehmen, ZutogefÖrdern,
Zutogeleiten und Ableiten von Grundwosser und dos Aufstouen, Absen-
ken und Umleiten von Grundwosser durch Anlogen, die hierfür bestimmt
oder geeignet sind,

- Zum Schutz der öffentlichen zentrolen Abwosseronloge der Stodt Scho-
nebeck (Elbe) vor schödlichen Eintrögen sind - obhöngig von der spÖte-
ren Nutzung - ouf dem betreffenden Grundstück bzw, innerholb der privo-
ten Abwosseronlogen ouf dem Grundstück Notfollschieber, hydroulisch
ousreichend große Einrichtungen zum Rückholt von Löschwosser, Abschei-
der für Schwimmstoffe wie Fetfe und Öle sowie Sond- bzw, Schlommfong-
schöchte, etc, vozusehen.

7.7 Abfollentsorgung

Die Müllentsorgung fur Housmull wird durch den Solzlondkreis veronlosst, dos
Bougebiet des Plongeltungsbereiches konn durch 3-ochsige Müllfohzeuge on-
gefohren werden,

Aus dem Zustöndigkeitsbereich der unteren Abfollbehörde sind nochfolgende
Auflogen zu berucksichtigen:

12 einsehbor im Amt fur Stodtplonung und Bouwesen der Stodt Schönebeck (Elbe)
tc Arbeitsblott DWA-A 138-i "Anlogen zur Versickerung von Niederschlogswosser - Teil l: Plonung. Bou,

Betrieb", einsehbor im Amt für Stodtplonung und Bouwesen der Stodt Schönebeck (Elbe)
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Die Abfollentsorgung hot entsprechend des Kreisloufwirtschoftsgesetes
(KrWG) vom 24.02,2012, BGBI. I S, 21 2, zulelzt geöndert durch Artitiel S des
Gese2es vom 02,03,2023, BGBI, 2o2g l Nr, s6 und des Abfollgesetes des
Londes Sqchsen-Anhott (AbfG LSA) vom 0i.02,2010 (GVB|. mÄzot0, s. 44),
zuletzl geöndert durch s I des Gesefzes vom I 0]22b15 (GVBI. LSA s. 6.10i,
einschließlich der ouf diesen Gesetzen bosierenden Verordnungen sowie
ouf der Grundloge der jeweils gultigen Abfollentsorgungssotzung des Solz-
londkreises zu erfolgen.
Bei den Erschließungsorbeiten, beim Bou und der spöteren Nutung onfol-
lende Werlstoffe und Abfölle sind, entsprechend der Abfollentsoigungs-
sotzu ng u nd Abfol I gebü h rensotzu ng des Solzlond kreises, einer Venvörtu Äg
bzw. Entsorgung zuzufÜhren, Die Entsorgung wird mit dem zustondigen Ent-
sorgungstrÖger obgestimmt. Gewerbliche Einrichtungen hoben oäe beim
Bou und der spÖteren Nutzung der Objekte onfollenäen Abfölle entspre-
chend der o, g. Abfollentsorgungssotung und Abfollgebührensotzung zu
entsorgen bzw. zu verwerten.
Sollte onfollendes Aushubmoteriol nicht wieder eingebout werden, ist si-
cheaustellen, doss dos Moteriol ordnungsgemöß eÄtsorgt wird, Zunöchst
ist zu prüfen ob der Aushub venverlet werden konn. lst äine Verwertung
technisch nicht mÖglich oder wirlschoftlich nicht zumutbor, ist der AOfoit
gemeinwohlvertröglich zu beseitigen,

Die Entsorgung von gewerbespezifischen Abföllen zur Venvertung, welche ge-
mÖß der Abfollentsorgungssotzung nicht dem Solzlondkreis zu üfiedossen sinO
gowie von gewerblichen Abfollen zur Beseitigung, die gemöß So2ung von der
öffentlichen Abfollentsorgung ousgeschlosien sind, ist vom Abfofeaeuger
selbst Über zugelossene Entsorgungsunternehmen zu orgonisieren. Die Verwer-
tung von Abföllen hot Vorrong vor deren Beseitigung:

4, Anfollende Bou- und Abbruchobfölle unterliegen der GewAbfV 201714.
Verpflichtete sind dobei Abfollezeuger und Abfcllbesitzer. Abfollezeu-
ger/-besitzer hoben die Erfullung dieser Pflichten oder im Foll der Abwei-
chung von diesen Pflichten zu dokumentieren, d, h, die Dokumentotions-
pflichten treffen den Abfolleaeuger/-besitzer für jede Boustelle, beidenen
dos Volumen der onfollenden Abfölle l0 ms überschreitet,

5' ln Bereichen der Niederschlogsversickerung sind bindige, schlecht durch-
lÖssige Schichten im Bereich der Versickerungselemente durch sickerföhi-
ges Moteriol ouszutouschen, Doher sind die im Rohmen dieser onstehen-
den Boufeldfreimochung onfollenden Böden ouf der Grundloge der Er-
sotzboustoffuerordnung GVA;ts zu untersuchen und ouf der Grundloge
dieser Untersuchungsergebnisse entsprechend zu venruerten, Zusöt/iöh

3

ra GewAbfV 2017 - Verordnung uber die Bewirtschoftung von gewerblichen Siedlungsobföllen und von
bestimmten Bou- und Abbruchobföllen (Gewerbeobfoilverördnung) vom 18,04.2ötz (aest. tS. s96),
zulefzt geöndert durch Artiket 3 der Verordnung vom2g.o4.2ozz (seB, I s. 7oo)rs Ersotzboustoftuerordnung (EVB) vom 09,07.202t 1aeet, I s. 2598), zutetzt geöndert durch Artikel 3 der
Verordnung vom 28,04.2022 (BGB|. I S. 700)
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dozu ist der bestehende Verdocht einer Kontominotion mit sprengstoffty-
pischen Verbindungen (STV)/Nitrooromoten und BTEXT6 (welche in den
Schodstofffohnen im Grundwosser vorhonden sind) onolytisch ouszu-
schließen, do bei Grundwosserhochstönden dieser Sochverholt gegeben
sein könnte, Der onfollende Aushub wird ols Abfoll gemöß den Bestimmun-
gen des KrWGl7 quolifiziert,

Die Stroßenerschließung innerholb des Plongebietes sollte so erfolgen, doss
eine ungehinderte Zu- und Abfohrt für Müllfohaeuge gewöhrleistet ist,

8. BRANDSCHUTZ

Dem zustöndigen Amt fur Brond- und Kotostrophenschu2 (Brondschutzdienst-
stelle) ist im Rohmen der Bougenehmigung bzw. der Erschließungsplonung ein
vom Wosserversorgungsunternehmen bestoiigter Nochweis uber die Lösch-
wosserversorgung voaulegen (Deutscher Verein des Gos- und Wosserfoches
e. V, vom Juli 

.|978, 
Arbeitsbloti W 40518) und obzustimmen, Fur die Löschwos-

serbereitstellung müssen die Richtwerte für Gewerbegebiete von I .600 l/min bis
3.200 l/min unter Berucksichtigung der boulichen Nutzungen gewöhrleistet wer-
den, Die Stodt Schönebeck (Elbe) ist fur den Grundschutz der Löschwosserver-
sorgung zustöndig,

Aufgrund der Chorokteristik des Vorhobens wird der mit der Stodt Schönebeck
(Elbe) kooperierende Vorhobentröger mit der Siodt Schönebeck (Elbe) eine
Vereinborung zur Übernohme der Grundschutzverpflichiungen der Stodt bei
der Löschwosserbereitstellung obschließen, Dos Löschwosser muss mindestens
zwei Stunden zur Verfugung stehen, ln einem Abstond von höchstens 

.l00 
m

müssen on dos Wosserversorgungsnetz ongeschlossene Hydronten für Feuer-
löschzwecke (ouch im Sinne der Befüllung von Löschwosserbehöltern) vorhon-
den sein,

lm Geltungsbereich existieren jedoch noch keine Hydronten, Messungen on
vorhondenen Hydronten östlich (oußerholb) des Plongebietes sind bislong
noch nicht erfolgt. Noch Aussogen der Stodtwerke Schönebeck (Elbe) voriiert
die Löschwossermenge entsprechend den hydroulischen Verhöltnissen im
Rohrleitungsnetz, lnsofern besteht die Zielstellung der Stodt Schönebeck (Elbe)
dorin, den Grundschutz über Löschwosserbehölter (in den Untergrund einge-
lossen) sichezustellen, do die erforderliche Löschwossermenge nicht kontinu-
ierlich uber dos öffentliche NeL bereitgestelltwerden konn, Ggf, sind in Abhön-
gigkeit von der spöteren Nu2ung der ousgewiesenen Gebiete weitere Lösch-
wosserbrunnen, Löschwosserteiche bzw, Zisternen vorzusehen (Objektschutz),

rö BTEX steht ols Sommelbegriff fur die leichtfluchtigen oromotischen Kohlenwosserstoffe Benzol, Toluol,
Ethylbenzol, Xylole

r7 KrWG - Gesetz zur Förderung der Kreisloufwirtschoft und Sicherung der umwelfuertröglichen Bewirt-
schoftung von Abföllen (Kreisloufwirtschoftsgesetz) vom 24.02.20212 (BGBI, I 5,212), zuletzl geöndert
durch Arlikel 5 des Gesetzes vom 02.03,2023 (BGBI. 2023 I Nr. 56)

rB einsehbor im Amt für Stodtplonung und Bouwesen der Stodt Schönebeck (Elbe)
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Hinsichtlich der Befullung von LÖschwosserbehöltern ist ous Gründen der Nicht-
beeinflussung des nochfolgenden Versorgungsnetzes eine Abstimmung hin-
sichtlich der zulÖssigen Füllmenge pro Stunde mit den Stodtwerken Schö-
nebeck (El be) erforderlich,

Hinweis:

Unterirdische Löschwosserbehölter müssen zu Kontroll- und Wortungszwecken
begeh- bzw. befohrbor sein, ln den Löschwosserbehölter dorf kein Schmutz-
wosser eingeleitet werden, Sollte Regenwosser eingeleitet werden, ist dofur zu
sorgen, doss der BehÖlter nicht verschlommt und nicht verschmutzt wird. Zwi-
schen Wosserspiegel und Behölterdecke muss ein Luftpolster von mindestens.l00 

mm eingeholten werden, Der Vorrotsroum muss gegen üOerfüllen ge-
schützt sein,

Aus brondschutztechnischer Sicht und hinsichtlich des vorbeugenden und ob-
wehrenden Brondschu2es sind die Regelungen der SS S, la un-O S0 BouO LSAre
zu berucksichtigen,

Hiermit im Zusommenhong bzw, dorüber hinous sind nochfolgende Hinweise
für den Vollzug des Bebouungsplones beochflich:

Bei der weiteren Ausgestoltung des Bebouungsplones sind hinsichlich der
Projektierung sowie der Errichtung neuer Geböude und Anlogen die Be-
longe des Brondschutzes ouf der Grundloge S l4 BouO LSA zu berücksich-
tigen, Dies bezieht sich insbesondere ouf die ollgemeinen Anforderungen,
die on bouliche Anlogen gesiellt werden sowie den dofur ollgemein gut-
tigen Regeln der Technik (siehe ouch S 3 Abs, 1 BouO LSA)
Zur EinschrÖnkung der Brondubertrogungsmöglichkeiten sind die dofür
notwendigen Abstonde zwischen Geböuden bzw. zu Grun,Cstucksgren-
zen entsprechend S 6 BouO LSA einzuholten, Bouliche Anlogen sollten so
beschoffen sein, doss einer Brondentstehung bzw, einer möglicnen Brond-
ousbreitung vorgebeugt wird und die Rettung von Menschän, Tieren und
sochwerten jedeaeit möglich ist, (siehe ouch S l4 Abs. 1 Bouo LSA)
Sofern die bouliche Anloge mehr ols 50 m von der öffenflichen Verkehrs-
flöche entfernt liegt, ist eine Feuennrehzufohrt vorzusehen, Hinsichflich der
Beschoffenheit ist die Richtlinie über Flöchen für die Feuenvehr (u, o, Ge-
somtmosse mox. l6 Tonnen; Achslost mox. l0 Tonnen) einschließlich der
erforderl ichen Stro ße n rodien zu berucksichtigen,
Der Einsotz von Feuenvehrfohaeugen dorf durch Kurven in Zu- oder Durch-
fohrten nicht behindert werden, dozu sind in den Außenrodien Mindest-
breiten einzuholten, Dobei mussen vor oder hinter Kurven ouf einer Lönge
von mindestens I I m Übergongsbereiche vorhonden sein (siehe ouch
Nr, 3 Muster-Richtlinien uber Flöchen für die Feuerwehr),

re BouordnungdesLondesSochsen-Anholtvoml0,09.20i3(GVBI.LSA20t3s.44o,441),zutelztgeöndert
durch Gesetz vom 13.06.2024 (GVBI. LSA S. l S0)

2

3

4
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Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche r Stroße" - l. Anderuno

Die Löschwosserversorgung ist entsprechend bzw, in Anlehnung on die
Technische Regel Arbeitsblott W 405 "Bereitstellung von Löschwosser durch
die öffentliche Trinkwosserversorgung"2o zu reolisieren, Fur den o, g, Bereich
ist ein LöschwosserbedorF für den Grundschulz von 96 ms/h über einen
Zeitroum von mind. 2 Stunden, in einem Umkreis von mox, 300 m bereitzu-
stellen, Wenn der Löschwosserbedorf nicht ous dem öffentlichen Trinkwos-
sernetz gedeckt werden konn, konn der Deckung des Löschwosserbe-
dorfs ouch ous Löschteichen, Löschwosserbrunnen und unterirdischen
Löschwosserbehöliern zugesiimmi werden, wenn die Anforderungen der
DI N 1 421 0 "Löschwosserteiche"2 l, DI N 1 4220, "Löschwosserbrun nen"22 bzw,
Dl N I 4230 "U nteri rd ische Löschwosserbehölte/'zs ei ngeho lten werden,

9. ATTTASTEN/ABLAGERUNGEN

Altlostenverdöchtige Flöchen im Sinne des Bundes-Bodenschufzgesetzes
(BBodSch6za) sind Altoblogerungen und Altstondorte, bei denen der Verdocht
schödlicher Bodenverönderungen oder sonstiger Gefohren fur den einzelnen
oder die Allgemeinheit besteht (S 2 Abs, 6 BBodSchG). Altoblogerungen sind
stillgelegte Abfollentsorgungsonlogen sowie Grundstücke oußerholb von Ab-
follentsorgungsonlogen, ouf denen Abfölle behondelt gelogert oder obgelo-
gertworden sind, Altoblogerungen befinden sich nicht im Geltungsbereich des
Bebouungsplones,

Altstondorle sind Grundstücke mit stillgelegten Anlogen, die gewerblichen, in-
dustriellen und sonstigen wirtschoftlichen Unternehmen oder hoheitlichen Zwe-
cken dienten sowie Grundstücke, deren militorische Nutung oufgegeben
wurde, sofern ouf ihnen mit umweltschödigenden Stoffen umgegongen
wurde. Grundstucke mit einer derortigen Nutzung befinden sich ebenfolls nicht
im Plonungsgebiet.

Dos Altlostenkotoster des Solzlondkreises weist im Plongebiet keine Altlostenver-
dochtsflöchen (ALVF) ous, Jedoch befindet sich dos Plongebiet östlich und do-
mit im Abstrom des ehemoligen Sprengstoffwerkes. Dos ehemolige Sprengstoff-
werk ist ein Altstondort im Sinne des S 2 Abs, 5 BBodSchG, der im Altlostenko-
toster des Solzlondkreises unfer der Kennziffer 

.l5089305 
827028 mit der Bezeich-

nung "SWS - Anholtinische Chemische Fobriken GmbH" registriert ist,

Dos Grundwosser im Vorhobenbereich weist Belostungen insbesondere mit
spren gstofftypischen Verbi nd u ngen ouf , Die Gefö h rd u ngso bschötzu n g fu r dos

20 einsehbor im Amt fur Stodtplonung und Bouwesen der Stodt Schönebeck (Elbe)
2t ebendo
22 ebendo
23 ebendo
za BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schödlichen Bodenverönderungen und zur Sonierung von Altlosten

vom I 7,03.1998 (BGBI, I S. 502), zulelzl geöndert durch Artikel 7 des Geselzes vom25,O2,2021 (BGBI. I S.

306)
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Bebouungsplon Nr, 38,,ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - l. Anderung

Grundwosser wird deaeit oktuolisiert, Eine Belostung des Bodens im grundwos-
sergesÖttigten Bereich sowie im Grundwosserschwönkungsbereich konn somit
nicht ousgeschlossen werden, Bei boulichen Eingriffen im Zusommenhong mit
der Errichtung von GebÖuden, der Versickerungsonlogen sowie Erschließungs-
orbeiten bis in den Grundwosserschwonkungsbereicl^L hinein, konn belostetes
Bodenmoteriol onfollen,

Die nochfolgend benonnten Hinweise und Anregungen zur Berücksichtigung
der Belonge des Bodenschutzes sind doher zu beächten:

I Die Boumoßnohmen sollten fochgutochterlich durch einen sochkundigen
Gutochter, der eine Sochkunde besitzt, die dem eines Sochverstöndigen
noch S I B BBodSchG entspricht, begleitet und unter dessen Leitung durch-
gefuhrt werden.
Anfollender Bodenoushub ist entsprechend den Vorschriften der
BBodSchV2s zu untersuchen, Zusö2lich hot eine Anolytik ouf sprengstoffty-
pische Verbindungen (sTV) und BTEX zu erfolgen, Bosierend ouf äen un-
tersuchungsergebnissen ist der Boden entspiechend den geseklichen
Bestimmungen zu verwerren bzw, beiVerunreinigung zu entsolgen,
Des Weiteren muss die Möglichkeit zur Übenvochung des Grundwosser-
schodens (Monitoring) des ongrenzenden Sprengstbffwerkes weiterhin
gewÖhrleistet bleiben, Dohersind die im Geltungsbereich des Bebouungs-
plones vorhondenen Grundwossermessstellen zu erholten und fur zukünf-
tige Probenohmen die Zugönglichkeit zu gewöhrleisten.
Werden bei den Boumoßnohmen Belostungen des Bodens mit umweltge-
fÖhrdenden Stoffen festgestellt (erkennbor äurch z, B, oufföllige Bodenför-
bung, Ölverunreinigungen, stechender Geruch, untypischä Bodenbe-
stondteile wie Abfölle usw.), sind die Arbeiten sofort einzustellen und die
untere Bodenschu2behÖrde des Solzlondkreises zu informieren, Bei einem
Aufschluss schÖdlicher Bodenverönderungen wöhrend der Boumoßnoh-
men besteht gemoß s 3 BodschAc LSA26 eine Mifieilungspflicht gegen-
uber der unteren Bodenschutzbehörde,

2

3

4

I O. DENKMATSCHUTZ

Bou- sowie Kunsidenkmole sind der Stodt Schönebeck (Elbe) im Geltungsbe-
reich der l, Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger
Stroße" nicht bekonnt, Allerdings besitzt dos Plongebiet eine gewisse orchöolo-
gische Relevonz. Die Abteilung Bodendenkmoipflege des Londesomtes für
Denkmolpflege und Archöologie (LDA) teilt hiezu ruoäntotgendes mit,

2s Bundes-Bodenschutz- und Altlostenverordnung vom 0g.07.2021 (BGBI. I s. 2598. 27i6)2o Ausführungsgesetz des Londes Sochsen-Arrholt zum Bundes-Bodenschutgesel laooenschutz-Ausführungsgeset Sochsen-Anholt) vom 02.04.2002 (GVBI. LSA 2002, S, 2i4), rit.t t geöndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 0S. I 2.201 9 (GVB|. LSA S. 946)
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"Dos Vorhobengebiet befindet sich im Einzugsbereich zum Rothegroben un-
weit von der Elbe gelegen, Aus historischen Au2eichnungen ist im Vorhoben-
gebiet eine mittelolterliche Wustung bekonnt, die sich im gesomten Feld von
der Mogdeburger Stroße 241 bis zur Hohendorfer Siroße zieht.... Bei Wüstungen
hondelt es sich um ehemolige Ortschoften, die schon im Spötmittelolter wieder
oufgegeben worden sind.... Wustungen sind bedeutende Bodendenkmole,
die Zeugnis von der mitlelolterlichen Aufsiedlung und den herrschoftlichen und
wirtschoftlichen Strukturen dieser Zeit oblegen, Sie besitzen doher eine sehr
hohe Bedeutung für die Regionolgeschichte, lm Nohbereich der Wustungen
liegen meist weitere Hinterlossenschoffen, die zum infrostrukturellen Umfeld sol-
cher Siedlungen zu rechnen sind. Hieau gehören Altfluren, Altwege und
Dömme, ober ouch Bestottungen und sokrol-religiöse Denkmole. Dementspre-
chend finden sich im Nqhbereich des Vorhobengebietes ouch Kulturlond-
schoftselemente in Form von Wölböckern,

Bei etwoigen Boumoßnohmen im Geltungsbereich des BP Nr, 38 sind gemÖß
S I und S 9 DenkmSchG LSA orchoologische Kulturdenkmole im Sinne des
DenkmSchc LSA zu schu2en, zu erholten und zu pflegen. Noch S 9 Abs. 3 des
Denkmolschutzgesefzes des Londes Sochsen-Anholt (DenkmSchG LSA) vom
21 .10,.l991 (GVBI, LSA S. 368), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20,12,2005 (GVBI, LSA S, 769) sind Befunde mit den Merkmolen eines Kulturdenk-
moles sofort onzuzeigen und zu sichern. Bis zum Ablouf einer Woche noch der
Anzeige ist om Fundort olles unveröndert zu lossen, Die wissenschoftliche Doku-
mentotion der im Zuge der Bou- und Erschließungsmoßnohmen entdeckten or-
chöologischen Denkmole obliegt dem jeweiligen Vorhobentröger und wird
durch den S l4 Abs, 9 Denkmolschu2gesek Sochsen-Anholt geregelt, Dobei
gilt für die Kostentrogungspflicht entsprechend DenkmSchG dos Verursocher-
prinzip, Die Vereinborung zwischen Vorhobentröger und Londesomt fur Denk-
molpflege und Archöologie Sochsen-Anholt isi in Kopie der unteren Denkmol-
schutzbehörde unvezuglich noch Unterzeichnung, jedoch spötestens mit der
Boubeginnonzeige zu uberreichen,

Die bouousfuhrenden Betriebe sind ouf die Einholtung der gesetzlichen Melde-
und Erholtungspflicht unenvorfet freigelegter orchöologischer Funde oder Be-
funde hinzuweisen, Werden bei Erdorbeiten Sochen oder Spuren von Gegen-
stönden gefunden, bei denen Anloss zu der Annohme besteht, doss es sich um
orchöologische oder bouorchöologische Funde hondelt, sind diese zu erholten
und der unteren Denkmolschutzbehörde onzuzeigen,

r r. rMMtssroNsscHuTz

Ein wichtiger Plonungsgrundsotz des lmmissionsschutzrechtes fur die Bouleitplo-
nung ist S 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), wonoch die fur eine
bestimmte Nutung vorgesehenen Flöchen einonder so zuzuordnen sind, doss
schödliche Umwelteinwirkungen ouf die ousschließlich oder ubenviegend dem
Wohnen dienenden Gebiete sowie ouf sonstige schutzbedurftige Gebiete so-
weit wie möglich vermieden werden.
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So werden Schollemissionen von Betrieben und Anlogen im plongeltungsbe-
reich ouf ongrenzende bzw, in der nöheren Umgebung befindliche schufzbe-
durftige Nu2ungen Rücksicht zu nehmen hoben. Andeierseits wird dovon ous-
gegongen, doss die lmmissionsschutzproblemotik in Bezug ouf den Stroßenver-
kehrslörm eine Relevonz besitzt.

lm Ursprungsbebouungsplon erfolgte die Gliederung der Bougebiete noch Ab-
stondsklossen. Diese wurden uber Festsetzungen in die Plonzeiöhnung überführt
und inholtlich in den texilichen Festsehungen ousgestoltet, Hierous erfolgte die
innere Gliederung der lndustrie- und Gewerbegebiete in Form von Mindestob-
stÖnden fÜr bestimmte Betriebe und Anlogen, Wor dies seinezeit ein geeigne-
tes und zweckmÖßiges lnstrument des vorsorgenden stödteboulichen lmmissi-
onsschufzes, so entscheidet sich die Stodt Schönebeck (Elbe) im vorliegenden
Foll fÜr eine immissionsschutzrechtliche Neugliederung des Gebietes mittels flö-
chenbezogener Schollleistungspegel.

Die Stodt SchÖnebeck (Elbe) hot zur umfossenden Bewerlung des stodtebouli-
chen lmmissionsschulzes eine scholrtechnische untersuchung2z beouftrogt, Die
scholltechnische Untersuchung ist so ongelegt, doss fur die geplonten Gewer-
begebietsflöchen Emissionskontingente gemöß DIN 45691 

-(Gerouschkontin-
gentierungz8; festgesefzt werden, ln die Bewertung werden Geröuschvorbelos-
tungen durch vorhondene bzw, plongegebene gewerbliche und sonstige Nut-
zungen, ouch benochbort zum plongebiet der l. Anderung gelegenen, be-
ochtet. lm Ergebnis der ermittelten Emissionskontingentierung erfolgen Festset-
zungen zu Emissionskontingenten im hiesigen Bebouungsplon.

Noch Vor-Ort-Begehungen und Begutochtungen wird im vorliegenden Gut-
ochten die Situotion unfer Einbeziehung ongrenzender gewerbliöher Nutzun-
gen, nöchstgelegener sch utzwu rdiger Woh n bebouung u nd beobsichtigter ge-
werblicher Nutzung im Plongebiet beurteilt, Diese differenzierte Betrocfriungie-
sultiert ous der dos Plongebiet umgebenden Siedlungsstruktur, Dos Gutochten
kommt unter Beochtung der totsöchlichen bzw, plongegebenen Vorbelostung
ztr einer Gliederung der gewerblichen Nutzungen im Sinne einer Lörmkontin
gentierung, Dobei kommt dem Gesichtspunkt des Bestondsschuzes der im Un-
tersuchungsbereich vorhondenen Gewerbebetriebe (oußerholb des plongel-
tungsbereiches) besondere Bedeutung zu, Die Gliederung der Lörmkontingän-
tierung erfolgt unter Anwendung der DIN 4569l2e,

Der Bebouungsplon gibt Über zeichnerische sowie texfliche Festsetzungen den
einzelnen Bougebieten gewerblicher Nutzung die Emissionskontingentä für die
Tog- und Nochtzeiten vor, welche nicht uberschriflen werden dürfen. Dobei

27 Scholltechnisches Gutochten zum Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße,,, t, AnOe-
rung der Stodt Schönebeck - Bonk-Moire-Hoppmonn GmbH, Gorbsen, f O.OO.ZOZ-S ots Anhong dieser
Begründung

28 einsehbor im Amt fur Stodtplonung und Bouwesen der stqdt Schönebeck (Elbe)2e Emissionskontingentierung
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Stodt Schönebeck
Bebouungsplon Nr

(Elbe)
Stroße" - l. Anderung38 "ACF-Flöche

konn unter Bezug ouf dos Gutochten festgestellt werden, doss unter scholltech-
nischen Gesichtspunkten ein dreischichtiger Betriebsoblcuf im gesomten Plon-
geltungsbereich möglich sein wird,

Die unterschiedlich vorgegebenen Emissionskontingente sind in Abhöngigkeit
von den ongrenzenden Nutzungen oußerholb des Plongebietes zu verstehen,
Hierdurch wird unter onderem unterschiedlichsten gewerblichen Anlogen im
Zusommenhong mit der stödteboulichen Eniwicklung des Plongebietes die fle-
xible Anordnung eröffnet, Die onlogenbezogene Prüfung der festgesetzten
Emissionskontingente erfolgt im Rohmen von Genehmigungsverfohren noch
dem Bouordnungs- bzw, lmmissionsschutzrecht, Dos heißt, ouch hier wird mit
den im Plongebiet gewöhrten Emissionskontingenten ein flexibel hondhobbo-
res Moß in Bezug ouf einzelne, zukünftig entwickelbore betriebliche Nutzungen
unterbreitet,

Fu r die nöchstgelegenen sch ülzenswerten Woh nbouf löchen u nm ittel bor nÖrd-
lich des Plongeltungsbereiches der l. Anderung bzw, östlich dovon im Bereich
der Stroße der Jugend sowie sudlich im Bereich Wohngebietes Am Sondkuhlen-
feld (lmmissionsortTroppensieig) losstsich in Summe unter BerÜcksichtigung der
plongegebenen Geröuschvorbelostung durch die benochbort gelegenen ge-
werblichen Nutzungen eine Unterschreitung der moßgeblichen Orientierungs-
werte fur Allgemeine Wohngebiete bzw, Mischgebiete gutochterlich konstotie-
ren, Dorüber hinous ist festzustellen, doss durch die Zusolzbelostung des hiesi-
gen Plongebietes die moßgeblichen Bezugspegel im Bereich der relevonten
lmmissionsorte gerode erreicht bzw. unterschriften werden,

Do sich westlich und südlich des Bebouungsplongebietes schutzbedürfiige Nut-
zungen erst in größerem Abstond befinden, konn im Hinblick ouf die Schollob-
strohlung in dieser Richtung fur bestimmte Richtungssektoren die ErhÖhung der
Emissionskontingente um ein Zusotzkontingent festgelegt werden, Diese Festle-
gungen ermöglichen gewerblichen Anlogen mit entsprechenden Eigenschof-
ten die Möglichkeit der Errichtung in den jeweiligen Gewerbegebieten, Domit
entsteht ein Beitrog zur zusötzlichen Attroktivitot im Rohmen der Nutzungsopti-
onen fur dieses londesbedeutsome Gewerbegebiet, Die Richtungssektoren
werden, wie im Gutochten oufgezeigt, in den Bebouungsplon mit einer ergÖn-
zenden textlichen Festselzung ubernommen,

ln Bezug ouf den Verkehrslörm ergibtsich ous den Rechenergebnissen des Gut-
ochtens fur den om störksten betroffenen nördlichen Abschnitt der Mogdebur-
ger Stroße eine Zunohme der Verkehrslormimmissionen um bis zu 

.|,3 
dB (A) om

Toge bzw, 3,.l dB (A) in der Nochtzeit, Auf dem sudlichen Abschnitt betrÖgt die
Pegelerhöhung bis zu 

.l,5 
dB (A) und ouf der Hohendorfer Stroße bis zu 0,8 dB

(A), Domit konn dovon ousgegongen werden, doss durch den Zusotzverkehr
ous dem Gewerbegebiet keine die "Zumutborkeitsgrenze"30 uberscheitenden

30 ln verschiedenen venaroltungsrechtlichen Entscheidungen werden Beurleilungspegel von 70 - 75 dB
(A) om Toge bzw. 60 - 65 dB (A) in der Nochtzeit ols "obsolute Zumutborkeitsgrenze" und eine Über-
schreitung der Bezugspegelvon 75 dB (A) om Toge bzw. 65 dB (A) in der Nochtzeit ols mögliche Ge-
sundheitsgeföhrdung ongesehen.
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Stodt Schonebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr, 38',ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - 1. Anderung

Emissionen verkehrlicher Art induziert werden, Der Gutochter empfiehlt den-
noch die Geschwindigkeit ouf dem im Gutochten gekennzeichneten Stroßen-
obschniff der Mogdeburger Stroße nochts ouf 30 km/h zu reduzieren, do hier-
durch eine wesentlich geringere Pegelerhöhung (lediglich um 

.1,6 
dB (A) ver-

bunden wöre.

Bei der Beurteilung hinsichtlich der positiven Auswirkungen der Geschwindig-
keitsreduzierung in der Nochtzeit wÖre der nördliche Abichnitt der Mogdebu-r-
ger Stroße in der vom Knoten Mogdeburger Stroße/Stroße der Jugend b6 zur
Mogdeburger Stroße 245/247 betroffen. Die Anloge 1 zum Gutochten stellt den
entsprechenden Streckenobsch nitt grof isch dor,

Der Gutochter fuhrt weiterhin ous, doss die Annohmen des Gutochtens eine
Moximolbetrochtung der mÖglichen Verkehre dorstellt und die Froge, ob die
empfohlene Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich wird, in konkreten Bou-
genehmigungsverfohren im Hinblick ouf die toisöchlich verursochten Ziel- und
Quellverkehre obschließend gepruft werden sollte, Der Bebouungsplon besitzt,
obgesehen dovon, doss sich der in Rede stehende Bereich oußerÄolb des plon-
geltungsbereiches der l, Anderung befindet, hieau ouch keine Regelungsbe-
fugnis,

Somit ist in Bezug ouf die Verkehrsonbindung der geplonten Gewerbegebiete
dovon ouszugehen, doss der induzierle Verkehr durch die Gewerbegebiete fur
die schutzenswerten Bestondsnulzungen on den moßgeblichen lmmissionsor-
ten keine immissionsschutzrechtlichen Ansprüche dem Grunde noch hervor-
bringt, Von boulichen Anlogen zum Schulzvor Verkehrslörm enlong der moß-
geblichen Emissionsquelle (Erschließungsstroßen) konn doher obgesehen wer-
den' ln dieser Weise beurteilt dies dos Scholltechnische GutochteÄ zum Bebou-
ungsplon.

Dos Scholltechnische Gutochten ist ols Anhong Bestondteil der 1. Anderung
des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Fröche Mogo-eourger Stroße,,.

12. BAUGRUND, BERGBAU

Zu einer nicht reolisierlen VorlÖuferplonung im Bereich der l. Anderung des Be-
bouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" wurde ein Bougrund-
gutochten3t erstellt, welches furdie hiesige Plonung verfugbor ist und die noch-
folgend ousgeführten Ergebnisse erbrochte,
Mit Blick ouf die geologisch-hydrologischen Verhöltnisse liegt dos plongebiet im
Bereich pleistozÖner Tolsondoblogerungen des Weichselgoziols, lm Wesenli-
chen bestimmen Kiessonde und Sonde die Bodenschiclfung, lm Zuge der

3r Bougrundgutochten Neubou Lodenzeile Mogdeburger Stroße Schönebeck, Bougrund und umwelt-gesellschoft mbH Mogdeburg, 2l .08.2020 sowie Untbrsuchungsbericht Nochuntörsucnung Neubou
Lodenzeile Mogdeburger Stroße Schönebeck, Bougrund und Ümweltgesellschoft mbH Mogdeburg,
24.11.2021
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durchgefuhrten Rommkernsondierungen bis in mox. 5 m Tiefe unter GOK wur-
den bis in 

.l,50 
m Tiefe unter GOK eine humose Oberbodenschicht in Form hu-

moser sondiger Tone ongetroffen, Es wor eine uberwiegend steife Konsistenz
vorherrschend.

Den weiteren Schichtenverlouf bilden Mittelsonde mit wechselnden Kies-,

Grobsond und Feinsondonteilen, Die Logerungsdichten der Schichten liegen
im mitfeldichten Bereich. Unterholb der humosen Oberbodenschichten, wel-
che ols Mischbodenbildungen bis in co, 1,40 - .|,60 

m unter GOK onzutreffen
sind, folgen schluffig feinsondige Tonschichten, steifer bis weicher Konsistenz,
die sich bis in 2,60 m Tiefe unter GOK ousdehnen, Dorunter folgen die trogfÖhi-
gen Sonduntergründe.

Grundwossereinfluss wurde zwischen 3,20 und 4,20 m tiefe unter GOK festge-
stellt, Die Grundwosserstönde sind lout Gutochten von den WosserstÖnden der
Elbe und Niederschlogsereignissen obhöngig,.und unterliegen domit periodi-
schen Schwonkungen, Dos Plongebiet der l. Anderung liegt im unmittelboren
Gru ndwosserobstrom bereich des ehemol igen Sprengstoffwerkes SchÖnebec k
(Elbe), Hier sind durch den johaehntelongen Umgong mit umweltgefÖhrden-
den bzw, explosiven Stoffen Kontominotionen im Boden bzw, im Grundwosser
entstonden. Auf die entsprechenden Ausfuhrungen des Umweltberichtes zum
Schutzgut Wosser wird venviesen,

Auf der Plonzeichnung erfolgt die nochrichtliche Übernohme der bekonnten
Gru ndwossermessstellen (GWM), Bei ei ner Gru ndwossermessstel le (GWM) ho n-
delt es sich nicht um eine wossenvirtschoftliche Anloge, sondern um eine Mess-
onloge, Die eingezeichneten GWM befinden sich in unterschiedlichem Eigen-
fum, gehören u, o, ouch zum von der Stodt Schönebeck (Elbe) betriebenen
Grundwossermessnetz, Die Zugönglichkeit der Messstellen ist grundsÖtzlich zu
gewöhren. Eine Beeinflussung derGWM durch neu geplonte RetentionsflÖchen
zur Oberflöchenversickerung ist ous Sicht des Grundwossermonogements nicht
zulössig. Abweichend hiervon wird es ggf, notwendig sein, einzelne Grundwos-
sermessstellen, wenn sie sich in einem Boufeld befinden, zu verlogern. dies ist

rechfzeitig vor Boubeginn durch den Verursocher dem Eigentümer der Mess-
stelle onzuzeigen und die Loge der Neuobteufung der Grundwossermessstelle
obzustimmen. Die Kostentrogungspflicht obliegt dem Verursocher.

Grundsö2lich stellt der Gutochter fest, doss die Versickerung von Regenwosser
möglich ist, Durch die lnhomogenitoten im Boden gob es im Untersuchungs-
roum Bereiche mit guten bis sehr guten Schichtdurchlössigkeiten der sickerfo-
higen Sondschichten, onderenorts konnten ober immer noch dezentrole Teil-

mengen mit vertretborem Aufwond versickert werden, Auf die entsprechen-
den Ausführungen des Umweltberichtes zum Schu2gut Wosser wird ebenfolls
venviesen,

Dos Londesomt fur Geologie und Bergwesen (LAGB) weist dorouf hin, doss der
zusötliche Eintrog des Niederschlogswossers noch erster Einschötzung Einfluss
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ouf die Schodstofffohnen erworten lÖsst. Die untere Wosserbehörde führt in die-
sem Zusommenhong ous, doss hinsichtlich der chemischen Belostung des
Grundwossers durch die Versiegelung und Regenwosserversickerung im Areol
de,s Bebouungsplones die GrundwosserströmuÄg und somit ouch die potenziell
mÖgliche weitere Verbreitung der bekonnten Schodstofffohnen nur morginol
beeinflusst werden, Eine relevonte nochteilige Beeinflussung der Grundwosser-
fließrichtung und somit VerÖnderung der Schodstofffohnenentwicklung ous
den Belostungen des ehemoligen Sprengstoffwerkes konn weitestgehend ous-
geschlossen werden, (Beok Consultonts: Hydrogeologische Beurteiiung der ge-
plonten Regenwosserversickerung, 06,0.l .2022,-einsehbor im Amt tur StoOtJo-
nung und Bouwesen der Stodt Schönebeck (Elbe))

lm Ergebnis konn dos Niederschlogswosser somit schodlos über Versickerungs-
onlogen in dos Grundwosser eingeleitei werden, wenn nochfolgende Hinweise
befolgt werden:

die Versickerungsonloge(n) sind noch Arbeitsblofi DWA-A l3B-l ouszule-
gen und die Benu2ung eines Gewössers (g 9 wHG) ist noch s g wHG bei
der unferen Wosserbehörde zu beontrogen
die Bodenstruktur im Bereich der Versickerungsonlogen sollte möglichst
nicht veröndert werden (Verdichtung durcn Böfonren mit schwerem Ge-
röt) (Kop.7 ,2 DWA-A t 3B-t ),

Die oltlostenrelevonte Übenvochung der Aushub- und Grundungsorbeiten undggf. die Prufung des Aushubes wird empfohlen, Hieau venareisi die Stodt ouf
die Ausfuhrungen unter Kopitel 9 dieser Begrundung, Bei der Untersuchung der
Bohrergebnisse wurden olle Bodenproben orgonoleptisch untersucht und be-gutochtet, Es woren keine Hinweise ouf vorhondene oder verdeckte Boden-
koniominotionen obleitbor.

lnsgesomt stellt dos Guiochten hinsichtlich der erkundeten Boden- und Wosser-
verhÖltnisse ouf gute Gründungsbedingungen für Bouwerke der entsprechend
geplonten Form ob. Die GrÜndung konn ouf dem Sond im Untergrund mittels
Streifen- und Einzelfundomenten erfolgen, Weiteres hiezu sowie detoillierlere
Angoben, bspw, zur Wosserholtung und Bougrubengestoltung, ober ouch zu
Auffullungen, Hinterfüllungen und Verdichtungen sowie der Anloge von Ver-
kehrsflÖchen findet,sich im Bougrundgutochtän32, welches ols Anloge dieser
legrÜndung ongefügi ist, Zusöfzlich sind die Bougrunduntersuchungen in der
Stodt Schönebeck (Elbe) hinterlegt und einsehbor.

32 ebendo
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I3. KAMPFMITTEL

Entsprechend S B der Gefohrenobwehrverordnung zur Verhutung von SchÖ-
den durch Kompfmittel (KompfM- GAVO) vom 20, April 2015 (GVBI. LSA, Nr,

812015) ist der Londkreis Solzlondkreis ols SicherheitsbehÖrde für die Abwehr der
von Kompfmitteln ousgehenden Gefohr zustöndig. Der Geltungsbereich des
Bebouungsplones ist teilweise ols ehemoliges Bombenobwurfgebiet und domit
ols Kompfmitlelverdochtsflöche ousgewiesen,33 Dos bedeutet, dos in Bombor-
dierungsgebieten, soweit keine obschließende flöchendeckende Kompfmittel-
röumung durchgeführt wurde, der Verdocht ouf blindgegongene Abwurfmu-
nition bestehen könnte, Dies stellt gemöß S 3 Nr. 3 f des Geselzes über die Öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung des Londes Sochsen-Anholt (SOG LSA) vom
20, Moi 2014 eine obstrokte Gefohr dor.

Aus diesem Grund sollte bei der Polizeiinspektion Zentrole Dienste Sochsen-
Anholt (Pl ZD) eine Prüfung der betroffenen Flöchen beontrogt werden, Diese
Überprufung ist durch die Pl 7D für die Flurstucke 

.l0333 
und 37 /6 im Johr 2021

erfolgt. Dobei wurden keine Kompfmitfel oufgefunden. Für die Flurstucke 36/lB
und den östlichen Teil des Flurstucks 36/19 werden entsprechend der
Kompfmittel-verdochtskorte Stond 2022 keine Kompfmitlel vermutet, Auf dieser
Grundloge bestehen gegen eine weitere Nutzung der Flochen für bouliche
Moßnohmen keine Bedenken,

Vorsorglich wird dorouf hingewiesen, doss die bei der Pl ZD vorliegenden
Erkennntisse einer stöndigen Aktuolisierung unterliegen und die Beurteilung von
Flöchen dodurch bei künftigen Anfrogen ggf. von den bislong getroffenen
Einschötzungen obweichen konn, Kompfmitiel jeglicher Art kÖnnen niemols
gonz ousgeschlossen werden, Sollte es bei der Durchfuhrung von Tiefbou-
orbeiten bzw, von erdeingreifenden Moßnohmen zu einem Kompfmitlelfund
kommen, so sind unveauglich die Bouorbeiten einzustellen, ist die Boustelle vor
dem Betreten unbefugter Personen zu sichern, die Boustelle in einem on-
gemessenen Abstond zu verlossen, die nöchste Polizeidienststelle, der Solz-

londkreis oder der Kompfmittelbeseitigungsdienst zu informieren, Dos Beruhren
von Kompfmitteln ist verboten,

14. FLACHENBI!.ANZ

Die von der l, Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 insgesomt erfossten FlÖ-

chen betrogen B,24ha, Folgende Flöchenonteile sind den einzelnen Nutzun-
gen zugeordnet:

33 Kompfmittelbelostungskorte Stond 2022
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L Anderung Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger Stroße,' 8,24 ho 100 %

Bouoebiete
Gewerbegebiete 7,42ha 90,057"
Verkehrsflöchen
öffentl iche Verkeh rsflöchen
Verkehrsflöchen besonderer Zweckbestimmung
(Fuß- und Rodweg)

0,33 ho

0,04 ho

4,00 a/o

0,49 0/o

Grünflöchen
öffentl iche Grünflöchen (Verkeh rsbeg teitgru n)
privote Grunflöchen

0,02 ho
0,43 ho

0,24 0/o

5,22 7o

15. BODENORDNENDE UND SONSTIGE MAßNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU-
UNGSPTAN DIE GRUNDLAGE BITDET

15.1 Die Ausübung des ollgemeinen vorkoufsrechtes

Die Ausubung des ollgemeinen Vorkoufsrechtes für Grundstucke, die ols Ver-
kehrsflÖchen festgese2t sind, ist nicht vorgesehen, Diese befinden sich bereits
im Eigentum der öffenflichen Hond.

',5.2 Die Sicherung des besonderen Vorkoufsrechles

Die Sicherung des besonderen Vorkoufsrechtes durch Sotzung (S 2S BouGB) ist
nicht beobsichtigt.

15.3 Herstellung öffenflicher Srroßen, wege und Grünflöchen

Der Ausbou Öffentlicher Stroßen im Plongebiet ist entsprechend der Erschlie-
ßungsnotwendigkeiten uber einen Erschließungströger beobsichtigt, lm Bereich
der Mogdebu rger und Hohendorfer Stro ße wiiO eit<notenpu n ktn-eu gesto ltu n-
gen in.dos hiesige Gewerbegebiet hineingeben. Der Plongeltungsbereich derl. Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mägd.durg.r Stroße"
trögt dem durch die onteilige Festsetzung öffentlicher Verköhrsflöchen Rech-
nung, lm Bereich der inneren Verkehrserschließung wird mit dem Gebietscho-
rokter entsprechenden Ausbouporometern den Nufzungsonforderungen on
die jeweiligen Verkehrsröume Rechnung getrogen, Hiezu gehören die Anloge
privoter Stroßen- und Wegeverbindungen einschließlich Bägrunung und Stro-
ßenbeleuchtung,

Der Ausbou der bougebietserschließenden Stroßen- und Wegeboumoßnoh-
men erfolgt durch einen lnvestor (Erschließungströger),
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15.4 Besondere Moßnohmen zur Ordnung des Grund und Bodensg4

Als besondere Moßnohmen zur Ordnung des Grund und Bodens kommen die
Verfohren

- der Umlegung,
- der vereinfochten Umlegung oder
- der Enteignung

in Betrocht, Die Stodt Schönebeck (Elbe) strebt vertrogliche Regelungen im
Rohmen der Bodenordnung zur Neuoufteilung des Plongebietes on.

16. MAßNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Fur die Erschließung der Bougebiete wird die Ergönzung des Stroßen- und
Wegenetzes der Stodt Schönebeck (Elbe) nur morginol in den Einmundungs-
bereichen erforderlich, Die erforderlichen Erschließungsmoßnohmen sind vor-
rongig durchzufuhren, Der Anschluss on dos Abwossernetz ist hezustellen.

Die Stodi Schönebeck (Elbe), respektive die Stodtwerke Schönebeck (Elbe)
verfugt uber ein eigenes Abwosserentsorgungssystem einschließlich Klöron-
loge, Diese Anlogen sind bedorfsgerecht ousgelegt,

Besondere soziole Hörten, die durch diesen Plon ousgelöst werden, sind zuaeit
nicht erkennbor. Soweit mit der Durchführung des Bebouungsplones soziole
Hörten eintreten, wird die Stodt Schönebeck (Elbe) im Rohmen ihrer Verpflich-
tung bei der Lösung der soziolen Probleme behilflich sein.

3a Diese Moßnohmen kommen in Betrocht wenn eine vertrogliche Regelung nicht zu erreichen ist
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II ANGABENZURUMWETTPRÜFUNG/UMWETTBERICHT

I. EINTEITUNG, GRUNDTAGEN

Die hiesige Bebouungsplonönderung wird ouf der Grundloge der gese2lichen
Regelungen des Bougese2buches in der oktuellen fossung der Bekonntmo-
chung vom 12.08,2025 (BGBI, 20251 Nr, 

.l89) 
erstellt. Die erüfung der von der

Plonung beruhrten Umweltbelonge erfolgt gemöß S 50 UVpG obichließend im
Zuge der UmweltprÜfung der L Anderung des Bebouungsplones noch den Vor-
schriffen des BouGB und findet ihre Dorstellung im hiesigen Umweltbericht, Un-
obhongig dovon verbleibt die Pflicht zur Prufung der Uhweltuertröglichkeit in
nochfolgenden Zulossungsverfohren je noch Anlogen- oder Betriebseigen-
schoften.

Weiterhin besteht die Pflicht, im Rohmen der verbindlichen Bouleitplonung die
zu erwortenden Eingriffe in Notur und Londschoft gemöß SS l4 ff gNotsche
und S 6 NotSchG LSA i. V, m. $ 1o BouGB zu ermitlelniowie deien Vermeidung,
Minimierung und Kompensotion verbindlich zu regeln, Die Anwendung der no-
turschu2rechilichen Eingriffsregelung erfolgt in eister Linie ols Gegenüberstel-
lung der im Vergleich zum rechtswirksomen Plonslond mit der t. AlnOerung re-
levonten Nutzungsoptionen bzw, Bouflöchen/Versiegelungsflöchen und deren
potenziellen Umweltouswirkungen. Die für den rechisgultigen Bebouungsplon
Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" durchgefuhrten-Untersuchungen z,
Umwelt- und Noturschutzbelongen, die Grunordnungsplonung, Eingriffi-/Aus-
gleichs-Bilonzierungen und die dorous entwickelten Vo'gnohmän gelten fort.

l.l wichtigsteZieledesBebouungsplones, Rohmenbedingungen

HouptÖnderungsgegenstond des Bebouungsplones sind die Zuschniffe bisher
festgesetzter GewerbeflÖchen und der Wegioll einer Erschließungsstroße sowie
- rÖumlich untergeordnet - die Erweiterung von Grünflöch..,, Der zugrunde
liegt die Nochfrcge noch größeren, zusommenhöngenden flexibel nufzboren
ßougebieten, womit ein Teil ,Cer Erschließungsstroßen entbehrlich wircl uncl in
die BouflÖchen eingeht bzw, ols Grunflöche festgesetzt wird, Die neuen
GrÜnflÖchenfestsetzungen beziehen sich ouf Bereiche, ouf denen sich seit
lnkroffireten der Plonung mongels boulicher lnonspruchnohme nunmehr
Biotopstrukturen entwickelt hoben bzw. Bestönde, die von der Ursprungs-
plonung betroffen wÖren, kÖnnen nun erholten bleiben, Außerdem sollen mit
der ]. Anderung die lmmissionsschutzbelonge grundsötzlich neu geregelt und
die MÖglichkeit zur outorken EnergieversorguÄg gesichert werdän (Ne2ein-
speisung wöre oußerdem uber dos Umsponnwerk on der Mogdeburger Stroße
mÖglich). Durch die l, Anderung des Bebouungsplones wirO oie dem Ur-
sprungsbebouungsplon zugrundeliegende Anwendung der Eingriffsregelung
noch BNotSchG berührf, do Teilbereiche infolge der ge-önOerteriptonung be--
zuglich mÖglicher Eingriffswirkungen neu beträchtet werden müssen. lm We-
sentlichen bleibt es ober bei den bekonnten Plonungsinholten, wos die bisher
festgesetzten lndustriegebiete und die Houpterschließung ongeht, ebenfolls
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wird dos grunordnerische Konzept und die Anordnung der Freiflöchen im We-
sentlichen fortgeführt, Die bouliche Entwicklung des Areols und die domit ein-
hergehenden Umweltouswirkungen und Eingriffe in den Noturhoushqlt woren
bereits durch den rechtswirksomen Bebouungsplon zulössig und deren Kom-
pensotion dort entsprechend geregelt.

'a.2 Dorslellung und Berücksichtigung der Ziele des Umwellschulzes

Die Stodt Schönebeck (Elbe) berucksichtigt bei der Plonoufstellung die in den
einschlögigen Fochgesetzen, Normen und Fochplönen festgelegten Ziele des
Umweltschutzes:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Notur und Londschoftss

SchuL vor und Vermeidung von schödlichen Umwelteinwirkuheen 36, sz

Schutz des Bodep5 38, 3e

Schutz von KulturQütern ao

Für den Plongeltungsbereich werden im Flöchennutzungsplon der Stodt Schö-
nebeck (Elbe) gewerbliche Bouflöchen und Grünflöche ols "Siedlungsgrunver-
bindung" dorgestellt, wos der Bebouungsplon in der Urfossung sowie die hiesige
l. Anderung entsprechend weiterentwickeln, Der Londschoftsplon ordnet dos
Areol den Siedlungsflöchen zu und nennt ols Moßnohmen eine Eingrünung
bzw, Durchgrunung, wos in der Ursprungsplonung des Bebouungsplones Nr. 38
berücksichtigt wurde und fortgeführt wird,

Noturschutzrechtliche Schutzgebiete gemöß SS 23 - 29 BNotSchG sind im Plon-
gebiet sowie im Umfeld nicht vorhonden,

Die londesweit oufgestellte Biotopverbundplonung, vezeichnet fur dos Plon-
gebiet on sich keine Biotope, Erholtungs- oder EntwicklungsflÖchen.

Die Umweltsch utzziele sind zusommenfossend fol gende :

- Nutzungvorhondenergünstigerlnfrqstrukturonbindungen
- sporsomer Umgong mit Grund und Boden

- Prioritöt der Nochnutzung/Umnutzung vorhondener Stondorte (vor Neu-
onl oge/-ersch I ießu ng)

- Versickerung des onfollenden Oberflöchenwossers on Ort und Stelle

- Durchgrünung, Aufbou von gebietsinterner Biotopstruktur und -funkfionen,
schonender Umgong mit vorhondenen Gehölzen

3s Bundesnoturschutzgesetz (BNotSchG)
3o Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG)
37 DtN 18005
s8 Bundes-Bodenschutgeset (BBodSchG)
3e Bougesetzbuch(BouGB)
40 Londes-Denkmolschutzgesetz (DenkmSchG LSA)
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Verbesserung der Roum- und Londschoftsbildwirkung, Eingrünung, Einbin-
dung in die Umgebung
lmmissionsschutz für empfindliche Nutzungen (flöchenbezogene Scholl-
leistungspegel/E m issionskontin gente)

2. BESTANDSAUFNAHME, ENTWICKTUNGSPROGNOSEN UND BEWERTUNG
DER UMWETTAUSWIRKUNGEN

2.'l DerzeitigerUmwellzuslqnd,vorhondeneNulzungen

Der Plongeltungsbereich befindet sich im Westen des Stodtgebietes Schö-
nebeck (Elbe), eine londschoftliche Zuordnung bzw. ein üOergäng in die Um-
gebungslondschoft ist nicht gegeben, Der Geltungsbereich Oer i Anderung
umfosst nur ein Teilgebiet des Ursprungsbebouungsplones, der mit dem lndust-
riepork West die (Gewerbe- und Altindustrie-) Stondorte im Westen von Schö-
nebeck (Elbe) on der Mogdeburger und Hohendorfer Stroße umfosst, Es hon-
delt sich um ein GelÖnde, doss zu weiten Teilen durch die industriell-gewerbli-
chen Nutzungen der Vergongenheit vorgeprögt ist, Die vorhondene Vegeto-
tion ist entweder ols geplontes Begleitgrun @ieronolgen) ongelegt worden, ous
gÖrtnerischer Nutung entstonden oder infolge von Sukzession, wenn die Nut-
zung nochließ. lm Bereich der l, Anderung befinden sich im Nordwesten ein
inzwischen oufgegebener Schulgorten bzw. die Ausbildungs-Görtnerei der
Oskor-KÖmmer-Schule,.und begrunte Flöchen mit Gehölzbestond. Der größte
Teilder FlÖchen der l, Anderung wird londwirtschoftlich (lntensivocker) gänuüt,
die AckerflÖche ist ous einer fruheren "Abstondsflöche" entstonden, sie hot kei-
nen "Anschluss" on Londwirlschoftsflöchen im Umlond,

lm Plongebiet sind die Noturhousholtsfunktionen und insbesondere die Notur-
lichkeit der schutzguter durch die VornuLungen und die prögenden umge-
bungsnutzungen eingeschrÖnkt, so longe Oie OOerflöchen oOeinicnt uberböut
oder ondenveitig versiegelt wurden, sind Bodenfunktionen - wie die Aufnohme
des Niederschlogswossers und Vegetqtionsstondorl mit potenzieller Hobitot-
funktion - qber noch rudimentör wirksom,

Die im rechtswirksomen Bebouungsplon festgesefzten Grünflöchen mit An-
pflonzungs- und Entwicklungsmoßnohmen sind übenviegend reolisiert, die zur
EingrÜnung der Bougebiete (ouf den Bouflöchen) formülierten Festsetzungen
nicht, lm Nordwesten schließt der Geltungsbereich der l. Anderung on Oie tur
den internen Grunzug festgesette (und reolisierte) Grünflöche G],.l on und
schließt die Bestonds-GrÜnflÖche Gf,2 ous dem Ursprungsplon mit ein. Die im
Suden des Anderungsbereiches on der Hohendorfer Stäße ursprunglich fest-
geselzte VersorgungsflÖche Vf.l fur ein Regenruckholtebecken wurde bisher
nicht reolisiert,
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2.3

o)

2.2 EntwicklungsprognosebeiNichtdurchführungderPlonung

ln Anbetrocht der bereits vorliegenden Nulzungen konn die Situotion im Plon-
geltungsbereich ols vollstondig onthropogen uberprögt bezeichnet werden,
Wenn die lnholte des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger
Stroße", l, Anderung nicht reolisierl werden bzw, die Bouleitplonung nicht zur
Rechtskroft gelongt, können weiterhin die bisher noch nicht vollstöndig bebou-
ten Gewerbegebiete und Erschließungsstroßen reolisiert werden, Die domit ver-
bundenen Umweltouswirkungen und Eingriffe in die Schu2güter des Notur-
housholtes müssen durch die im rechtwirksomen Bebouungsplon festgesetzten
Kom pensotionsmoßnoh men ousgeg I ichen bzw, ersetzt werden,

Entwicklungsprognose des Umwellzustondes (Zuslond der Schutzgüter
vor /noch Durchführung der Plonung)

Schutzgut Flöche

Der Ursprungsbouungsplon umfosst rd, 39,9 ho, wovon ein Teil der Flöchen be-
bout oder ondenveitig durch intensive Nutzung dem Noturhousholt enlzogen
ist, die L Anderung belöuft sich ouf ein Gebiet von 8,24 ho im Süden des Ge-
somtgeltungsbereiches des Ursprungsbebouungsplones, Mit den geönderten
Plonungsinholten der L Anderung kommt es nicht zu zusöfzlichen Bouflöchen,
ober der Versiegelungsgrod in den Bougebieten wird teilweise von 0,7 ouf 0,8
erhöht, Eine bisherige Versickerungsflöche on der Hohendorfer Stroße entföllt,
onteilig im Norden wird ein Grunbestond durch Wegfoll der Plonstroße I erhol-
ten, lnsgesomtfindet kein Zuwochs on Versiegelungsflöchen stotl,,lm Vergleich
zum Ursprungsplon föllt die moximole Gesomtversiegelung der I . Anderung et-
wos geringer ous.

Anderungsumtong / Flöchenüberslchl
B-Plon 38 "ACF-Flöche Mogdebutger Slroße" t.Anderung /
rechlskröfllger B-Plon

E
.r$-gS

I
I

Erhöhung der GRZ von 0,7 ouf 0,8 in GEI (mll Neuouswelsung
Retenllonstlöch€) und GE3 (Urplon: GEEI und GEE2 )

Neuouswelsung Gew€rbeflöche GEI mil Retenlionstlöche /
Enlloll V€rsorgungslläche Vl. I

Neuouswelsung Gewerbellöche GE, GE2, GE3 /
Enttoll Plqnslrqße I

Neuouswelsung Grünllöche /
Enlloll Plonslrqße I und flöche tür Versorgungsonlogen

Erhollungsllöche Gf .2 (Utplcnl

! I I Grenze des röumllchen Gellungsberelchs der
l. Anderung des Bebouungsplones

:' Grenze des röumlichen G€llungsb€reichs dej
r€chlskrölilgen Eebouungsplones (Urplon)

:1,: :. i) l;.

"- 
.:l
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b) schutzgut Mensch, Kultur-, Freizeit- und Erholungsfunktionen

lm Plongebiet besteht fur die Allgemeinheit keine Erholungs- oder Kulturfunk-
tion, die nÖchst gelegenen Wohngebiete befinden sich in io, taO m Abstond,
lm Norden unweit des hiesigen Geltungsbereichs befindet sich ein Wohnblock,
lm geltenden Bebouungsplon ist dort ein Gewerbegebiet festsetzt, dos Ge-
bÖude sollte eigentlich zur Nu2ung ols Buro- und Gesöhöftshous dienen,

Noch gegenwÖrtigem Kenntnisstond sind fur dos Plongebiet keine Luftbelos-
tungen oder Schodstoffemittenten in Größenordnungen vorhonden, die die
menschliche Gesu ndheit geföhrden, Über schödliche Bodenverunreinigungen
ist nichts bekonnt, Fur dos Plongebiet sind keine Altlosten oder Verdochtsflö-
chen im Kotoster der zustondigen Bodenschutzbehörde oufgefuhrt,

Hinsichtlich der Belostung mit Luftschodstoffen konn dovon ousgegongen wer-
den, doss gegenwÖrtig olle relevonten Richt- bzw, Grenzwerte 

-eingefrotten

werden.

lm Umfeld der l, Anderung befinden sich südlich der Hohendorfer Stroße und
östljch der Mogdeburger Stroße Wohnnutzungen und nördlich der hiesigen
Geltungsbereichsgrenze steht ein bewohntes d-geschossiges Geböude, für äos
in der ursprunglichen Plonung Buro- und Geschöftsröumö vorgesehen woren,
Domit sind im Umfeld der L Anderung gegenuber Lörmbelostüngen empfind-
liche Nutzungen zu konstotieren, für die geeignete immissionsschutrechliche
Regelungen getroffen werden müssen,

Zum Schutz der im Umfeld vorhondenen empfindliche Wohnnutzungen om
Troppensteig im Süden, on der Stroße der Jugend im Osten und im Wohnblock
nördlich der Plongebietsgrenze sind im geltenden (Gesomt-) Bebouungsplon
fur die Gewerbegebieie Beschrönkungen der Schollemissionen festgäse2t,
wos mit der L Anderung fortgefuhrt werden soll, Bisher woren nur nicht störende
Betriebe und bouliche Anlogen zugelossen, mit denen die imm6sionsschu2-
rcchtl ichcn Vorgo ben fu r M isch gebiete eingehcr lten werclerr körrrrel.

FÜr die l. Anderung wurden neue scholltechnische Untersuchungen durchge-
fÜhrtat, mit denen die Anordnung lörmintensiver Nutzungen inneiholb der Ge-
werbegebietsflÖchen unter Einholtung der lmmissionsschulzbestimmungen fle-
xibler ols bisher gestoltet werden konn. Ziel wor die Ermitlung von flöchenbe-
zogenen Schollleistungspegeln (FSP), onhond derer jeweils unter Berucksichti-
gung der im Umfeld befindlichen empfindlichen Nutzungen - Emissionskontin-
gente fur die Gewerbegebiete im Anderungsbereich fesigelegt werden konn-
tena2, Dofur wurden insgesomt B lmmissionsorte im BereicÄ oei nöchstgelege-
nen Wohnnu2ungen nÖher untersucht, berucksichtigt wurde ouch die Vorbe-
lostung durch vorhondene Nutung und Verkehrslörm, Die Gutochter definie-
ren im Plongeltungsbereich innerholb der Gewerbegebiete 4 Teilgebiete mit

4't Scholltechnisches Gutochten zum Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße,,, t. Anoe-
rung der stodt schönebeck, Bonk - Moire - Hoppmonn GmbH, Gorbsen väm to.do.zozs42 ebendo
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unterschiedlichen Emissionskontingenten, mit denen es möglich ist fur die je-
weils nöchstgelegenen empfindlichen Nutzungen hinreichend lmmissions-
schutz obzusichern,

Die Berechnungen erfolgten fur die Beurteilungszeitröume togs (06:00 bis 22:00
Uhr) und nochts (22:00 bis 06:00 Uhr), Die Emissionskontingente wurden im Er-

gebnis so gewöhlt, doss on ollen Messpunkten (s, o.) die relevonten lmmissions-
werte mindestens eingeholten oder deutlich unterschritten werden (vgl,
Kop, l,l l.), Fur den Troppensteig und die Stroße der Jugend wurden die für All-
gemeine Wohngebiete (WA) zulössigen Werte zugrunde gelegt, Dos Wohnge-
böude nördlich der Geltungsbereichsgrenze und die Alt-Bebouung weiter
nördlich on der Mogdeburger Stroße wurden in Anbetrocht der historisch ge-
wochsenen Gemengeloge mit engen Nochborschoften von Gewerbe/lndust-
rie und Wohnen wie Mischgebiete beurteilt, ebenso im Umfeld innerholb von
ongrenzenden Gewerbegebieten befindliche schutzwurdige Nulzungen wie
Büros etc,.

Durch den Zusotzverkehr ous dem Gewerbegebiet resultieren keine die "Zumut-
borkeitsgrenze"43 uberscheitenden Emissionen verkehrlicher Arf. Der Gutochter
empfiehlt dennoch die Geschwindigkeit ouf dem im Gutochten gekennzeich-
neten Stroßenobschnitt der Mogdeburger Stroße, nordlich vom Knoten Mog-
deburger Stroße/Stroße der Jugend, nochts ouf 30 km/h zu reduzieren, do hier-
durch eine wesentlich geringere Pegelerhöhung (lediglich um 

.|,6 
dB (A) ver-

bunden wöre.

Der Gutochter fuhrt weiterhin ous, doss die Annohmen des Gutochtens eine
Moximolbetrochtung der möglichen Verkehre dorstellt und die Froge, ob die
empfohlene Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich wird, in konkreten Bou-
genehmigungsverfohren im Hinblick ouf die totsöchlich verursochten Ziel- und
Quellverkehre obschließend gepruft werden sollte,

Somit ist in Bezug ouf die Verkehrsonbindung der geplonten Gewerbegebiete
dovon ouszugehen, doss der induzierte Verkehr durch die Gewerbegebiete für
die schutenswerten Bestondsnu2ungen on den moßgeblichen lmmissionsor-
ten keine immissionsschulzrechtlichen Anspruche dem Grunde noch hervor-
bringt,

c) Schu2gut Pflonzen lTiere, Biodiversitöt

Der Plongeltungsbereich ist ols founistischer Lebensroum wegen der permo-
nenten Störeinflusse der im Umfeld vorhondenen Betriebe und dem Verkehr ouf
der Mogdeburger Stroße und der Hohendorfer Stroße nur fur sehr toleronte
siedlungsgewohnte Arten geeignet. Die beiden Stroßen wirken oußerdem ols

a3 ln verschiedenen verwoltungsrechtlichen Entscheidungen werden Beurteilungspegel von 70 - 75 dB
(A) om Toge bzw. 60 - 65 dB (A) in der Nochtzeit ols "obsolute Zumutborkeitsgrenze" und eine Über-
schreitung der Bezugspegelvon 75 dB (A) om Toge bzw. 65 dB (A) in der Nochtzeit ols mögliche Ge-
sundheitsgeföhrdung ongesehen.
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Migrotionsborrieren, ols Douerlebensroum ist der Acker wegen fehlender Siruk-
turdiversitöt und IVongel on gonzjöhrigen Nohrungsongeboten nicht geeignet.
Die rondlichen GehÖlzstrukturen bieten sich ols LebeÄsroum fur Gehölzbiüter
und Kleinsöuger on, fÜr Offenlondbruter ist der Acker wegen der isolierten Loge
und der intensiven Nu2ung kein ottroktiver Lebensroum, Do Soumstrukturen Äit
blutenreichen Kroutfluren koum ouftreten, herrschen keine guten Lebensbedin-
gungen fur lnsekten oder Reptilien, Außerdem fehlt es on bäsonnten, grobföhi-
gen BodenoberflÖchen, die im engen roumlichen Zusommenhong mit Ver-
steckmÖglichkeiten (Holz- und Steinhoufen, Blühstreifen, Kroutsöume) stehen.

AmphibiengewÖsser sind im Plongebiet ebenfolls nicht vorhonden, Die wesfl ich
onschließenden Flöchen, die im Ursprungsplon ols Entwicklungsflöchen für den
internen Biotopverbund festgese2t sind, hoben ein höheres Hobitotpotenziol,
dort ist die StrukturdiversitÖt störker und es kommt nicht permonent zu Störun-
gen, Bislong wor es mÖglich, doss Tiere ous diesem Bereich zur Nohrungssuche
in dos hiesige GelÖnde einwonderten, Mit fortschreitender Bebouung und Nut-
zungsintensitÖt, wie bereits gemöß rechtswirksomen Bebouungspton zulössig,
wird dos Hobitotpotenziol weiter sinken. ln den Bereichen wo-Grunstrukturen
erholten werden sollen, verbleibt es beim Stotus quo,

Die Ursprungsplonung von 2000 wurde durch londschoflsplonerische Untersu-
chungen begleitet, die seinezeit wesentlichen Aussogen zur Londschofts-
pflege sind in Moßnohmenfestsetungen des Bouleitplones überführt worden.
Ein oktuelles founistisches Gutochten liegt nicht vor. ln Vorbereitung des Ver-
fohrens für die l, Anderung fonden 2O2|hehrere Ortsbegehungen stott,

Artenschutzrechtlich relevonte Pflonzen kommen im Plongebiet noch bisheri-
gem Kenntnisstond nicht vor und sind oufgrund der intensiven Nutzungen ouch
nichtzu envorlen. Aktuelle Nochweise liegen nichtvor, Die gesomte heute vor-
zufindende douerhofte Vegetotion ist onthropogenen UÄprungs, entweder
durch Anpflonzungen entstonden oder ous Sukzession infolge derÄufgobe von
Nutzungen, Die Artenzusommensetzung der vorhondenen Biotoptyben ent-
spricht nicht der noturlichen Vegetotion, do die Stondortbedingungen in ihrer
Noturlichkeit stork verÖndert bzw, eingeschrönkt sind. Neben häimischen Ge-
hÖlzorten treten hÖufig nicht heimische, stondortfremde Affen ouf, die Gehölz-
bestonde weisen ZiergehÖlze und Koniferen ouf, typische Sukzessionsgehölze
wie Birke, Robinie, Eschenohorn und Hybridpoppeln treten höufig ouf, Enflong
der Westseite der Mogdeburger Stroße wurden Rosskostonien lepflonzt, eiÄ
Abschnitt der Hohendorfer Strqße ist beidseitig mit olten Rossliostonien be-
stockt. Eine Kortierung/Registrierung gemöß S 22 NotSchG LSA (zu S 30
BNoßchG) zum besonderen Schutz liegt nicht vor,

Der Großteil der FlÖchen wird londwirlschoftlich intensiv genufzt, Soumstruktu-
ren ouf Ackenondstreifen sind koum ousgeprögt, lm Westen erfosst der plon-
geltungsbereich den ehemoligen Schulgorten (Oskor-Kömmer-Schule), wo
sich entlong der östlichen Grundstucksgrenze Gehölzbestond entwickelt hoi.
Die GewÖchshöuser, einige kleine Geböude und Pflosterflöchen sind noch vor-
honden, die Zieronlogen im nördlichen Bereich mitTeich, Rosen und Strouchern
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werden noch sporodisch gepflegt, Noch Westen schließt sich ein oufgeschut-
teter Bereich mit der für die Durchgrunung des Gesomt-Geltungsbereiches we-
sentliche Grünflöche Gf,l on, ouf der die im Ursprungsplon vorgesehene Ent-
wicklung "plonmößig" voronschreitet,

Der Schulgorten wird in der Ursprungsplonung mit Ausnohme des nÖrdlichen
Bereiches (s, o,) von der Bouflöche fur ein lndustriegebiet uberplont, lm ersten
Londschoftsplon, der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungsbebouungs-
plones vorlog und ouch im Folgeplon von 2007, wurde er den SiedlungsflÖchen
mit geringem Grunflöchenonteil zugeordnet, Für den nördlichen Bereich des
Schulgorlens und doron noch Osten onschließend hot der Ursprungsplon die
Grünflöche Gf ,2 zum Bestondserholt festgesetzt, die in ihrer Ausdehnung über
den toisöchlichen Bestond hinousgeht, etwo die südliche Hölfte der FlÖche isi

noch wie vor Acker,

lm nördlichen Bereich hot sich ein schmoler Gehölzstreifen mit BÖumen und
Ströuchern entwickelt, lm Ursprungsplon wird diese GrunflÖche von einer noch
Norden weiterfuhrende Erschließungsstroße (Plonstroße 1) durchbrochen, die
bisher nicht reolisiert wurde, Doher konnten sich im Bereich dieser Plonstroße I
die dortigen Gehölzezu einem weitgehend geschlossenen Bestond weiterent-
wickeln.

d) Schutzgut Boden

Für dos Flurstuck 
.l0333, 

Flur l, Gemorkung Schönebeck-Solzelmen im Plonge-
biet der l, Anderung liegt ein oktuelles Bougrundgutochten vorAA, ous dem die
folgenden Angoben übernommen worden, Fur dos Gutochten wurden Romm-
kernsondierungen bis 5 m Tiefe durchgeführt, deren Ergebnisse im folgenden
Text ouszugsweise wiedergegeben werden,

Geologisch bestimmend für Schönebeck (Elbe) sind die Tolsondoblogerungen
der Weichselkoltzeit. Die Bodenschichtung wird bestimmt von Kiessonden und
Sonden mit teilweise tonigen Anteilen. Der humose Oberboden hot eine Störke
von bis zu 

.l,50 
m, dorunter folgen schluffig-feinsondige Tonschichten bis 2,6 m

Tiefe, donn steht Sond on. Grundwosser wurde ob 3,20 m bis 4,20 m unter GOK
festgestellt,

44 Bougrundgutochten Neubou Lodenzeile Mogdeburger Siroße Schönebeck, Bougrund und Umwelt-
gesellschoft mbH Mogdeburg, 2i .08.2020 sowie Untersuchungsbericht Nochuntersuchung Neubou
Lodenzeile Mogdeburger Stroße Schönebeck, Bougrund und Umweltgesellschofl mbH Mogdeburg,
24.11.2021
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Die BÖden werden ols trogföhig und versickerungsföhig bewertet, Wegen ihrer
Durchlössigkeitsind die sondigen Böden ober toüm gegen flöchenhoft eindrin-
gende Schodstoffe geschÜtzt, die Puffer- und Speicherkopozitöten sind gering.
Es liegt ein oktuelles Gutochten zur Versickerung4o vor. Hiezu wird ouf die Aus_
fuhrungen zum Schutzgut Wosser verwiesen

lm Plongebiet ist dos notürliche Bodengefüge durch die longwöhrende Nut-
zung in seiner NotÜrlichkeit veröndert und in der Leistungsiöhigkeit einge-
schrÖnkt, Bouliche Moßnohmen und Bodeneingriffe führten in Oer Vergongän-
heit zu BeeintrÖchtigungen der notürlichen Boäenfunktionen, Dos mocht sich
houptsÖchlich dorl bemerkbor, wo die Flöchen bereits - wie im rechtwirksomen
Bebouungsplgn zulÖssig - beboui sind und genutzt werden. Fur die Ackerflö-
chen ist die ÜberprÖgung weniger grovierend, Nöhrstoffeintröge, Erosion und
VerÖnderungen der Bodenstruktur infolge der intensiven Bewirtscnoftung kom-
men hier zum Trogen. GrundsÖlzlich ist ober die Aufnohmeföhigkeit von Nie-
derschlogswosser bzw. Verdunstung über offene Bodenflöchen und die Funk-
tion ols Stondort/Lebensroum für Floro und Founo im noch 'Treien" Gelönde ge-
geben, dos bleibt fur die bisher festgesefzten und die neuen Grünflöchen ddnn
ouch in Zukunft so, Die infolge der Festsetungen der l, Anderung zu erwor-
tende moximole Bodeninonspruchnohme bteibt im Rohmen der bereits zulössi-
gen Versiegelungsrote, zusÖtzliche Beeintröchtigungen der Bodenfunktionen
kommen nicht zustonde,

Der Geltungsbereich des Bebouungsplones ist teilweise ols ehemoliges Bom-
benobwurfgebiet und domit ols Kompfmitlelverdochtsflöche ousgewiesen,
Vor Beginn von eventuellen Tiefbouorbeiten, sonstigen erdeingreifenden Moß-
nohmen oder Bebouungen muss im Zuge der ollgemeinen Gefohrenobwehr
noch S l3 SOG LSA die betreffende Flöche ouf dos Vorhondensein von Kompf-
mittel/BombenblindgÖnger überpruft werden, um eine Gefohr fur Leib oder Le-
ben gemöß S S Nr, 3 d SOG LSA ouszuschließen. Diese überprufung ist fur die
FlurstÜcke 

.l0333 
und 3716 im Johr 2021 ertolgt, Dobeiwurden keine Kämpfmittel

oufgefunden. Fur die FlurstÜcke 36/l B und d-en östlichen Teil des Flurstucks 36/.l9
werden entsprechend der Kompfmitfelverdochtskorte, Stond 2022, keine
Kompfmiflel vermutet (s, hiezu ouch Kop, 1,13,),

e) Schutzgut Wosser

Die Plonung beruhrl keine Schu2gebiete des WHG und keine überschwem-
mungsgebiete, ebenfol ls keine ü berschwemmungsgeföh rdeten Bereiche,

lm Plongeltungsbereich der l. Anderung befinden gch keine Oberflöchenge-
wösser, Grundwosser wurde ob 3,20 m bs 4,20 m unter GoK festgestellt,

45 Hydrologische Beurteilung der geplonten Regenwosserversickerung fur dos BV GewerbezentrumSchönebeck (Elbe), Flurstück 10333, Flur l, Gämort<ung Schönebeck-Solzetmen, BEAK-Consuttonts
GmbH, 09599 Freiberg, 06.01.2022, einsehbor im Amt für dtodtptonung und Bouwesen der stodt Schö-nebeck (Elbe)
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Nördlich vom Geltungsbereich der l. Anderung führt der Röthegroben durch
dos (Gesomt-) Areol des Bebouungsplones, er dient moßgeblich zur Aufnohme
von Oberflöchenwosser crus dem Plongebiet, westlich und östlich des Röthe-
grobens sind die Versickerungsflöchen Vf.2 und Vf.3 festgese2t,

Wegen ihrer Durchlössigkeit sind die vorherrschenden sondigen Böden und do-
mit ouch die oberslen Grundwosserschichten nur schlecht gegenüber flöchen-
hoft eindringende Schodstoffe geschutzt, in der Vergongenheit gelongten
Schodstoffe ous dem ehemoligen Sprengstoffwerk, dos sich im westlichen An-
strombereich des Plongebietes befond, in dos Grundwosser,

Dos Altlostenkotoster des Solzlondkreisesweist im Plongebiet keine Altlostenver-
dochtsflöchen (ALVF) ous. Jedoch befindet sich dos Plongebiet westlich im
Abstrom des ehemoligen Sprengstoffwerkes, Dos ehemolige Sprengstoffwerk
ist ein Altstondort im Sinne des S 2 Abs, 5 BBodSchG46, der im Altlostenkotoster
des Solzlondkreises unter der Kennziffer 

.l5089305 
B 27028 mit der Bezeichnung

"SWS - Anholtinische Chemische Fobriken GmbH" registriert ist. Dos Grundwosser
im Vorhobenbereich weist Belostungen insbesondere mit sprengstofftypischen
Verbindungen ouf. Die Geföhrdungsobschötzung für dos Grundwosser wird
deaeit oktuolisiert. Eine Belostung des Bodens im grundwossergesöttigten Be-
reich sowie im Grundwosserschwonkungsbereich konn somit nicht ousge-
schlossen werden, Bei boulichen Eingriffen im Zusommenhong mit der Errich-
tung von Geböuden, der Versickerungsonlogen sowie Erschließungsorbeiten
bis in den Grundwosserschwonkungsbereich hinein, konn belostetes Bodenmo-
teriol onfollen,

Durch den johaehntelongen Umgong mit umweltgeföhrdenden bzw. explosi-
ven Stoffen sind im Bereich des ehemoligen SprengstoffWerkes Kontominotio-
nen im Boden bzw, im Grundwosser entstonden. Die in der Überwochung (Mo-
nitoring) befindlichen Schodstofffohnen reichen bis in dos Areol des Geltungs-
bereiches der l, Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogde-
burger Stroße". Dos Grundwosser om Stondort weist eine signifikonte und dou-
erhofte Belostung, vor ollem mit sprengstofftypischen Verbindungen ouf ,47

Mit der l, Anderung des Bebouungsplones ergeben sich keine erheblichen zu-
sötzl ichen Beeintröchtigungen des Grundwossers, neue Geföhrdungspotenzi-
ole sind nicht zu envorten,

lm sudlichen Bereich wird eine Versickerungsflöche onteilig ols Gewerbeflöche
"überplont" und die Wosserhousholtsfunktionen werden dort gemindert, Dofür
wird nordöstlich dovon innerholb des Gewerbegebietes eine Retentionsflöche

4o BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schödlichen Bodenverönderungen und zur Sonierung von Altlosten
(Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17.03,1998 (BGBI. I S. 502), zulett geöndert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom25.02.2021 (BGBI. I S. 306)

47 Hydrologische Beurteilung der geplonten Regenwosserversickerung fur dos BV Gewerbezentrum
Schönebeck (Elbe), Flurstuck 10333, Flur l, Gemorkung Schönebeck-Solzelmen, BEAK-Consultonts
GmbH, 09599 Freiberg, 06.01 .2022- einsehbor im Stodtplonungsomt Schonebeck (Elbe)
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festgesetzt, die noch Bedorf Anlogen zur Ruckholtung des onfollenden Ober-
flÖchenwossers entholten soll, Mit der l, Anderung kommt insgesomt keine zu-
sötzliche Bodeninonspruchnohme oder Oberflochenversiegetung zustonde
(die Über dos bisher zulössige Moß hinousgeht), die Wosserhoüsholtsfunktionen
werden nicht weiter beeintröchtigt.

Ebenfolls von Bedeutung ist, doss durch die zulössige Versiegelung und Regen-
wosseryersickerung im Areol der L Anderung die Grundwösserströmung -unO

somit ouch die potenziell mögliche weitere Verbreitung der bekonnten Schod-
stofffohnen nur morginol beeinflusst werden. Die modellgestüLten prufungen
des Gutochtens w, v, hoben gezeigt, doss die durch die Versickerung hervor-
gerufenen VerÖnderungen deutlich unter den noturlichen Schwonkungsinter-
vollen der Grundwosserstönde liegen, Eine relevonte nochteilige Beeinflussung
der Gru ndwosserfl ießrichtung u nd dom it Verönderu n g der Foh nenentwickl un g
konn somit noch gegenwörtigem Kenntnisstond weiigehend ousgeschlosseÄ
werden, Diese Aussogen gelten ouch fur die nördlich Flöchen där l. Ande-
rUng48.

D Schutzgut Klimo

Dos Plongebiet weist wegen der Loge om Rond des verdichteten Siedlungsge-
bietes die typischen Überwörmungstendenzen und eine verminderfe, zeifuer-
zÖgerte nÖchtliche Abkühlung ouf, Klimotisch ousgleichend wirken die wesflich
onschließenden Bereiche mit Gehölzbestond (die im Ursprungsplon für den Ge-
somt-Geltungsbereich ols interne Grünvernetzung festgesetzisind). Fur die Luft-
zirkulotion im Anderungsbereich bestehen keine topogrophischen Hindernisse,
dos GelÖnde ist nohezu eben. Klimotisch ousgleichend für Schönebeck (Elbe))
weist sich die Loge on der Elbe ous, die ols uberregionole Kolt- und Frischluft-
schneise fungieri,

Mit der weiteren Reolisierung der zulössigen Bouleitplonung des Ursprungsplo-
nes wie ouch der l, Anderung werden wbrmespeichernde Boukörper und Ver-
siegelungsflÖchen hinzukommen, wos einen [nvörmungseffekt und eine spö-
tere nÖchtliche Abkühlung hervorbringt. Dos nohezu ebene Relief bietet fur die
Durchlüflung ober keine hemmenden Strukturen. Mit der Erholtung von Gehöl-
zen und Vegetotionsbestond im Nordwesten können klimowirksome Funktio-
nen gesichert werden, Zusötzliche Beeintröchtigungen von Klimofunktionen
(durch Verlust von Vegetotion und offener Oberflöche) kommen nicht zu-
stonde, Mit den in der L Anderung neu festgesetzten Mögiichkeiten zur Gewin-
nung regenerotiver Energien konn ein positiver Beitrog zur COz-Einsporung ge-
leistet werden,

Mit neuen gesundheitsrelevonten luftbelostenden lmmissionen durch die ge-
önderte Plonung ist nicht zu rechnen.

a8 ebendo
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g) Schufzgut Londschoftsbild

Gegenwörtig vermitfelt dos Plongebiet den Eindruck einer monotonen Acker-
flöche mit röumlicher Weite, die om nördlichen und westlichen Rond von Ge-
hölzstrukturen gesöumt wird, Von Süden und Osten her mocht sich der Sied-
lungseinfluss mit den beiden Stroßen und der Bebouung störker bemerkbor, ou-
ßerdem verlöuft eine I l0 KV-Leitung im Suden über dos Gelönde (vom Gel-
tungsbereich der l. Anderung nicht erfosst), der Most befindet sich nohe der
Kreuzung Mogdeburger/Hohendorfer Stroße, dort wurden in jungerer Zeit groß-
formotige Gewerbebouten errichtet, Die technogene Überprögung om Stond-
ort vermittelt den Eindruck einer lndustrie-Londschoft, Londschoftselemente
notürlicher Herkunft oder mit Anklong on den die Stodt umgebenden Lond-
schoftsroum sind nicht vorhonden.

Die mit der I . Anderung ongestrebte Bebouung in hoher Dichte und mit großen
Boukörpern wor im Grunde bereits mit der Ursprungsplonung zulössig, wird ober
on die Größe der Bougebiete ongeposst. Durch den Entfoll der Plonstroße I

werden größere zusommenhöngende Bouflöchen ermöglicht, Die Höhenfest-
setzungen orientieren sich on der Umgebungsbebouung, Zusö2liche, bisher
noch nichtzulössige, erhebliche Beeintröchtigungen des Roumeindruckes bzw,
der Roumwirkung werden dodurch nicht ouftreten,

Mit den Grünflöchen im Norden werden Gehölzbestönde mit hochwüchsigen
Böumen erholten, die für Eingrunung sorgen, Dort bisher vorgesehene Bouge-
biets- und Stroßenflöchen werden teilweise zuruckgenommen, womit der Ein-
griffsumfong für den Vegetotionsbestond und domit verbundene Roumwirkun-
gen reduziert werden. Außerdem soll qn der nordlichen Geltungsbereichs-
grenze mit Anpflonzungsfesfse2ungen im Gewerbegebiet eine bessere Ab-
schirmung für dos benochborle Wohngeböude (oußerholb des Plongebietes)
geschoffen werden. Die bisher fur interne Begrunung der Gewerbegebiete gel-
tenden Festsetzungen werden insofern fortgefuhrt, ols doss weiterhin Vorgoben
zum Anpflonzen von Böumen und Ströuchern getroffen werden, mit denen in
etwo die gleiche Menge on Pflonzgut zur Verwendung kommen wird, Auf die
röumliche "Verortung" ous dem Ursprungsplon, wo Anpflonzungen ols Wollhe-
cken entlong der Stroßen geplont woren, wird ober vezichtet, weil sich dies in
der Vergongenheit ols zu einschrönkend fur die flexible Nutzung der Gewerbe-
gebiete enrvies.

h) Schutzgut Kultur- und Sochgüter, Denkmolschutz

lm Plongeltungsbereich ist kein Bou- oder Kulturdenkmol vorhonden, es gibt
ober Hinweise ouf orchöologische Relevonz,

Dos Londesomt fur Denkmolpflege und Archöologie (LDA) hot mitgeteilt, doss
ous historischen Aufzeichnungen im Vorhobengebiet eine mittelolterliche Wus-
tung bekonnt ist, die sich im gesomten Feld von der Mogdeburger Stroße 241

bis zur Hohendorfer Stroße zieht. Wüstungen sind bedeutende Bodendenk-
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mole, die Zeugnis von der mittelolterlichen Aufsiedlung und den herrschoffli-
chen und wirtschoftlichen Strukturen dieser Zeit oblegän, Sie besifzen doher
eine sehr hohe Bedeutung fur die Regionolgeschichte. im Nohbereich der Wüs-
tungen liegen meist weitere Hinterlossenschoften, die zum infrostrukturellen Um-
feld solcher Siedlungen zu rechnen sind, Hieau gehören Altfluren, Altwege und
DÖmme, ober ouch Bestottungen und sokrol-religiöse Denkmole, Dementspre-
chend finden sich im Nohbereich des Vorhob-engebietes ouch Kulturlond-
schoftselemente in Form von Wölböckern,

D Schutzgebiete noch BNotSchG

lm Plongeltungsbereich befinden sich keine Schutzgebieie des Noturschutz-
rechts, Dos nöchste Londschoftsschutgebiet (Mitflere Elbe) befindetsich in co.
1,7 km Entfernung, in 1,3 km Entfernung dos Biosphörenreiervot Mittelelbe, in.|,4 

km Entfernung dos FFH-Gebiet Elboue zwischen Soolemündung und Mog-
deburg. Dos nÖchstgele-gene Noturschu2gebiet bzw. EU-SpA-Gebiet ist meÄr
ols 5 km entfernt. Die l, Anderung des Bebäuungsplones hot keine Auswirkun-
gen ouf die o. g, Schufzgebiete.

j) Vorhoben noch S S0 BtmSchG

Mit der l. Anderung des Bebouungsplones kommen erkennbor keine neuen
Vorhoben hinzu, die schwere Unfölle und schödliche Umweltouswirkungen i. S,
d, Arf, 3 Nr, 3 der RL 2012/18/EU (Seveso lll - Richtlinie) ouf Wohngebiete und
sonstige schutzbedurftige Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete
und noturschu2fochlich besonders wertvolle oder besonderi empfindliche Ge-
biete und öffentlich genutte Geböude hervorrufen können,

2.4 Moßnqhmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-
gleich festgeslelller erheblicher umwellouswirkungen

o) Schutzgut Flöche

Dos Schutzgut FlÖche lösst sich noturgemöß nicht vermehren, doher können
Eingriffe durch FlÖchenverbrouch l:l nur durch Rucknohme von Nutzungen
und Versiegelungen on onderer Stelle erfolgen. lm vorliegenden Foll kommt es
teilweise zur lnonspruchnohme von bisheriger Freiflöche, ros ober bereits mit
dem geltenden Bebouungsplon zulössig wor, Die l, Anderung bezieht sich im
Wesentlichen ouf bereits zulÖssige flÖchenintensive Nutzungen wie Verkehrsflö-
chen und gewerbliche Bouflöchen, neue Bouflöchen in bisher,'unbeplonten"
Bereichen sind nicht vorgesehen,

b) Schu2gut Mensch

Fur die nöchst gelegenen Wohnnutzungen kommt es nicht zu zusöLlichen
LÖrmbelostungen, wenn die festgesetzten Emissionskontingente in den Gewer-
begebieten eingeholten werden. Dofur hot dos Schollgutächten 4 Teilgebiete
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definiert, mit jeweils spezifischen ouf die umliegenden schulzwurdigen Nutzun-
gen obgestimmten Werten, Fur die nöchstgelegenen Wohngebiete om Trop-
pensteig südlich der Hohendorfer Stroße und im Osten ("hinte/'der Mogdebur-
ger Stroße) on der Stroße der Jugend sowie für den Wohnblock on der nördli-
chen Plongeltungsbereichsgrenze konn domit verhindert werden, doss fur
empfindl iche N utzu n gen zusötzl icher Lörm belostu n gen entstehen,

Dovon obgesehen wöre es möglich possive Schollschutzmoßnohmen bei der
Errichtung boulicher Anlogen mit störempfindlichen Nutzungen zu ergreifen. lm
Hinblick ouf die Bewöltigung des durch die gewerbliche Nutzung induzierten
Verkehrsoufkommens wöre bei entsprechendem Erfordernis eine Verminde-
rung der Streckengeschwindigkeit nochts ouf einem Teilobschnitt der Mogde-
burger Stroße eine Moßnohme zur Verkehrslörmverringerung, Hiezu wird die
Stodt in Abhöngigkeit von den totsöchlich verursochten Ziel- und Quellverkehre
prüfen, ob hiezu ein Moßnohmenerfordernis fernerhin besteht.

c) Schutzgut Pflonzen, Tiere, Biodiversitöt

Wenn es boubedingt zu Gehölzverlusten im Plongeltungsbereich kommt, müs-
sen diese zum Schulz der Brufuögel oußerholb der Brutzeiten - im Winterholb-
johr - durchgefuhrt werden. Sollte es zu Einzelboumverlusten on der Mogdebur-
ger Stroße oder der Hohendorfer Stroße durch Boumoßnohmen für Zufohrten in
die Gewerbegebiete kommen, können diese durch Neuonpflonzungen im
Stroßenverlouf ousgeglichen werden, lm Vorfeld ist die ousnohmsweise Zulös-
sigkeit der Eingriffe in den Boumbestond bei der zustondigen Behörde zu beon-
trogen,

Zur Vermeidung von Beeintröchtigungen der Brutuögel soll der Beginn von Bou-
moßnohmen oußerholb der Brutzeiten erfolgen und donn nicht lönger unter-
brochen werden, domit keine Brutoktivitöten ouf der Boustelle stotlfinden, Bou-
bedingte Störungen lossen sich so ouf die nöchstgelegenen Brutplötze be-
schrönken bzw, die Tiere können störungsfreiere Bereiche oufsuchen,

Do im Norden des Plongeltungsbereiches, dort wo om ehesten Brutoktivitöten
zu envorten sind, zukünftig mehr Grunflöchen mit Hobitotpotenziol ols bisher er-
holten werden soll, können Beeintröchtigungen vermieden werden,

d) Schu2gut Boden

Die bisher festgesefzte Grünflöche im Norden wird teilweise röumlich neu ge-
fosst und um den Bereich der Plonstroße I erweitert. Fur Teilbereiche der Ge-
werbegebiete wird die Grundflöchenzohl um jeweils 0,.l erhöht, die Summe der
zulössigen Bodeneingriffe steigt insgesomt im Vergleich zum Ursprungsbebou-
ungsplon dodurch nicht on.

Mit der geplonten Bebouung geht ein Verlust von Bodenfunktionen durch Voll-
und Teilversiegelungen einher, wos ollerdings bereits durch den vorhondenen
Bebouungsplon ermöglichst wurde und im hiesigen Verfohren keinen neuen
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Eingriff i, S, d, noturschutzrechtlichen Eingriffsdefinition dorstellt. ZusöDliche Aus-
gleichmoßnohmen werden nicht erforderlich, Sömflicher ouf dem Gelönde
befindlicher Oberboden (Mutterboden), der für die Bebouung obgetrogen
werden muss, ist in nutzborem Zustond zu erholten, vor Vernichtung unO üer-
geudung zu schu2en und sollt soweit möglich innerholb des Geltungsbereichs
des Bebouungsplons zu verwerten (Schutz des Mufterbodens gemoO S 202
BouGB)' Der Oberboden istso hochwerlig wie möglich wiedezuvönrerten. Der
Überschuss von Erdoushub ist ouf ein Minimum zu ieduzieren,

Hinweis:

GemÖß S 4 Abs. 5 BBodSchV wird bei Vorhoben, bei denen ouf einer Flöche
von mehr ols 3,000 m2 Moteriolien ouf oder in die durchwuaelbore Boden-
schicht ouf- oder eingebrocht werden, Bodenmoteriol ous dem Ober- oder Un-
terboden ousgehoben oder obgeschoben wird oder der Ober- und Unterbo-
den douerhoft oder vorubergehend vollstöndig oder teilweise verdichtet wird,
die Beouftrogung einer bodenkundlichen Boubegleitung erforderlich.

FÜr den schonenden und ouf Nochholtigkeit ousgerichteten Umgong mit dem
Schutzgut Boden ist die Erorbeitung eines Bodenschu2-/BodeÄverwertungs-
konzeptes in der Plonungsphose sowie in der spöteren Bouousführungsphoie
die Beouftrogung einer quolifizierten bodenkundlichen Boubegleitung gemöß
DIN I 9639 erforderlich,

e) Schutzgut Wosser

Mit der l. Anderung kommt keine weitere Bodeninonspruchnohme (s, o,) zu-
stonde, der Beitrog zur Oberflöchenversiegelung wird etwos geringer ousfollen
ols bisher zulÖssig, Dort, wo intensive Flöchennutzungen zu eunstön der Erhol-
tung von Vegetotionsflöche zuruckgenommen werden, kommt es zur Minde-
rung von Eingriffswirkungen und positiven Effekten für die Wosserhousholtsfunk-
tionen,

D Schutzgut Klimo/Luft

ZusÖtzliche nochteilige Klimoouswirkungen kommen nicht zustonde, Mit den
geplonten Solorenergienutungen zur ggf, outorken Stromversorgung in den
Gewerbegebieten, konn COz eingesport werden, es kommt zu poJiflven Klimo-
effekten,

g) Schufzgut Londschoft

ZusÖtzliche BeeintrÖchtigungen des Londschqftsbildes werden im plongel-
tungsbereich mit der l. Anderung nicht bewirkt. Mit der Grunflöche im Norden
werden GehölzbestÖnde mit hohen Böumen erholten, die fur Eingrunung sor-
gen. Dort bisher vorgesehene Stroßenflöche wird zuruckgenommen, womit der
Eingriffsumfong fÜr den Vegetotionsbestond und domit verbundene Roumwir-
kungen verminderl werden, Außerdem soll on der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze mit Anpflonzungsfestsetzungen im Gewerbegebiet eine belsere
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Abschirmung fur dos benochborte Wohngeböude geschoffen werden, Die bis-
her für interne Begrunung der Gewerbegebiete geltenden Festselzungen wer-
den insofern fortgeführt, doss weiterhin Vorgoben zum Anpflonzen von Böumen
und Ströuchern getroffen werden, mit denen in etwo die gleiche Menge on
Pflonzgut zur Venvendung kommen wird,

h) Kultur und Sochgüter

Es konn nicht ousgeschlossen werden, doss bei Bodenorbeiten orchöologisch
bedeutsome Funde gemocht werden, weil es Hinweise ouf eine mittelolterliche
Wustung gibt, Beeintröchtigungen von Kulturdenkmolen können vermieden
werden, wenn fur den Foll von Funden im Zuge der Boumoßnohmen so vorge-
gongen wird, wie es die gesetzlichen Regelungen vorschreiben:

Noch S 9 Abs, 3 des Denkmolschulzgese2es des Londes Sochsen-Anholt
(DenkmSchG LSA) vom 21,10..l991 (GVBI, LSA S, 368), zulelzt geöndert durch
Artikel 2 des Gese2es vom 20.12.2005 (GVBI, LSA S, 769) sind Befunde mit den
Merkmolen eines Kulturdenkmoles sofort onzuzeigen und zu sichern, Bis zum Ab-
louf einer Woche noch der Anzeige ist om Fundorf olles unveröndert zu lossen,
Die wissenschoftliche Dokumentotion der im Zuge der Bou- und Erschließungs-
moßnohmen entdeckten orchöologischen Denkmole obliegt dem jeweiligen
Vorhobentröger und wird durch den S l4 Abs, 9 Denkmolschutzgeselz Soch-
sen-Anholt geregelt,

Die bouousfuhrenden Betriebe sind ouf die Einholtung der gesetzlichen Melde-
und Erholtungspflicht unenruorlet freigelegter orchöologischer Funde oder Be-
funde hinzuweisen, Werden bei Erdorbeiten Sochen oder Spuren von Gegen-
stonden gefunden, bei denen Anloss zu der Annohme besteht, doss es sich um
orchöologische oder bouorchöologische Funde hondelt, sind diese zu erholten
u nd der u nteren Den kmolschutzbehörde o nzuzei gen,

2.5 Andere Plonungsmöglichkeiten

Die I . Anderung der Bebouungsplonung soll dem konkret vor Ort entstondenen
Bedorf on zusommenhöngenden Gewerbeflöchen dienen, die mit dem gel-
ienden Bebouungsplon nicht umgese2t werden können, Die Stodt SchÖ-
nebeck (Elbe) will mit der l, Anderung doher eine geordnete stödtebouliche
Entwicklung einleiten, mit der die geplonte Erschließungsstroße (Plonstroße 1)

entföllt, die die Bougebietsflöchen im Plongeltungsbereich bisher teilte,

Dorüber hinous spielte die Verfugborkeit der Grundstücksflöchen in einem zeit-
lich und wirtschoftlich vertretboren Rohmen fur die Stodt Schönebeck (Elbe)
eine Rolle bei der Bebouungsplonönderungsentscheidung, Zudem sind güns-
tige Vorousselzungen hinsichtlich der notwendigen verkehrlichen und techni-
schen Erschließung om Stondort gegeben,Zwor werden fur die Ansiedlung bis-
long unbeboute Londwirfschoftsflöchen in Anspruch genommen, dies wor
ober schon mit dem geltenden Bebouungsplon möglich und beobsichtigt und
bereits Gegenstond der dortigen Abwögungsentscheidung (oußerdem ouch

Bekonntmqchung 66 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Etbe)
Bebouungsplon Nr. 38,'ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" - l. Anderung

vorbereitet durch den Flöchennutzungsplon mit der Dorstellung von gewerbli-
cher Bouflöche).

3. BITANZIERUNG

Der rechtskrÖftige Ursprungsplon Nr, 38 "ACF-Flöchen Mogdeburger Stroße"
wurde im Johr 2000 oufgestellt, die einschlögigen Umwelt- uÄO Noturschutbe-
longe wurden berucksichtigt, Dozu wurden entsprechende Textkopitel in der
Begründung verfosst und texfl iche Festsetzungen formuliert,

Die Anwendung der noturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde onhond
des "Mogdeburger Modells" durchgeführt, Die zu erwortönOen gingriffe und do-
fur geeignete Ausgleichmoßnohmen wurden flöchig und bioto-ptypenbezo-
gen erfosst, bewerlet und bilonziert, lm Ergebnis der Eingriffs-/Auigteicnsbilon-
zierung kom es zur Festse2ung von Grünflöchen mit frnoltungs-, rÄtwicklungs-
und Anpflonzungsgeboten sowie Pflonzgeboten innerholb äer Bougebieie,
Wesentlich wor dobei die Festsetzung einer internen Biotopverbundstruktur, die
die seineaeit bereits vorhondenen Gehölzbereiche oufnimmt und durch Eni-
wicklungsflÖchen ergÖnzt, Außerdem sollte der Rotheboch mit seinen Rondbe-
reichen ols "blou-grune Verbindungsstruktur" oufgewertetwerden. Die l. Ande-
rung greift nicht in diese Strukturen ein, sondern setzt weitere Grünflöchen fest,
die den Grunverbund störken und erweitern,

Bisher wurde fur den rechtswirksomen Gesomtbebouungsplon keine übertro-
gung/Umrechnung der Eingriffs-/Ausgleichsbilonz in doJ heute geltende Be-
wertungsmodell LSA vorgenommenae,

Wenn es in der jüngeren Vergongenheit im Zuge von Bouvorhoben zu Ande-
rungsbedorf gegenuber den Festsetzungen des Ursprungsplones kom, wurden
soweit erforderlich domit einhergehende neue E/A-Bilonzierungen onhond von
FlÖchen-Vergleichen und mit ongepossten Pflonzgeboten uorj.normen, Die-
ser onwendungsorientierte Ansotz wird ouch mit der Bilonzierung der hier vor-
liegenden l, Anderung verfolgt,

Mit der l. Anderung wird fur Teilbereiche der Gewerbegebiete die zulössige
Versiegelungsrote von GRZ 0,7 ouf 0,8 erhÖht und im Sudän entföllt die oußär-
holb der Bougebiete (ols seporote Flöchenkotegorie) festgesefzte Versicke-
rungsflÖche Vf. 'l (sie wird Bestondteil der gewerbtichen Bouiöchen). Demge-
genuber steht der durch Schoffung eines iusommenhöngenden Bougebieies
mÖgliche Veaicht ouf die Erschließungsstroße (Plonstroße l;, womit der Anteil
der VersiegelungsflÖche insgesomt leicht verringert wird. Die neu festgesetten

4e Dos Mogdeburger Modell bosierle ouf Werlfoktoren und zusommenfossenden Strukturtypen der Ve-getotion. Dos LSA-Modell orbeitet mit einem storker ousdifferenzierten ouf Oie Biotoptvpen der Kortier-onleitung LSA ousgerichteten wertpunkte-system. Übertrogborkeit ist doher nicht immer möglich, teit-
weise fuhren die Differenzen hinsichtlich der wertigkeitsstüfung der Biotoptypen zu deulich obwei-chenden Bilonz-Ergebnissen und dem dorous obzuleitenden Ko=mpensotionsbedorf.

Bekonntmochung 67 12.12.2025



Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Moodebu Stroße" - L Anderung

Grünflöchenonteile ermöglichen es, die dort entwickelten Biotopstrukturen zu
erholten und den Eingriffsumfong zu verringern.

Anderungsumlong / tlöchenüberslchl
B-Plon 38 "ACF-flöche Mogdeburger Stoße' l.Anderung /
rechlskröltlger B.Plon

t::
t,

EI
EI
v7t

Erhöhung der GRZ von 0,7 ouf 0,8 ln GEI (mll Neuqutwelsung
Relenllonsllöche) und GE3 (Urplon: GEEI und GEE2 )

Neuousw€isung Gewetbeflöche cEl mlt Retentlonsttöche /
Entloll verso.gungsf,öche vf.l

N€uousw€lsung Gewerbef,öche GE, GE2, GE3 I
Enlloll Plonslroße I

Neuouswelsung Grünllöche /
Entloll Plonslroße I und flöche lür versorgungsonlogen

Erhollungsllöche Gl.2 (Urplon)

! I I Grenze d€s röumllchen G€llunglb€telchs det
t. Anderung des Bebouungsplones

. . Grenze des röumllchen Gellungsb€relchs des
rechlskröfllgen Bebouungsplones (Urplon)

Flöchenvergleich: rechtskröftiger B-Plon (Urplon) / l. Anderung (Plonung)

nichl bllqnzrelevonle Flöchen

Flöche

rechlskröfllger
B-Plon (Urplon)

cRz L,a.n"

B-Plon
l. Anderung

I

cRZ I Flöche

Flöchen-
dlflerenz

Urplon: GE2, GE3, Gl2
t,AnC: eE. GEi, GE2, GE3
Gewerbeoebiet bebqubor 62.805 mz

0,8 50.244 m2 0,8 50.244 mz 0m2

Gewerbesebiet unbeboubor 12.561 mz 12,561 m2 Om2

privote Grünflöche Gf 2 2.500 m2 2.500 mz 2.500 m2 0m2
Ergönzungsllöchen

Stroßenverkehrsf löchen 3.320 mz 3,320 m2 0m2
Verkehrsf löchen besonderer
Zweckbestimmuno

340 m2 340 m2 0mz

Verkehrsbeoleitorün 165 m2 165 mz 0mz

nichl bllonzrelevonle Flöchen 69.130 m2

bilonzrelevonle Flöchen

Flöche

rechlskröfllger
B-Plan (Urplon)

GRZ Flöche

B-Plon
1. Anderung

GRZ Flöche

Dlllerenz
Flächen-

ver-
sleoeluno

Anderung der Grundflöchenzohl

Urplon: GEEI+GEE2/ l.And: GE2
Gewerbeqebiet beboubor 5,230 mz 0,7 3,66.l m2 0.8 4.184 m2 + 523 m2

Gewerbeoebiet unbeboubor 1.569 mz L046 m2

Anderung der Nutzungskotegorie

Urplon:
Flöche für Versorgungsonlogen Vf 1

(Regenwossenückholtu ng) l''o''ll t.OrO .nr l
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bllonzrelevonle Flöchen

Flöche

rechlskröfllger
B-Plon (Urplon)

cRz I na"n.

B-Plon
l. Anderung

cRz I ,,0"n"

Dlfferenz
Flöchen-

ver-
slegelunq

LAnd:
GE I Gewerbegebiet beboubor 0.8 1,152 m2 + 1.152 m2
I

GEI U I 288m2
Urplon : Stroßenverkehrsf löche

ßel

4.730 m2

4,730 m2

- 946 m2

GE, GE2, GE3
beboubor 0,8 3,784 m2

t.AnO: GE, GE2, GE3

946 mz
Urplon:
Stroßenverkehrsftöche (Plonstroße
i fur

1,830 m2
L830 mz 0mz - .l,830 

m2
I .And: Grunflöche privot
Erholtungsgebot Noturnoher pork /

e 0m2
.l.830 

m2
Summe bllonzrelevonte Flöchen 13.230 m, -l.l0l m2
Plongeltungsbereich i .Anderung
Summe bilonzrelevonte + nicht bi-
lonzrelevonte Flöchen 82.360 mz

4. ZUSATZANGABEN

Venrvendete Verfo hren, Sc hwierig keilen, Ken ntnist ü c ken4.1

Fur die Umweltprufung wurden die von den Fochömtern des Londes bereitge-
stellten lnformotionen genutzt und die umweltrelevonten Aussogen von Foch-
plÖnen und oktuellen Gutochten ousgewertet, Dos Gelonde wurde 2124mehr-
foch in Augenschein genommen, Die im Zuge der fruhzeitigen Beteiligung zum
Vorentwurf des Bebouungsplones eingegongenen Stellungnohmen wurden
ousgewerlet, Fur die hier oufgestellte l, Anderung des Bebcuungsplones Nr, 38
relevonte Umweltoussogen und Umweltospekte ous den Hinweisen und Anre-
gungen wurden berucksichtrgt und sind in dle Plonung elnge1lgsserr.

4.2 Moßnqhmen zur Übenvochung der erheblichen Umwellouswirkungen

Die Einholtung der Festsetzungen des Bebouungsplones obliegt der Bououf-
sichtsbehÖrde, Dozu gehören ouch die zeitnohe Umsetzung üon Ausgleich-
bzw, Anpflonzungsmoßnohmen und die Wirksomkeitskontrolie, Entspreöhend
S 4 Abs' 3 BouGB hoben die Behörden noch Abschluss des Verfohrens die Ge-
meinden zu unterrichten, sofern noch den ihnen vorliegenden Erkenntnissen
die DurchfÜhrung des Bouleitplones erhebliche, insbesondere unvorhergese-
hene nochteilige Umweltouswirkungen zur Folge hot, Dies betrifft sowohl die
Behörden oußerholb der Stodtuerwoltung ols ouch die stödtischen Amter, ln
ErgÖnzung dozu sollen die Behörden und Amter die Gemeinde ouch über Be-
schwerden zu Umweltbelongen ous dem Plonungsgebiet und der Umgebung
informieren, mÖgliche erhebliche Umweltouswirkungen vor ollem ouf den Men-
schen sollen uberwocht bzw, fruhzeitig erkonnt werden.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die l. Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche Mogdeburger
Stroße" umfosst einen Teilbereich von co. 8,24 ho des insgesomt rd. 39,90 ho
großen Bebouungsplones, der seit 2000 rechtkröftig ist, Fur den Anderungsbe-
reich bestehen inzwischen vom Ursprungsplon obweichende Nutzungsvorstel-
lungen, wos den Zuschnitt der zukunftigen Bougebiete ongeht und fur Einzelflö-
chen ouch ondere Nutzungskotegorien,

Die Eigentumsverhöltnisse sind nunmehr so, doss große zusommenhöngende
Gewerbeflöchen und domit mehr Flexibilitöt (in der Anordnung einzelner Nut-
zungen und der Betriebsorgonisotion) möglich sind und eine bisherige Plon-
stroße entfollen konn,

Fur die Versickerung des onfollenden Niederschlogswossers wor bisher eine Flö-
che im Süden on der Mogdeburger Stroße explizit festgesetzt, dies wird jetzt
über mehrere Optionsbereiche (e noch totsöchlichem spöteren Bedorf) inner-
holb der Bougebiete geregelt,

Do die Plonstroße mit der neuen Plonungskonstellotion der l. Anderung obsolet
wird, können im nördlichen Anderungsbereich Freiflöchen mit Gehölzbestön-
den erholten werden, die durch die Ursprungsplonung ols Eingriffsflöchen fur
die neue Stroße betroffen gewesen wören,

Fur röumlich geringe Teilbereiche ist die Erhöhung der über die GRZ festgesetz-
ten Versiegelungsrote von 70o/o auf B0% vorgesehen, Der Vezicht ouf die Plon-
stroße (s, o,) führt zu weniger Versiegelung, die GRZ-Erhöhung wird vor Ort kom-
pensierf,

Die l. Anderung fuhrt insgesomt nicht zu einem Anstieg der Versiegelungsrote
oder domit verbundenen Auswirkungen ouf die Umwelt und die Schu2guter
des Noturhousholtes. Die bisher für den internen Grünverbund (des Gesomtbe-
bouungsplones) vorgesehenen Grunflöchen werden beibeholten, Der in der
Ursprungsplonu.ng für den Gesomtbebouungsplon konzipierte Grunverbund
wird mit der I . Anderung fortgefuhrt, Dofur werden im nördlichen Geltungsbe-
reich Grün- und Freiflöchen erholten und weiterentwickelt, die insbesondere
ouch der Anbindung on Biotopstrukturen in der Umgebung dienen,

Um ein verfrögliches Miteinonder der Nutzungen im Plongebiet mit den im Um-
feld befindlichen empfindlichen Wohnnutzungen zu eneichen, werden in den
Gewerbegebieten entsprechende Emissionskontingente festgese2t, fur die ein
oktuelles Schollgutochten im Hinblick ouf die Schutzbedurftigkeit ousgewertet
und in die Plqnung integriert wurde, Wie bereits für den Ursprungsplon ist es
ouch mit der L Anderung möglich, die immissionsschutzrechtlichen Vorgoben
zum Schutz der umliegenden Wohngebiete einzuholten,
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6. QUETTENANGABEN

Richtlinie 92/43/EWG des Rotes vom 2l ,05J992 zur Erholtung der noturli-
chen LebensrÖume sowie der wildlebenden Tiere und pflonlen (Founo-
Floro-Hobitot-Richtlinie) (ABt, L 206 vom 22,07,1992, s, 7, zutetzt geöndert
durch Richtlinie 2013/17lEU (ABt, L tsg v, 10,06,2010, s, 193)
Richtlinie 2009/147/EG des Europöischen Porloments und des Rotes vom
30,1I .200q über die Erhottung der wirdrebenden Vogelqrten (ABl, L 20 v,
26,01.2010, S, 7), zuletzl geÖndert durch Richtlinie 2Ol3l17lEU (ABl. L l Sg v.
10,06.2013, s. 193)

Richtlinie 2012/18/EU (Seveso lll- RL) des Europöischen Porloments und des
Rotes vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefohren schwerer Unfölle mit
geföhrlichen Stoffen, zur Anderung und onschließenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rotes

BouGB: Bougesetzbuch vom 03.1.l,2017 (BGB|, I s, 3634), zutetzt geöndert
durch Artikel 5 des Gese2es vom r 2,08,202s (BGB|, 2o2s t Nr, t89)
BouNVo: Bounutzungsverordnung vom 2l,l .l.20.l7 

(BGBI, I s, 37g6), zulelzl
geÖndert durch Artikel 2 des Gesefzes vom 03,01,2029 (BGBI. 2023 iltr. t ZO;
BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schödlichen Bodenverunreinigungen
und zur Sonierung von Altlosten (Bundes-Bodenschutzgeselz) vbm
17,03,.l998 (BGBI, lS. 502), zulelzt geöndert durch Artikel Z äes Gesetes
vom 25.02,2021 (BeBt. I S, 306)
BlmSchG: Gesefz zum Schutzvor schödlichen Umwelteinwirkungen durch
Luffuerunreinigungen, Geröusche, Erschutterungen und örrnfcne Vor-
gönge (Bundes-lmmissionsschu2gesetz) vom 17:0s.2013 (BGBI, I s. 1274,
2021 I S. 123), zuletzt geöndert durch Arfikel I des Gesetzes vom |2.OB.2O2S
(BGBI, 20251 Nr,1 89)

BNotSchG : Gesetz u ber Notu rsch utz u nd Londschoftspf lege (Bu ndesnotu r-
schutzgesefz) vom 29,07,2009 (BGB|, I s,2s42), zutelzl geonoert durch Arli-
l<el 48 des Gesefzes vom 23j02024 (BGBI, 2024 t ltr, SiS;
RoG: Roumordnungsgesefz vom 22,12,200g (BGBI, I s, 29s6), zulelzl geön-
dertdurch Artikel 7 des Gesetzes vom 12,0g.202s (BGBI. 2o2s t Nr, 1sö)
ulG: umweltinformotionsgeset vom 27J02014 (BGBI, I s. 

.l643), 
zuletzt ge-

öndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2s,02,2.021(BGBI. r s, soo)
USchodG: Gesek Über die Vermeidung und Sonierung von Umweltschö-
den (umweltschodensgesetz) vom 05,03,2021(BGB|, t s sao)
UVPG: Gesetz über die umwelfuertröglichkeitsprüfung vom 1g.03,202.1
(BGBI, I s, 540), zuletzi geöndert durch Artikel l0 däs Gesetzes vom
23,10,2024 (BGB|, 2024 t Nr, 323)
wHG: Gesetz zur ordnung des wosserhousholtes vom 3l ,o7,2oog (BGBI, I

s. 2585), zulelzt geönderl' durch Artikel 2 des Gesetzes vom l2,o}.2o2s
(BGBI, 20251 Nr, 189)
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NotSchG LSA: Noturschutzgesetz des Londes Sochsen-Anholt vom
10,12,2010 (GVBI, LSA 20.l0, 569), zulelzl geöndert durch Artikel I des Ge-
sefzes vom 28,.l0.20.l9 (GVBI. LSA S. 346)

UVPG LSA: Gesetz über die Umweltuertröglichkeitsprüfung im Lond Soch-
sen-Anholt vom 27,08,2002 (CVBI. LSA 2002, 372), zulelzl geöndert durch
Artikel I des Gesetes vom 05.12,2019 (GVBI. LSA S. 946)

DenkmSchG LSA: Denkmolschutzgesetz des Londes Sochsen-Anholt vom
2l , I 0, I 99.l (GVBI, LSA S, 368, ber. I 992, S,3l 0), zulelzl geöndert durch Arfi-
kel 2 des Gesetzes vom 20.12.2005 (GVBI, LSA S. 769,801)
WG LSA: Wossergesefz für dos Lond Sochsen-Anholt vom I 6.03.201 I (GVBI,
LSA 201 1 S, 492), zulelzt geöndert durch Artikel 2l des Gesefzes vom
07,07,2020 (GVB|, LSA 2020 5.372,374)
Verordnung über den Londesentwicklungsplon des Londes Sochsen-An-
holt (LEP 2O1O LSA) vom 16,02,201.l (GVBI, LSA, 20.l l, S. 

.l60)

Regionole Entwicklungsplon fur die Region Mogdeburg vom 19,O2,2025, in
Kroft seit dem 15,07,2025

Richtlinie über die Bewertung und Bilonzierung von Eingriffen im Lond
Sochsen-Anholt (Bewertu ngsmodell Sochsen-Anholt Wiederi nkroftsetzen
und zweite Anderung, RdErl, des MLU vom 12,03,2009- 22,2-2230212, MBl,
LSA 2009, S. 250)

FNP: Flöchennutzungsplon der Stodt Schönebeck (Elbe), Neubekonntmo-
chung 17.12.20217

LP: Londschoftsplon der Stodt Schönebeck (Elbe), Juni 2OO7

Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße", Februor 2OOO
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III. VERFAHRENSVERMERK

Die Begrundung zur 1, Anderung des Bebouungsplones Nr, 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger Stroße" der Stodt Schönebeck (Elbe) wurde mit Umweltbericht
ols deren Bestondteil gemöß S 3 Abs. 2 BouGB i, V. m. S 4 Abs, 2 BouGB in der
Zeit vom 07,07,2025 bis 07,08,2025 veröffentlicht, Sie wurde unter Behond-
lung/Berucksichtigung der zu dem Bouleitplonverfohren eingegongenen Anre-
gungen in der Sitzung des Stodtrotes der Stodt Schönebeck (Elbe) om
27 .1 1,2025 ols Begrundung gebilligt,

Schö (Elbe), den / i.42.?02{

C\

i,,

(Oberbürgermeister)
J

,.Lj

Anhong

Scholltechnisches Gutochten zum Bebouungsplon Nr, 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger stroße", I , Anderung der stodt schönebeck, Bonk - Moire -
Hoppmonn GmbH, Gorbsen vom 

.l0,06.2025

Verkehrsuntersuchung zur Stondortentwicklung Gewerbegebiet Schö-
nebeck, Ecke Mogdeburger stroße/Hohendorfer stroße, BERNARD
Gruppe ZT GmbH, Mogdeburg vom 20,05,2025

Anlogen
- Bougrundgutochten Neubou Lodenzeile Mogdeburger Stroße Schö-

nebeck, Bougrund und umweltgeseilschoft mbH Mogdebu rg, 21,0g,2020
- UntersuchungsberichtNochuntersuchungNeubouLodenzeileMogdebur-

ger Stroße SchÖnebeck, Bougrund und Umweltgesellschqft mbH Mogde-
burg, 24,11,2021

- Auszug ous dem Festpunktinformotionssystem
- Nutzungsbeispiel, Büro fur Stodtplonung Dr,-lng, W, Schwerdt PortmbB,

Dessou, Stond 1 2,06.2025
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